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Verzeichnis der Rechtsnormen 

Sofern in den Planbestandteilen des Landschaftsplanes als Satzung des Rhein-Sieg-Krei-
ses auf EU-Richtlinien, Bundes- und Landesgesetze, Verordnungen oder Erlasse Bezug 
genommen wird, verweisen diese auf die im Folgenden aufgeführten Fundstellen. Die 
Rechtsnormen und untergesetzlichen Normen sind jeweils in der aktuellen Fassung zu 
Grunde zu legen. 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Oktober 
2025 (BGBl. 2025 I Nr. 257). 

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018, BauO NRW 
2018) (GV. NRW. S. 421) (1), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
31. Oktober 2023 (GV. NRW. S. 1167). 

Bundesjagdgesetz (BJagdG) vom 29. September 1976 (BGBl. I S. 2849), zuletzt geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Oktober 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 332). 

Düngegesetz (DüngG) vom 9. Januar 2009 (BGBl. I S. 54, 136), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 2 Absatz 13 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2752). 

Erlass des Ministeriums für Landwirtschaft und Verbraucherschutz NRW (MLV): Be-
kämpfung von Bisam und Nutria/Tötung von Wanderratten vom 15. Oktober 2008 
i. d. F. vom 27.12.2022 – III.4 63.08.03.04.000015). 

Fischereigesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesfischereigesetz – LFischG) in 
der Fassung vom 22. Juni 1994 (GV. NRW. S. 516, 864), zuletzt geändert durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 11. März 2025 (GV. NRW. S. 288). 

Gemeinsamer Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr und 
des Ministeriums für Landwirtschaft und Verbraucherschutz zur Zusammenarbeit 
zwischen Naturschutz- und Forstbehörden bei der Wahrnehmung der Belange von 
Naturschutz und Landschaftspflege im Wald vom 5. Februar 2025 (MBl. NRW. 2025 
S. 327). 

Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungswesen (Bestattungsgesetz - BestG NRW) 
vom 17. Juni 2003 (GV. NRW. S. 313), zuletzt geändert durch Artikel 71 des Geset-
zes vom 1. Februar 2022 (GV. NRW. S. 122). 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 1 
des Gesetzes vom 25.11.2025 (BGBl. 2025 I Nr. 282). 

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz, BNatSchG) 
vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 48 des Gesetzes 
vom 23.10.2024 (BGBl. 2024 I Nr. 323). 

https://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?xid=8101994,1#fn_1_N20017
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Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz, 
LNatSchG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli 2000. 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Alt 
lasten (Bundes-Bodenschutzgesetz, BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), 
zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306). 

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz, WHG) vom 31. Juli 
2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 12. Au-
gust 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189). 

Landesbodenschutzgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbodenschutzgesetz 
- LBodSchG) vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 439), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 11. März 2025 (GV. NRW. S. 288). 

Landesforstgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesforstgesetz, LFoG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 24. April 1980 (GV. NW. S. 546), zuletzt geän-
dert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. März 2025 (GV. NRW. S. 288). 

Landesjagdgesetz Nordrhein-Westfalen (LJG-NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 7. Dezember 1994 (GV. NW. 1995 S. 2, 1997 S. 56), zuletzt geändert durch Arti-
kel 3 des Gesetzes vom 11. März 2025 (GV. NRW. S. 288). 

Landesplanungsgesetz (LPlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Februar 2001 
(GV. NRW. S. 50), zuletzt geändert durch Verordnung vom 23. September 2025 (GV. 
NRW. S. 784). 

Luftverkehrs-Ordnung (LuftVO) vom 29. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1894), zuletzt geändert 
durch Artikel 31 der Verordnung vom 11. Dezember 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 411). 

Nordrhein-westfälisches Denkmalschutzgesetz (Denkmalschutzgesetz, DSchG NRW) 
vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 662). 

Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986), zuletzt geändert 
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189). 

Richtlinie für die Förderung von Maßnahmen der Wasserwirtschaft für das Hochwasser-
risikomanagement und zur Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie 
(Förderrichtlinie Hochwasserrisikomanagement und Wasserrahmenrichtlinie – FöRL 
HWRM/WRRL); RdErl. d. Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr 
(MUNV) (MBl. NRW. 2024 Nr. 44). 

Richtlinie über die Gewährung von Billigkeitsleistungen und Zuwendungen zur Minde-
rung oder Vermeidung von durch den Wolf verursachten wirtschaftlichen Belastun-
gen (Förderrichtlinien Wolf); RdErl. d. Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und 
Verkehr (MUNV) – III-4 – 63.06.01.03 vom 10. Juni 2024. 

Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung forstlicher Maßnah-
men im Privatwald und Körperschaftswald (FöRL Privat- und Körperschaftswald); 
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RdErl. d. Ministeriums für Landwirtschaft und Verbraucherschutz (MLV) – III.3 - 
63.07.01.02 vom 5. Juli 2023. 

Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen des Naturschutzes 
und der Landschaftspflege (Förderrichtlinie Naturschutz – FöNa), RdErl. d. Ministe-
riums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
(MUNLV) III-6-618.01.02.00 v. 16.03.2001. 

Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 
2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im 
Bereich der Wasserpolitik (Wasserrahmenrichtlinie, WRRL), (ABl. L 327 vom 
22.12.2000, S. 1), zuletzt geändert durch Richtlinie 2014/101/EU der Kommission 
vom 30. Oktober 2014 (ABl. L 311, S. 32). 

Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 
2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (Vogelschutzrichtlinie, VS-RL, 
kodifizierte Fassung), (ABl. L 020, vom 26.01.2010, S.7), zuletzt geändert durch Richt-
linie 2013/17/EU des Rates vom 13. Mai 2013 (ABl. L 158, S. 198). 

Richtlinie 92/43/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen (FFH-Richtlinie, FFH-RL), (ABl. L 206 vom 22.7.1992, S. 7), zuletzt geändert 
durch Richtlinie 2006/105/EG des Rates vom 20. November 2006 (Abl. L 363, 
S. 368). 

Runderlass des Ministeriums für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft (MURL) zur 
Ausübung der Fischerei in Naturschutzgebieten - III B 2 – 605.15.01.00/III B 6 – 
765.11 – v. 14.11.1997. 

Runderlass des Ministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (MELF) zu Na-
turschutz und Landschaftspflege in wasserrechtlichen Verfahren und bei Wasser-
wirtschaftlichen Maßnahmen – IV B 4 – 1.05.02, III B 3 – 2700-30919, II B 6 – 2474.5 
v. 26.11.1984. 

Runderlass des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Ver-
braucherschutz (MKULNV): Landwirtschaftliche Bewirtschaftung durch Beweidung 
mit Nutztieren im Bereich von Fließgewässer-Randstreifen – III-4 – vom 13. Juni 
2016. 

Runderlass des Ministeriums für Landwirtschaft und Verbraucherschutz (MLV): Forstli-
cher Wegebau im Wald – III.2 – 63.07.04-001002 – vom 23. Mai 2023. 

Verordnung zum Landesfischereigesetz (Landesfischereiverordnung – LFischVO) vom 
9. März 2010 (GV. NRW. S. 172) SGV. NRW. 793, zuletzt geändert durch Artikel 29 
der Verordnung vom 18. November 2025 (GV. NRW. S. 1039). 

Verordnung zur Durchführung des Landesnaturschutzgesetzes (DVO-LNatSchG) vom 
22.10.1986 (GV. NW. 1986 S. 683), zuletzt geändert durch Artikel 35 des Gesetzes 
vom 1. Februar 2022 (GV. NRW. S. 122). 
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Verwaltungsvorschrift zur Anwendung der nationalen Vorschriften zur Umsetzung der 
Richtlinien 92/43/EWG (FFH-RL) und 2009/147/EG (V-RL) zum Habitatschutz (VV-
Habitatschutz), RdErl. d. Ministeriums für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft 
und Verbraucherschutz v. 13.04.2010, - III 4 - 616.06.01.18. 

Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen - (Landeswassergesetz, LWG) in der 
Fassung des Artikels 1 des Gesetzes zur Änderung wasser- und wasserverbands-
rechtlicher Vorschriften vom 8. Juli 2016 (GV. NRW. S. 559), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1470). 

 

 



Rhein-Sieg-Kreis Landschaftsplan Nr. 1 Niederkassel, 1. Änderung 

9 Stand: 12. März 2026 

Abkürzungsverzeichnis 

ABK Amtliche Basiskarte 

ABl. Amtsblatt 

Abs. Absatz 

Art. Artikel 

BauGB Baugesetzbuch 

BauO NRW Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung) 

BBodSchG Bundes-Bodenschutzgesetz  

BfN Bundesamt für Naturschutz 

BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 

BGBl. Bundesgesetzblatt 

BK Biotopkataster 

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz (Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege) 

BSN Bereiche für den Schutz der Natur 

BSLE Bereiche zum Schutz der Landschaft und der landschaftsorientierten Erholung 

BT Biotoptyp 

CO2 Kohlenstoffdioxid 

DSchG Denkmalschutzgesetz NRW (Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler 
im Lande Nordrhein-Westfalen) 

DVO-LNatSchG Verordnung zur Durchführung des Landesnaturschutzgesetzes NRW 

E+E-Vorhaben Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben (zur Realisierung von Erfolg verspre-
chenden Naturschutzideen und Umsetzung wichtiger Forschungsergebnisse in 
die Naturschutzpraxis) 

EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft  

FFH Fauna-Flora-Habitat 

FFH-Gebiet Schutzgebiet nach der FFH-Richtlinie (FFH-RL) 

FFH-LRT Lebensraumtyp nach Anhang 1 der FFH-Richtlinie (FFH-RL) 

FFH-RL Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG des Rates der Europäi-
schen Gemeinschaften zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen) 

FNP Flächennutzungsplan 

FöNa Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege, RdErl. D. Ministeriums für Umwelt und Na-
turschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Förderrichtlinie Naturschutz) 

GG Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 

GV. NRW Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen 
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ha Hektar (Flächenmaß, entspricht 10.000 m²) 

IM NRW Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen 

i. V. m. in Verbindung mit 

KLB Kulturlandschaftsbereich 

KuPro RSK Kulturlandschaftsprogramm des Rhein-Sieg-Kreises 

LANUK NRW Landesamt für Natur-, Umwelt- und Klima Nordrhein-Westfalen, vormals LA-
NUV NRW 

LB Geschützter Landschaftsbestandteil 

LBodSchG Landesbodenschutzgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 

LEP Landesentwicklungsplan 

LFoG Landesforstgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesforstgesetz) 

LFischG Fischereigesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesfischereigesetz) 

LFischVO Verordnung zum Landesfischereigesetz (Landesfischereiverordnung) NRW  

LINFOS Landschaftsinformationssammlung NRW 

LNatSchG NRW Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein-Westfalen (Landesnaturschutzgesetz) 

LP Landschaftsplan 

LPlG Landesplanungsgesetz Nordrhein-Westfalen - Landesplanungsgesetz 

LR Landschaftsräume (in NRW ausgegliederte Einheiten) 

LRT Lebensraumtyp 

LSG Landschaftsschutzgebiet  

LUA NRW Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen 

LVR Landschaftsverband Rheinland 

LWL Landschaftsverband Westfalen-Lippe 

LWG Landeswassergesetz (Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen) 

LWK NRW Landwirtschaftskammer NRW 

MAKO Maßnahmenkonzept (in NRW die Bezeichnung für einen komprimierten Maß-
nahmenplan, der für FFH-Gebiete erstellt wird)  

MELF NRW Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des Landes Nordrhein-
Westfalen 

MBI. NRW. Ministerialblatt des Landes Nordrhein-Westfalen 

MKULNV NRW Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucher-
schutz des Landes Nordrhein-Westfalen 

MULNV NRW Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des 
Landes Nordrhein-Westfalen 

MUNV NRW Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-West-
falens 
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MURL NRW Ministerium für Umwelt, Raumordnung, und Landwirtschaft des Landes Nord-
rhein-Westfalen 

Natura 2000 EU-weites Netz von Schutzgebieten zur Erhaltung gefährdeter oder typischer 
Lebensräume und Arten. Es setzt sich zusammen aus den Schutzgebieten der 
Vogelschutz-Richtlinie und der Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Richtlinie  

ND Naturdenkmal 

NHE Naturräumliche Haupteinheit 

NHN Normalhöhennull 

Nr. Nummer 

NRW Nordrhein-Westfalen 

NSG Naturschutzgebiet 

RdErl. Runderlass 

S. Satz (in Zitaten von Rechtsquellen) 

SOMAKO Sofortmaßnahmenkonzept (siehe: Wald-MAKO) 

SU Kürzel für Biotope im Rhein-Sieg-Kreis 

SUP Strategische Umweltprüfung 

UTM globales Koordinatensystem (UTM von englisch Universal Transverse Mercator), 
das den amtlichen topografischen Karten zugrunde gelegt wird 

UVP Umweltverträglichkeitsprüfung 

UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung  

VB Biotopverbund 

VS-RL Vogelschutzrichtlinie 

Wald-MAKO Wald-Maßnahmenkonzept (siehe: MAKO) 

WHG Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts – Wasserhaushaltsgesetz -  

WMS Web Map Service 

WRRL Wasserrahmenrichtlinie  

Ziff. Ziffer (in Zitaten von Rechtsquellen) 
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Teil B – Vorspann 

1 Rechtsgrundlage 

Dieser Landschaftsplan wird auf der Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG) und des Landesnaturschutzgesetzes (LNatSchG NRW) sowie der Verord-
nung zur Durchführung des Landesnaturschutzgesetzes (DVO-LNatSchG NRW) aufge-
stellt. Der Landschaftsplan ist gemäß § 7 Abs. 3 LNatSchG NRW eine Satzung des Rhein-
Sieg-Kreises. 

Die gemäß § 10 LNatSchG NRW dargestellten Entwicklungsziele für die Landschaft sind 
gemäß § 22 LNatSchG NRW nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften zu berücksich-
tigen; im Übrigen richten sich die Verbindlichkeiten des Landschaftsplanes nach den 
§§ 7, 22 bis 29 und § 76 LNatSchG NRW sowie den §§ 23 Abs. 1, 26 Abs. 1, 28 Abs. 1, 29 
Abs. 1 und 68 BNatSchG. Mit der Bekanntmachung der Beteiligung der Bürgerinnen und 
Bürger gemäß § 16 LNatSchG gilt für Naturschutzgebiete, Naturdenkmäler und ge-
schützte Landschaftsbestandteile das Veränderungsverbot nach § 48 Abs. 3 LNatSchG. 
Zum Verhältnis zwischen der Landschaftsplanung und der Bauleitplanung wird auf § 20 
Abs. 3 und 4 LNatSchG NRW verwiesen.  

Der Landschaftsplan dient auch der Erfüllung der Rechtsverpflichtungen nach der EG-
Richtlinie zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen (FFH-Richtlinie) und nach der EG-Vogelschutzrichtlinie. Die Grenzen der im Pla-
nungsraum vorkommenden FFH-Gebiete sind nachrichtlich in den Landschaftsplan mit 
Stand der Annahme in die Gemeinschaftsliste bzw. Meldung an die Europäische Kom-
mission übernommen. 

2 Planbestandteile 

Der Landschaftsplan besteht nach § 7 Abs. 5 LNatSchG NRW aus einer Karte, einer Be-
gründung mit den Zielen und Zwecken sowie den wesentlichen Ergebnissen des Land-
schaftsplans (Umweltbericht), einem Text und Erläuterungen. Er enthält  

• die textlichen Darstellungen und Festsetzungen nebst Erläuterungen (Textteil); 

• die Entwicklungs- und Festsetzungskarten, 

o Entwicklungskarte: Entwicklungsziele (Maßstab im Original 1 : 10.000), 

o Festsetzungskarte: Festsetzungen für besonders geschützte Teile von Natur und 
Landschaft sowie Entwicklungs- und Pflegemaßnahmen (Maßstab im Original 
1 : 10.000), 

• die Anlagekarte mit ergänzenden Informationen (Maßstab im Original 1 : 10.000), 
diese Karte ist nicht Bestandteil der Satzung. 
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3 Kartographische Grundlage 

Die Grundlage des Landschaftsplanes ist die Amtliche Basiskarte (ABK). 

4 Räumlicher Geltungsbereich 

Der Landschaftsplan erstreckt sich auf den baulichen Außenbereich und gilt nach § 7 
Abs. 1 LNatSchG NRW nur für Flächen außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ort-
steile und des Geltungsbereiches von Bebauungsplänen. Die Größe des Geltungsbe-
reichs beträgt zum Zeitpunkt des erneuten Landschaftsplan-Entwurfs rund 26,14 km². 
Die Abgrenzung des Geltungsbereiches erfolgte unter Berücksichtigung der derzeitigen 
Einstufung des baulichen Außenbereichs nach Bauplanungsrecht und der Bebauungs-
pläne der Stadt Niederkassel.  

Im Geltungsbereich liegen demnach Flächen für die Landwirtschaft und für Wald sowie 
vereinzelt auch Flächennutzungen wie Friedhöfe, Spiel- und Sportflächen, sonstige öf-
fentliche Grünflächen und Flächen zum Ausgleich nach § 1a Abs. 3 des Baugesetzbu-
ches in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414), 
das zuletzt durch Art. 1 G v. 14.6.2021 I 1802 geändert worden ist (BauGB), die über ei-
nen Bebauungsplan planungsrechtlich festgesetzt sind oder aufgrund ihrer Lage oder 
klimatischen Bedeutung freizuhalten sind. 

Soweit ein Bebauungsplan Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nrn. 11, 14 bis 18, 20, 24 bis 
26 BauGB trifft und über diese bauleitplanerische Sicherung hinaus weitergehende 
Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege erforderlich sind, kann sich 
der Landschaftsplan unbeschadet der baurechtlichen Festsetzungen auch auf diese Flä-
chen erstrecken (§ 7 Abs. 2 LNatSchG), wenn sie im Zusammenhang mit dem baulichen 
Außenbereich stehen. Die Festsetzung von Erschließungsmaßnahmen nach § 13 Abs. 2 
LNatSchG NRW sind insoweit nicht zulässig. Dies gilt entsprechend für Satzungen ge-
mäß § 34 Abs. 4 S. 1 Nr. 2 und 3 BauGB.  

Zu den betreffenden Flächen gem. § 9 Abs. 1 BauGB gehören insbesondere öffentliche 
und private Grünflächen, Flächen für die land- und forstwirtschaftliche Nutzung sowie 
Flächen für Ausgleichsmaßnahmen (Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft). 

Soweit in diesem Landschaftsplan Flächen von Festsetzungen ausgenommen worden 
sind, liegt hierin keine Aussage zur bauplanungsrechtlichen oder bauordnungsrechtli-
chen Beurteilung möglicher Vorhaben auf diesen Flächen. Das gleiche gilt für Flächen, 
für die das Entwicklungsziele T1 „Temporäre Erhaltung der jetzigen Landschaftsstruktur 
für Flächen, die laut dem Flächennutzungsplan für die bauliche Nutzung vorgesehen 
sind“ und T-2 „Temporäre Erhaltung der jetzigen Landschaftsstruktur für Flächen, die 
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laut dem Regionalplan für die bauliche Nutzung vorgesehen sind, bis zur Konkretisie-
rung der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklungsbereiche durch den Flächennut-
zungsplan oder die verbindliche Bauleitplanung“ dargestellt ist.  

Wird durch den Landschaftsplan irrtümlich ein zum Zeitpunkt der Rechtskraft im Zu-
sammenhang bebauter Ortsteil oder der Geltungsbereich eines Bebauungsplans über-
deckt, in dem keine Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 11, 14 bis 18, 20 und 24 bis 
26 BauGB erfolgen, gelten die Festsetzungen des Landschaftsplans nicht.  

Nach § 20 Abs. 3 LNatSchG treten bei der Aufstellung, Änderung und Ergänzung eines 
Flächennutzungsplans im Geltungsbereich eines Landschaftsplans widersprechende 
Darstellungen und Festsetzungen des Landschaftsplans mit dem In-Kraft-Treten des 
entsprechenden Bebauungsplans oder einer Satzung nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 
2 BauGB außer Kraft, soweit der Träger der Landschaftsplanung im Beteiligungsverfah-
ren diesem Flächennutzungsplan nicht widersprochen hat.  

Für das Außer-Kraft-Treten gilt Entsprechendes bei Satzungen nach § 34 Abs. 4 S. 1 
Nr. 3 BauGB, soweit der Träger der Landschaftsplanung im Beteiligungsverfahren nach 
§ 34 Abs. 6 Satz 1 BauGB nicht widersprochen hat. 

Sind Abgrenzungen von Festsetzungen im Landschaftsplan aufgrund des Darstellungs-
maßstabs nicht eindeutig bestimmt, so gilt das betroffene Grundstück oder der Grund-
stücksteil als nicht betroffen.  

Der Landschaftsplan muss geändert oder neu aufgestellt werden, wenn sich die ihm zu-
grundeliegenden Ziele oder Erfordernisse der Raum- und Landesplanung oder in we-
sentlichem Umfang die Darstellungen und Festsetzung der Bauleitplanung ändern.  

5 Nummerierungssystem 

Um den Bezug zwischen den Darstellungen im Text und in den Karten herstellen zu kön-
nen, wurden alle Karten in UTM-Kacheln (2 x 2 km = 4 km²) der Amtlichen Basiskarte im 
Maßstab 1 : 5.000 (Planquadrate) aufgeteilt. Die Planquadrate werden allseitig in den 
Randspalten des Kartenrahmens fortlaufend mit Großbuchstaben (Rechtswert) und 
Zahlen (Hochwert) versehen. Sie ergeben in Kombination beider eine eindeutige Be-
zeichnung.  

Alle Darstellungen und Festsetzungen sind im Text und in den Karten mit einer identi-
schen Ziffernkombination versehen. Diese besteht aus 

• einer Ziffer für die Art der Darstellung oder Festsetzung und  

• einer auf die einzelne Darstellung oder Festsetzung bezogenen Nummer hinter dem 
Bindestrich. 
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6 Aufstellungsablauf 

Der Kreis führt im Rahmen der Beteiligung ein kooperatives Verfahren mit den Trägern 
öffentlicher Belange und den Bürgerinnen und Bürgern durch. 

Die Ausarbeitung des vorliegenden Landschaftsplans erfolgt in enger Zusammenarbeit 
mit den zu beteiligenden Behörden und öffentlichen Stellen. Die Ergebnisse der Abstim-
mungsgespräche werden soweit möglich in den Landschaftsplan integriert.  

Außerdem werden die Empfehlungen der Fachbeiträge des Regionalplans (in Kraft seit 
September 2025) soweit möglich in den Landschaftsplan integriert. Die Ziele und Vorga-
ben der Raumordnung und Landesplanung werden beachtet. Bei der Erstellung des 
Landschaftsplanes werden die Ziele und Grundsätze des Regionalplans berücksichtigt. 
In Nordrhein-Westfalen erfüllen die Regionalpläne die Funktion von Landschaftsrah-
menplänen. 
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Teil C – Textliche Darstellungen und Festsetzungen sowie Erläuterungen 

Der Inhalt der Entwicklungs- und der Festsetzungskarte sowie der textlichen Darstellun-
gen und Festsetzungen einschließlich der Erläuterungen beruht auf § 7 Abs. 5 und § 10 
des Landesnaturschutzgesetzes (LNatSchG NRW) sowie den §§ 23, 26, 28 und 29 des 
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sowie den §§ 11, 12 und 13 LNatSchG NRW und 
auf dem § 6 der Verordnung zur Durchführung des Landesnaturschutzgesetzes (DVO- 
LNatSchG).  

Die nach § 7 DVO-LNatSchG möglichen Anlagen, die dem Landschaftsplan beigefügt 
werden können, sind nicht Bestandteil der Satzung. 
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1. Entwicklungsziele für die Landschaft 

1 Entwicklungsziele für die Landschaft 

(§ 10 LNatSchG NRW) 

 

 gemäß § 10 LNatSchG NRW sowie § 6 Abs. 3 und 
Abs. 4 der DVO-LNatSchG 

Die Entwicklungsziele für die Land-
schaft stellen die räumlich-fachlichen 
Leitbilder dar. Sie geben Auskunft 
über die im Plangebiet hauptsächlich 
zu erfüllenden Aufgaben der Land-
schaftsplanung. Entwicklungsziele 
sind insbesondere der Aufbau des  
Biotopverbundes einschließlich des 
Wildtierverbundes nach § 21 des 
BNatSchG und die Förderung der Bio-
diversität. 

Die gemäß § 10 LNatSchG NRW dar-
gestellten Entwicklungsziele für die 
Landschaft sind gem. § 22 LNatSchG 
NRW bei allen behördlichen Maßnah-
men nach Maßgabe der gesetzlichen 
Vorschriften zu berücksichtigen. 

Die Entwicklungsziele sind aus-
schließlich behördenverbindlich und 
entfalten keine unmittelbare Wir-
kung gegenüber privaten Grund-
stückseigentümern. 

Zur Unterstützung einer naturschutz-
gerechten Nutzung bzw. Pflege von 
Flächen werden Bewirtschaftungsver-
träge mit den Nutzern im Rahmen 
des Kulturlandschaftsprogrammes 
des Rhein-Sieg-Kreises (KuPro RSK), 
der Förderrichtlinie Naturschutz 
(FöNa) oder anderer Programme an-
gestrebt.  

Ferner können die Ziele des Land-
schaftsplanes auch durch Kompensa-
tionsmaßnahmen (auch Ökokonto) 
im Rahmen der Eingriffsregelung 
nach BNatschG und BauGB oder auch 
durch Inanspruchnahme wasserwirt-
schaftlicher Förderprogramme umge-
setzt werden. 
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Grundsätzlich besteht bei der Umset-
zung der Ziele, die den Wald betref-
fen, die Möglichkeit der Inanspruch-
nahme von forstlichen Förderpro-
grammen. 

1.1 Entwicklungsziel 1 

1.1.1  Entwicklungsziel 1.1 

1.1 Entwicklungsziel 1 
 

 Erhaltung einer mit naturnahen Lebensräumen 
oder sonstigen natürlichen Landschaftselemen-
ten reich oder vielfältig ausgestatteten Land-
schaft als Lebensraum für die landschaftstypi-
schen Tier- und Pflanzenarten oder die Erhaltung 
einer gewachsenen Kulturlandschaft mit ihren 
biologischen und kulturhistorischen Besonder-
heiten. 

Das Entwicklungsziel 1 gilt für die 
überwiegende Zahl der als schutz-
würdig ausgewiesenen Gebiete und 
Objekte im Geltungsbereich des 
Landschaftsplanes: Naturschutzge-
biete, Landschaftsschutzgebiete, Na-
turdenkmäler und geschützte Land-
schaftsbestandteile. 

Das Entwicklungsziel wird im Wesent-
lichen durch entsprechende Verbote 
in den Schutzgebieten und zu den 
Schutzobjekten gemäß den Ziffern 
2.1, 2.2, 2.3 und 2.4 dieses Land-
schaftsplanes und Festsetzungen von 
Pflege- und Entwicklungs- sowie Wie-
derherstellungsmaßnahmen gemäß 
der Ziffer 5.1 umgesetzt.  

Die Forstlichen Festsetzungen wer-
den in den allgemeinen Verboten für 
die Schutzgebiete nach Ziffer 2.1 fest-
gesetzt. 

1.1.1 Entwicklungsziel 1.1 
 

 Erhaltung und Entwicklung der mit naturnahen Le-
bensräumen vielfältig ausgestatteten Rheinaue. 

Dieses Entwicklungsziel ist dargestellt für: 

• das gesamte Überschwemmungsgebiet 
des Rheins einschließlich der Lülsdorfer 
Weiden und des Rheidter Werthes. 

Anzustreben sind naturnahe Auenbe-
reiche mit einer natürlichen Über-
schwemmungsdynamik und naturna-
hen Hart- und Weichholz-Auenwäl-
dern sowie naturnahe Uferabschnit-
ten als Laichhabitate und Ruhezonen 
für wandernde Fischarten. 
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 Für die in der Entwicklungskarte dargestellten 
Landschaftsräume bedeutet das Entwicklungsziel 
insbesondere: 

• Erhaltung und Entwicklung folgender Le-
bensräume von gemeinschaftlichem Inte-
resse gemäß Anhang I der Richtlinie 
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
(FFH-Richtlinie) und gemäß Standardda-
tenbogen: 

o Flüsse mit Schlammbänken und einjähri-
ger Vegetation (3270) 

o Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder 
(91E0) 

o Hartholzauenwälder (91F0) 

• Erhaltung und Entwicklung folgender Ar-
ten von gemeinschaftlichem Interesse ge-
mäß Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG 
(FFH-Richtlinie), die im Gebiet gemäß 
Standarddatenbogen nachgewiesen wor-
den sind:  

o Flussneunauge 

o Groppe 

o Lachs 

o Maifisch 

o Meerneunauge 

o Steinbeißer 

Planerische und naturschutzfachliche 
Vorgaben bzw. Bedeutung: 

- Teilfläche des FFH-Gebietes Rhein-
Fischschutzzonen zwischen Em-
merich und Bad Honnef (DE-4405-
301); 

- Regionalplan: Bereich für den 
Schutz der Natur (BSN); 

- Biotopverbundflächen (VB-K-
5107-011, -012, -16, -5108-006, -
010, -041); 

- Vorkommen von gesetzlich ge-
schützten Biotopen, FFH-LRT, 
schutzwürdigen Biotopen in NRW 
(Biotopkataster NRW); 

- Lebensraum von seltenen und ge-
fährdeten Tier- und Pflanzenarten 
(z. B. verschiedene Fisch-, Fleder-
maus-, Heuschrecken-, Vogel- und 
Pflanzenarten). 

 • Erhaltung, Pflege und Entwicklung der 
schutzwürdigen Biotope und mit Lebens-
räumen für gefährdete Tier- und Pflan-
zenarten; 

• naturnahe Uferabschnitte mit Kies- und 
Sandbänken, Schlammufern, Röhrichtbe-
ständen und Auenwaldresten der natürli-
chen Entwicklung überlassen; 

• Erhaltung und Ergänzung der Waldreste 
der Weich- und Hartholz-Auenwälder; 

• sukzessiver Umbau der vorhandenen 
Waldbestände – insbesondere der Pap-
pelbestände – in Weichholz- oder Hart-
holz-Auenwälder; 

• naturnahe Bewirtschaftung der Waldflä-
chen; 

In diesem Teilraum sind zur Erfüllung 
des Entwicklungszieles schwerpunkt-
mäßig Schutzgebiete und -objekte 
gemäß den §§ 23, 26 und 28 
BNatSchG sowie Maßnahmen nach 
§§ 13 LNatSchG NRW festgesetzt. 

Innerhalb der Schutzgebietskategorie 
Naturschutzgebiet sind zur Zielerrei-
chung Nutzungseinschränkungen er-
forderlich und geboten.  

In Landschaftsschutzgebieten sollen 
die Ziele vorrangig über Anreize und 
vertragliche Vereinbarungen erreicht 
werden. 
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1.1.2  Entwicklungsziel 1.2 

 • Verwendung von standortgerechten, kli-
mastabilen Gehölzen gemäß Waldbau-
konzept NRW bei Anpflanzungen im 
Wald; 

Auf das Waldbaukonzept NRW in der 
jeweils aktuellen Fassung sowie auf 
das Internetportal waldinfo.nrw wird 
verwiesen. 

 • Erhaltung, Pflege und Schutz der (tempo-
rär) wasserführenden Altarme; 

• Entwicklung und Neuanlage von (tempo-
rär) wasserführenden Altarmen; 

• Erhaltung wertvoller Einzelbäume;  

• Erhaltung artenreichen Grünlandes im 
Auenbereich und auf dem Deich; 

• Maßnahmen zur Verbesserung der Ge-
wässerstruktur des Rheins. 

 

 

 

1.1.2 Entwicklungsziel 1.2 
 

 Erhaltung und Anreicherung von Landschaftskor-
ridoren zwischen den Siedlungsgebieten. 

Dieses Entwicklungsziel gilt für die jeweils ver-
bliebenen Landschaftskorridore zwischen 

• Rheidt und Niederkassel, 

• Niederkassel und Ranzel sowie  

• Lülsdorf und Langel (soweit das Stadtge-
biet von Niederkassel betroffen ist). 

Die Landschaftsräume haben eine 
hohe Bedeutung als Grünzäsur zwi-
schen den bebauten Bereichen, als 
Biotopverbundkorridor zwischen der 
Rheinaue und den landwirtschaftlich 
intensiv genutzten Flächen auf der 
Niederterrasse sowie für den klimati-
schen Ausgleich. 

 Für die in der Entwicklungskarte dargestellten 
Teilräume bedeutet dieses Entwicklungsziel ins-
besondere 

• Erhaltung und Optimierung der Land-
schaftkorridore zur Sicherung des Bio-
topverbundes; 

• Erhaltung und Pflege von naturnahen Le-
bensräumen oder sonstigen natürlichen 
Landschaftselementen; 

• Erhaltung der natürlichen Niederterras-
senkante; 

• Erhaltung und Pflege ökologisch wertvol-
ler Obstbaumbestände; 

Planerische und naturschutzfachliche 
Vorgaben bzw. Bedeutung: 

- Regionalplan: Bereiche für den 
Schutz der Natur, für den Schutz 
der Landschaft und landschaftsori-
entierten Erholung, Regionale 
Grünzüge und Bereiche mit Funkti-
onen für Grundwasser- und Ge-
wässerschutz; 

- Biotopverbundflächen (VB-K-5107-
111, VB-K-5108-009, VB-K-5108-
010); 

- Ökokontoflächen der Stadt Nieder-
kassel; 
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1.1.3  Entwicklungsziel 1.3 

• Erhaltung, Pflege und Entwicklung von 
Kompensationsmaßnahmen im Land-
schaftskorridor zwischen Rheidt und Nie-
derkassel; 

• Vermehrung und Arrondierung vorhande-
ner Waldflächen; 

• Erhaltung und Optimierung der Ackerflur 
für Arten der offenen Feldflur durch pro-
duktions-integrierte Maßnahmen; 

• Erhaltung und Optimierung der Land-
schaftskorridore für das Landschaftsbild 
und die siedlungsnahe landschaftsbezo-
gene Erholung. 

- rechtlich gesicherte Kompensati-
onsflächen; 

- Vorkommen von FFH-Lebensraum-
typen, schutzwürdigen Biotopen in 
NRW (Biotopkataster NRW); 

- Lebensraum von seltenen und ge-
fährdeten Tier- und Pflanzenarten. 

  

1.1.3 Entwicklungsziel 1.3 
 

 Erhaltung von Sonderbiotopen auf ehemaligen 
Abgrabungsflächen. 

Dieses Entwicklungsziel gilt für die Abgrabungs-
flächen mit Herrichtungsziel Schutz von Natur 
und Landschaft, in denen die Abgrabung ganz 
oder weitgehend abgeschlossen ist.  

Das Entwicklungsziel ist für folgenden ehemali-
gen Abgrabungsflächen bzw. Gruben dargestellt: 

• Ranzel  

• Weilerhofer See 

• Uckendorf 

• Stockem Nord 

• Stockemer See 

• Kiesgrube Fuchskaule und 

• Mondorfer See. 

Die ehemaligen Abgrabungsflächen 
bieten wertvolle Sekundärlebens-
räume für seltene Tier- und Pflanzen-
arten, die entweder auf Stillgewässer 
oder vegetationsarme Rohböden an-
gewiesen sind. Sie müssen entspre-
chend erhalten, gepflegt und ge-
schützt werden.  

Darüber hinaus sollen Lebensräume 
für diese spezialisierten Arten ge-
schaffen bzw. optimiert werden. 

In diesen Teilräumen sind zur Erfül-
lung des Entwicklungszieles Natur-
schutzgebiete sowie Pflege- und Ent-
wicklungsmaßnahmen festgesetzt. 

 Für die in der Entwicklungskarte dargestellten 
Teilräume bedeutet dieses Entwicklungsziel ins-
besondere 

• Erhaltung und Pflege (insbes. Offenhal-
tung) von vegetationsarmen Sonderbioto-
pen (Rohböden, Sandmagerstandorte) in 
aufgelassenen Abgrabungen; 

Planerische und naturschutzfachliche 
Vorgaben bzw. Bedeutung: 

- Regionalplan: Bereiche für den 
Schutz der Natur (BSN) 

- Biotopverbundflächen (VB-K-
5108-001, VB-K-5108-011); 

- Vorkommen von gesetzlich ge-
schützten Biotopen, FFH-LRT, 
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1.1.4  Entwicklungsziel 1.4 

1.1.4 Entwicklungsziel 1.4 
 

 Erhaltung von gliedernden und belebenden so-
wie naturnahen Landschaftselementen auf dem 
Golfplatz bei Uckendorf. 

 

Die entsprechenden Landschaftsele-
mente auf dem Golfplatz haben eine 
Biotopverbundfunktion zwischen 
NSG Stockemer See und Kiesgrube 
Niederkassel (Amphibien, Reptilien, 
Insekten, Vögel). 

Die Grünflächen sind in einem rechts-
kräftigen Bebauungsplan festgesetzt 
worden und dadurch gesichert (wei-
tere Schutzgebietsfestset-zungen 
sind daher nicht erforderlich). 

 Das Entwicklungsziel bedeutet insbesondere: 

• Erhaltung und Optimierung der Gehölz-
strukturen und extensiv gepflegten Grün-
landbereiche zur Sicherung des Bio-
topverbundes und als Lebensraum für 
wildlebende Tier- und Pflanzenarten; 

Die Gehölzstrukturen sind Habitate 
für Hecken- und Gebüschbrüter und 
bereichern das Landschaftsbild. 

Die offenen Bereiche stellen Rück-
zugsraum für Arten der Feldflur dar. 

 • Erhaltung und naturnahe Pflege der vor-
handenen Stillgewässer; 

• Erhalt von sonstigen naturnahen Lebens-
räumen oder natürlichen Landschaftsele-
menten. 

 

   

• Erhaltung und Pflege von Abgrabungsge-
wässern als Lebensräume von Amphibien, 
Reptilien, Libellen, Wasserpflanzen sowie 
Brut- und Rastvögeln;  

• Erhaltung, Pflege und Neuanlage von 
Kleingewässern als Lebensräume von Am-
phibien;  

• Erhaltung von sonstigen naturnahen Le-
bensräumen oder natürlichen Landschaft-
selementen in aufgelassenen Abgrabun-
gen. 

schutzwürdigen Biotope in NRW 
(Biotopkataster NRW); 

- Lebensraum von seltenen und ge-
fährdeten Tier- und Pflanzenarten 
(verschiedene Arten von Amphi-
bien, Reptilien, Heuschrecken, Kie-
selalgen, Libellen, Pflanzenarten). 
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1.1.5  Entwicklungsziel T-1 

1.1.5 Entwicklungsziel T-1 
 

 Temporäre Erhaltung der jetzigen Landschafts-
struktur für Flächen, die laut dem Flächennut-
zungsplan für die bauliche Nutzung vorgesehen 
sind. 

Dieses Entwicklungsziel ist für folgende Flächen 
dargestellt: 

• Teilflächen, die an den Innenbereich an-
grenzen und laut Flächennutzungsplan 
(FNP) als Bauflächen dargestellt  sind. 

Das Entwicklungsziel wird für Flächen 
dargestellt, die derzeit außerhalb der 
im Zusammenhang bebauten Ort-
steile liegen, jedoch durch Bauflä-
chendarstellungen im Flächennut-
zungsplan in Zukunft einer baulichen 
Nutzung zugeführt werden sollen. 

Der Regionalplan stellt diese Bereiche 
ebenfalls teilweise als allgemeine 
Siedlungsbereiche dar. 

Über das Außer-Kraft-Treten von 
textlichen Darstellungen oder Fest-
setzungen des Landschaftsplanes 
wird im Rahmen eines nachfolgenden 
Bauleitplanverfahrens entschieden. 

 Für die in der Entwicklungskarte dargestellten 
Teilräume bedeutet dieses Entwicklungsziel ins-
besondere: 

• Erhaltung der prägenden, gliedernden 
und belebenden Landschaftsbestandteile 
bei der Realisierung von Bauvorhaben, 
soweit möglich; 

• landschaftliche Einbindung der geplanten 
Bauvorhaben; 

Der Fokus der Landschaftsentwick-
lung liegt bei diesem Entwicklungsziel 
in der temporären Erhaltung der vor-
handenen Landschaftselemente, ent-
weder bis zur Realisierung der Bau-
leitplanung sowie der Einbindung der 
Bebauung in die Landschaft oder bis 
zur Realisierung sonstiger Vorhaben, 
die über andere fachgesetzliche Ver-
fahren zugelassen wurden. 

In Bebauungsplänen sind die Land-
schaftselemente wo möglich durch 
Festsetzungen zu sichern. Gegebe-
nenfalls sind Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen durchzuführen. 

 • Verwendung einheimischer, standortge-
rechter Baumarten unter Beachtung der 
Herkunft aus dem hiesigen Vorkommens-
gebiet; 

Unter Beachtung von § 40 Abs. 1 
BNatSchG. 

 • Umsetzung von erforderlichen Kompen-
sations- und Artenschutzmaßnahmen in 
benachbarten Räumen, soweit möglich 
und sinnvoll. 
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1.1.6  Entwicklungsziel T-2 

1.1.6 Entwicklungsziel T-2 
 

 Temporäre Erhaltung der jetzigen Landschafts-
struktur für Flächen, die laut dem Regionalplan 
für die bauliche Nutzung vorgesehen sind, bis zur 
Konkretisierung der beabsichtigten städtebauli-
chen Entwicklungsbereiche durch den Flächen-
nutzungsplan oder die verbindliche Bauleitpla-
nung. 

Dieses Entwicklungsziel ist für folgende Flächen 
dargestellt: 

• Teilflächen, die an den Innenbereich an-
grenzen und laut Regionalplan(ASB) oder 
Gewerbe- und Industriebereiche (GIB) 
und im Landschaftsplan nicht bereits als 
Entwicklungsziel T-1 als Siedlungsberei-
che dargestellt sind. 

Das Entwicklungsziel wird für Flächen 
dargestellt, die derzeit außerhalb der 
im Zusammenhang bebauten Ort-
steile liegen, jedoch durch Darstel-
lung von allgemeinen Siedlungsberei-
chen und Bereichen für gewerbliche 
und industrielle Zwecke im Regional-
plan in Zukunft einer baulichen Nut-
zung zugeführt werden sollen. 

Der Landschaftsplan konkretisiert auf 
lokaler Ebene die Darstellungen des 
geltenden Regionalplanes (Septem-
ber 2025).  

 Für die in der Entwicklungskarte dargestellten 
Teilräume bedeutet dieses Entwicklungsziel ins-
besondere: 

• Erhaltung der prägenden, gliedernden 
und belebenden Landschaftsbestandteile 
bei der Realisierung von Bauvorhaben, 
soweit möglich; 

• landschaftliche Einbindung der geplanten 
Bauvorhaben; 

Der Fokus der Landschaftsentwick-
lung liegt bei diesem Entwicklungsziel 
in der temporären Erhaltung der vor-
handenen Landschaftselemente, ent-
weder bis zur Realisierung der Bau-
leitplanung sowie der Einbindung der 
Bebauung in die Landschaft oder bis 
zur Realisierung sonstiger Vorhaben, 
die über andere fachgesetzliche Ver-
fahren zugelassen wurden. 

In Bebauungsplänen sind die Land-
schaftselemente wo möglich durch 
Festsetzungen zu sichern. Gegebe-
nenfalls sind Ausgleichs- und Ersatz-
maßnahmen durchzuführen. 

 • Verwendung einheimischer, standortge-
rechter Baumarten unter Beachtung der 
Herkunft aus dem hiesigen Vorkommens-
gebiet; 

Unter Beachtung von § 40 Abs. 1 
BNatSchG. 

 • Umsetzung von erforderlichen Kompen-
sations- und Artenschutzmaßnahmen in 
benachbarten Räumen, soweit möglich 
und sinnvoll. 
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1.2 Entwicklungsziel 2 

1.2 Entwicklungsziel 2 
 

 Anreicherung einer Landschaft mit naturnahen 
Lebensräumen und mit gliedernden und bele-
benden Elementen. 

Das Entwicklungsziel 2 betrifft die 
überwiegend intensiv ackerbaulich 
genutzten Flächen im Plangebiet. 

 Dieses Entwicklungsziel gilt für: 

• den östlichen Teil des Stadtgebietes Nie-
derkassel sowie  

• einen kleinen Bereich nordwestlich von 
Lülsdorf. 

Planerische und naturschutzfachliche 
Vorgaben bzw. Bedeutung: 

- Biotopverbundflächen (VB-K-
5108-002, VB-K-5108-011); 

- Vorkommen von schutzwürdigen 
Biotopen in NRW (Biotopkataster 
NRW); 

- Lebensraum von seltenen und ge-
fährdeten Tier- und Pflanzenarten 
(Arten der offenen Feldflur). 

  In diesen Teilräumen sind zur Erfül-
lung des Entwicklungszieles ge-
schützte Landschaftsbestandteile so-
wie Pflege- und Entwicklungsmaß-
nahmen festgesetzt. 

Das Entwicklungsziel sieht eine Anrei-
cherung der Agrarlandschaft v. a. 
durch produktionsintegrierte Maß-
nahmen (PIK) vor. 

Der Raum hat mit seinen weiträumi-
gen Blickbeziehungen zwischen Rhein 
und Siebengebirge und seiner guten 
Infrastruktur darüber hinaus eine 
große Bedeutung für die Erholung. 

 Für die in der Entwicklungskarte dargestellten 
Teilräume bedeutet dieses Entwicklungsziel ins-
besondere 

• Erhaltung und Optimierung der offenen 
Feldflur und Schaffung zusätzlicher natur-
naher Lebensräume für wildlebende Tiere 
und Pflanzen durch Maßnahmen, die in 
die landwirtschaftliche Produktion inte-
griert werden (PIK, Vertragsnaturschutz), 
zur Förderung heimischer Tier- und Pflan-
zenarten der offenen Feldflur (Leitarten 

In den letzten 30 Jahren wurden im 
Plangebiet umfangreiche Anpflanzun-
gen (Feldgehölzinseln, Hecken, 
Baumreihen) durch die Stadt Nieder-
kassel, den Rhein-Sieg-Kreis sowie im 
Rahmen von Kompensationsmaß-
nahmen durchgeführt.  

Zur Förderung der Arten der offenen 
Feldflur sollen zukünftig vorwiegend 
produktionsintegrierte Maßnahmen 
durchgeführt werden. Leitarten sind 
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Rebhuhn, Feldlerche) z. B. durch nicht 
oder extensiv bewirtschaftete Ackerrand-
streifen, Blühstreifen, Säume, Brachen, 
vielgliedrige Fruchtfolge und Grünland; 

Rebhuhn und Feldlerche. In dem 
„Biodiversitätskonzeptes zur Förde-
rung der Arten der offenen Feldflur“ 
(RSK 2018) sind artspezifische Maß-
nahmenräume entwickelt. 

 • Stärkung der Verbundbeziehungen für Ar-
ten der Stillgewässergilde durch Erhalt 
und Optimierung von Wanderkorridoren. 

Kernbereiche des Biotopverbund-
schwerpunktes Stillgewässer sind die 
die Kiesgruben. Kreuz- und Wechsel-
kröte repräsentieren den Verbund-
schwerpunkt für Arten der Stillgewäs-
ser.  

 • Stärkung der Verbundbeziehungen für Ar-
ten der Trocken- und Magerrasen durch 
Erhalt und Optimierung von Wanderkorri-
doren. 

Kernbereiche des Biotopverbund-
schwerpunktes Trocken- und Mager-
rasen sind die Kiesgruben. Die Zau-
neidechse repräsentiert Verbund-
schwerpunkt.  

 • Erhaltung, Pflege und Arrondierung von 
Feldgehölz- und Waldinseln, Hecken und 
straßenbegleitenden Gehölzstrukturen 
als Rückzugsmöglichkeiten und Trittstein-
biotope in der offenen Feldflur unter Bei-
behaltung des offenen Landschaftscha-
rakters und Berücksichtigung des Arten- 
und Biotopschutzes (insbes. Lebensräu-
men von Feldvögeln); 

 

 • Erhaltung, Pflege und Nachpflanzung vor-
handener Einzelbäume und Baumgrup-
pen mit standortgerechten, klimastabilen 
Baumarten; 

Unter Beachtung von § 40 Abs. 1 
BNatSchG. 

 • Eingrünung von Siedlungsrändern und 
Gebäuden in der Feldflur, unter Verwen-
dung standortgerechter, klimastabiler Ge-
hölzarten; 

Unter Beachtung von § 40 Abs. 1 
BNatSchG. 

 • Erhaltung und Anreicherung der Land-
schaft als Erholungsraum für den Men-
schen; 

 

 • Erhaltung von schutzwürdigen Böden und 
ihrer Funktionen insbesondere für die 
Nahrungsmittelproduktion; 

Die vom Geologischen Dienst NRW 
als schutzwürdig klassifizierten Böden 
weisen eine hohe natürliche Boden-
fruchtbarkeit und eine hohe Rege-
lungs- und Pufferfunktion auf. Sie 
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sind daher sowohl für die Nahrungs-
mittelproduktion als auch für den 
Grundwasserschutz von großer Be-
deutung. 

 • Erhaltung der klimatischen Ausgleichsfunk-
tion der Freiflächen. 

Die weiträumigen Feldfluren sind 
Kaltluftentstehungsgebiete und ha-
ben damit eine klimatische Aus-
gleichsfunktion für die Siedlungsge-
biete.  

1.3  Entwicklungsziel 3 

1.3.1  Entwicklungsziel 3.1 

1.3.1 Entwicklungsziel 3.1 
 

 Wiederherstellung der Landschaft nach Ab-
schluss der Abgrabungstätigkeit. 

Dieses Entwicklungsziel ist für folgende Bereiche 
dargestellt: 

• Stockem Nord teilweise,  

• Liburer See teilweise,  

• ehemaliges Kalksteinwerk westlich des 
Stockemer Sees,  

• Trockenabbau östlich Niederkassel,  

• Kiesgrube Fuchskaule. 

Planerische und naturschutzfachliche 
Vorgaben bzw. Bedeutung: 

- Regionalplan: Bereiche für den 
Schutz der Natur; 

- Biotopverbundflächen (VB-K-
5208-002, VB-K-5308-011); 

- Vorkommen von schutzwürdigen 
Biotopen in NRW (Biotopkataster 
NRW); 

- Lebensraum von seltenen und ge-
fährdeten Tier- und Pflanzenarten 
(verschiedene Arten von Amphi-
bien, Reptilien, Heuschrecken, Kie-
selalgen, Libellen, Pflanzenarten). 

 Für die in der Entwicklungskarte dargestellten 
Teilräume bedeutet dieses Entwicklungsziel ins-
besondere 

• die zeitnahe und abschnittsweise Herrich-
tung gemäß den jeweils gültigen Rekulti-
vierungsplänen. 

Die Herrichtungsziele laut Genehmi-
gungen werden, sofern eine Festset-
zung als besonders geschütztes Ge-
biet vorgesehen ist, bei den einzel-
nen Schutzgebietsfestsetzungen er-
läutert. 

 

1.3 Entwicklungsziel 3 

1.3 ENT WICKLUNGSZIEL 3  

 Wiederherstellung einer in ihrem Wirkungsge-
füge, ihrem Erscheinungsbild oder ihrer Oberflä-
chenstruktur geschädigten oder stark vernachläs-
sigten Landschaft. 

Das Entwicklungsziel betrifft vor al-
lem die Abgrabungsflächen des 
Kiestagebaus und der Kalksandabgra-
bungen in Niederkassel. 
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1.3.2  Entwicklungsziel 3.2 

1.3.2 Entwicklungsziel 3.2 
 

 Wiederherstellung der Landschaft nach Abschluss 
der Abgrabungstätigkeit, temporäre Erhaltung der 
jetzigen Landschaftsstruktur bis zum Beginn der 
Abgrabungstätigkeit. 

Dieses Entwicklungsziel ist für folgende Bereiche 
dargestellt: 

• Niederkasseler See. 

 

 Für die in der Entwicklungskarte dargestellten 
Teilräume bedeutet dieses Entwicklungsziel insbe-
sondere 

 

 • die zeitnahe und abschnittsweise Herrichtung 
gemäß den jeweils gültigen Rekultivierungs-
plänen. 

 

 

 1.4 Entwicklungsziel 4 

1.4 Entwicklungsziel 4 
 

 Herrichtung der Landschaft für die Erholung.  

Hierzu gehören auch natur- und landschaftsver-
trägliche sportliche Betätigungen in der freien 
Natur. 

Dieses Entwicklungsziel ist für den Bereich der 
Auskiesung östlich von Niederkassel, des Nieder-
kasseler Sees, dargestellt: 

Im Niederkasseler Raum wird erhebli-
cher Bedarf nach einem Badegewäs-
ser als Naherholungsgebiet gesehen. 
Aus diesem Grund soll am Niederkas-
seler See künftig die Erholungsnut-
zung im Vordergrund stehen, da an-
dere Auskiesungsgewässer im Pla-
nungsraum dagegen dem Natur- und 
Artenschutz zur Verfügung stehen 
und von Nutzungen und Störungen 
möglichst freigehalten werden sollen.  

Die Auskiesung und Herrichtung des 
Bereiches ist in dem Planfeststellungs-
beschluss (und nachfolgenden Ände-
rungsbescheiden) des Rhein-Sieg-Krei-
ses vom 16.03.2001 geregelt.  

Der Beschluss sieht in einem südli-
chen Abschnitt eine Profilierung vor, 
die der Stadt Niederkassel die Ein-
richtung eines Strandbades ermögli-
chen soll. Die Zielsetzung des Land-
schaftsplanes soll der Erschließung 
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1.5  Entwicklungsziel 5 

1.5 Entwicklungsziel 5 
 

 Die Entwicklung der Landschaft für Zwecke des 
Immissionsschutzes und des Bodenschutzes oder 
zur Verbesserung des Klimas. 

Das Entwicklungsziel bedeutet insbesondere: 

• Freihaltung von Kaltluft-Leitbahnen mit 
überörtlicher Bedeutung; 

• Sicherung von Grün- und Freiflächen mit 
klimatischer Ausgleichsfunktion; 

• Förderung von Maßnahmen zur Nutzung 
der erneuerbaren Energien; 

• Sicherung und Rückgewinnung von Über-
schwemmungsbereichen in den Auen; 

• Sicherung von Freiraumbereichen für die 
Pufferung und den schadlosen Abfluss 
von Starkregen, insbesondere zum Schutz 
kritischer Infrastrukturen; 

• Erhaltung und Entwicklung von artenrei-
chem Grünland zur Minderung von Auf-
heizeffekten im Freiraum und Förderung 

Das Entwicklungsziel 5 betrifft den 
gesamten Geltungsbereich des Land-
schaftsplanes. Die Umsetzung der 
Entwicklungsziele erfolgt, soweit es 
das Naturschutzrecht und die Instru-
mentarien der Landschaftsplanes 
vorgeben oder zulassen, unmittelbar 
und mittelbar über die Darstellungen 
und Festsetzungen sowie Hinweise 
dieses Landschaftsplanes. Im Übrigen 
wird auf die Zuständigkeit nach ande-
ren Fachgesetzen verwiesen. 

Der Landschaftsraum des Land-
schaftsplanes besteht zu einem gro-
ßen Teil aus intensiv landwirtschaft-
lich genutzten Flächen. Die klimatisch 
besonders positiv wirksamen, relativ 
kleinen Waldflächen befinden sich 
entlang des Rheines. 

Die weiträumigen Feldfluren zwi-
schen den Siedlungsgebieten haben 
als Kaltluftentstehungsgebiete auch 

 

weiterer Bereiche des Niederkasseler 
Sees für die Erholungsnutzung nicht 
entgegenstehen.  

Das Ende der Abbautätigkeit soll ge-
mäß der Änderungsbescheide zum 
Planfeststellungsbeschluss am 
31.03.2028 sein, die Gesamt-Herrich-
tung soll am 31.03.2029 abgeschlos-
sen sein. 

  Planerische und naturschutzfachli-
che Vorgaben bzw. Bedeutung: 

- Biotopverbundfläche (VB-K-5308-
011); 

- Vorkommen von schutzwürdigen 
Biotopen in NRW (Biotopkataster 
NRW); 

- Lebensraum von seltenen und ge-
fährdeten Tier- und Pflanzenarten. 
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der Biodiversität durch zusätzliche Rück-
zugsräume für Tierarten; 

• Erhaltung und Entwicklung der vorhande-
nen Wald- und Gehölzflächen als stabile, 
leistungsfähige und im Klimawandel mög-
lichst widerstandsfähige, klimaplastische 
Bestände; 

• Neuanlage oder Arrondierung von Wald- 
und Gehölzflächen, Einzelbäumen oder 
Baumgruppen unter Berücksichtigung des 
Biodiversitätskonzeptes zur Förderung 
der Arten der offenen Feldflur; 

• Anreicherung der Agrarlandschaft durch 
produktionsintegrierte Maßnahmen, die 
einen Beitrag zur Speicherung von Koh-
lenstoff im Boden leisten, z. B. durch 
nicht oder extensiv bewirtschaftete 
Ackerrandstreifen, Blühstreifen, Säume 
und Feldraine und Brachen sowie eine 
vielgliedrige Fruchtfolge;  

• Erhaltung von schutzwürdigen Böden und 
ihren vielfältigen abiotischen und bioti-
schen Funktionen sowie für eine nachhal-
tige Produktion von Nahrungsmitteln; Ver-
meidung der Erosion durch Starkregener-
eignisse; Verbesserung der Humusaufla-
gen im Oberboden; 

• Wiedervernässung geeigneter Flächen 
unter Beachtung der Belange der Land-
wirtschaft; 

• Eingrünung der Ortsränder zur Verbesse-
rung der Durchlüftung und Minderung der 
Effekte städtischer Wärmeinseln im Sied-
lungsbereich; 

• Die Erhaltung, Entwicklung und Wiederher-
stellung der Biodiversität im Wald und in Ge-
hölzflächen durch den Einsatz geeigneter Ge-
hölzartenunter Beachtung der gesetzlichen 
Bestimmungen und der gebiets- und objekt-
spezifischen Schutzzwecke und Regelungen 
des Landschaftsplanes; 

eine klimatische Ausgleichsfunktion 
für die Siedlungsgebiete. 

Die vom Geologischen Dienst NRW 
als schutzwürdig klassifizierten Böden 
weisen eine hohe natürliche Boden-
fruchtbarkeit und eine hohe Rege-
lungs- und Pufferfunktion auf. Sie 
sind daher sowohl für die Nahrungs-
mittelproduktion als auch für die Re-
genrückhaltung und den Grundwas-
serschutz von großer Bedeutung. 

Das Waldbaukonzept NRW ist die 
Grundlage für Wiederaufforstungen 
und die Bewirtschaftung des Waldes 
im Landschaftsplan. Es berücksichtigt 
die wesentlichen Empfehlungen der 
Klimaanpassungsstrategie für den 
Wald und der Biodiversitätsstrategie 
(MKULNV NRW, 2015).  

Da sich die Standortfaktoren Wasser-
haushalt und Vegetationszeit im Kli-
mawandel im Vergleich zu heute 
merklich ändern werden, ist die Aus-
wahl robuster und anpassungsfähiger 
Baumarten entsprechend der Wald-
entwicklungstypen des Waldbaukon-
zeptes wichtig. Die Standorteignung 
der Baumarten sollte unter Berück-
sichtigung der verschiedenen Szena-
rien des Klimawandels beachtet wer-
den. 
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• Bei Erst- und Wiederaufforstungen Ergän-
zung des aktuellen, der heutigen potenzi-
ell natürlichen Vegetation entsprechen-
den Baumartenspektrums durch Baumar-
ten, die aufgrund ihrer Standortansprü-
che an künftige Veränderungen der kli-
matischen Bedingungen angepasst sind. 
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2. Besonders geschützte Teile von Natur und Landschaft 

2 Besonders geschützte Teile von  
Natur- und Landschaft  

 

  Aus der Festsetzungskarte ist ersicht-
lich, welche Grundstücke von den 
Festsetzungen betroffen sind. 

Schutzgebietsabgrenzungen entlang 
von oberirdischen Gewässern bein-
halten grundsätzlich mindestens das 
Gewässerbett einschließlich der Ufer, 
bei Gewässerabschnitten mit ausge-
prägter Böschungsoberkante bis zur 
Böschungsoberkante, und schließen 
beidseitige Gewässerrandstreifen in 
einer Breite von 3 m (im baupla-
nungsrechtlichen Innenbereich) / 5 m 
(im bauplanungsrechtlichen Außen-
bereich) im Sinne des WHG und des 
LWG mit ein, soweit die zeichneri-
sche Festsetzung keine weiter rei-
chende Abgrenzung vorsieht. 

Sofern andere rechtliche Vorschriften 
weitergehende Bestimmungen ent-
halten oder im Rang vorgehen, blei-
ben diese unberührt; insbesondere 
gilt dies für die folgenden Regelungen 
nach Naturschutzrecht 

• die Eingriffsregelung inklusive 
der Kompensation, 

• der gesetzliche Biotopschutz, 

• die Vorschriften zum Schutz 
von „Natura 2000“ (FFH und 
Vogelschutz) einschließlich 
der Prüfung auf Verträglich-
keit von Projekten und Plänen 
mit Summationsprüfung und 
unter Beachtung des Umge-
bungsschutzes, 

• das allgemeine und beson-
dere Artenschutzrecht 
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sowie für die Vorschriften des über 
die Umweltverträglichkeitsprüfung. 

Bei der Erteilung von Befreiungen 
und Ausnahmen sind die gesetzlichen 
Mitwirkungsrechte der Naturschutz-
vereinigungen und des Naturschutz-
beirats zu beachten.  

Die Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mau-
ser-, Überwinterungs- und Wande-
rungszeiten der durch die Maßnah-
men betroffenen Tierarten sollen bei 
der zeitlichen Planung von Vorhaben 
und Maßnahmen berücksichtigt wer-
den. 

Soweit bei Maßnahmen und Hand-
lungen auf „in der bisherigen Art und 
im bisherigen Umfang“ abgestellt 
wird, gilt der Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens des Landschaftsplans als maß-
geblich. 

  Die Überwachung von forstlichen 
Festsetzungen erfolgt gemäß 
LNatSchG NRW durch den Landesbe-
trieb Wald und Holz NRW. Er kann im 
Einvernehmen mit der unteren Na-
turschutzbehörde die nötigen Anord-
nungen treffen. 

  Die Umsetzung der Maßnahmen in 
FFH-Gebieten erfolgt im Rahmen der 
Durchführungsplanung auf Grundlage 
eines abgestimmten Naturschutz-
Fachkonzeptes (Pflege- und Entwick-
lungsplan, SOMAKO, MAKO oder 
Wald-MAKO). 

Auf bundeseigenen Liegenschaften 
wird der Naturschutz-Fachkonzept 
durch die Bundesforstverwaltung im 
Einvernehmen mit dem Landesbe-
trieb Wald und Holz NRW erstellt.  

Die für die Natura 2000-Gebiete ent-
wickelten MAKOs enthalten aus-
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schließlich naturschutzfachlich be-
gründeten Maßnahmen-Vorschläge 
und sind für Dritte nicht rechtsver-
bindlich. Für landeseigene, kreisei-
gene und zum Zweck des Naturschut-
zes geförderte Flächen haben die 
MAKOs einen verwaltungsinternen 
verbindlichen Richtliniencharakter. 

Die Übernahme der Maßnahmen-
Vorschläge der MAKOs erfolgt in ge-
neralisierter Form in die gebietsspezi-
fischen Maßnahmenfestsetzungen. 

Gebietsbezogen Informationen zu 
FFH- und Vogelschutzgebieten kön-
nen dem Internet-Portal: Natura 
2000-Gebiete in Nordrhein-Westfa-
len, Stichwort: Natura 2000-Gebiete 
im Rhein-Sieg-Kreis entnommen wer-
den. 

Empfohlen wird eine forstliche Fach-
beratung bezüglich der Entwicklung 
standortgerechter, klimaresilienter 
Wälder mit naturnahen Ausprägun-
gen und die Berücksichtigung geeig-
neter Waldentwicklungstypen und 
Baumarten gemäß Waldbaukonzept 
NRW und Internetportal wald-
info.nrw in der jeweils aktuellen Fas-
sung. 

  Verweise auf invasive und potenziell 
invasive Baumarten, Waldbaumarten 
der FFH-Waldlebensraumtypen und 
Experimentierbaumarten im Anhang 
beziehen sich auf die angegebenen 
Veröffentlichungen in der jeweils ak-
tuellen Fassung. 
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2.1  Naturschutzgebiete 

2.1 Naturschutzgebiete  
(§ 23 BNatSchG) 

 

 Größe insgesamt:  ca. 235,8 ha  

 Die im Folgenden näher bezeichneten und in der 
Festsetzungskarte in ihren jeweiligen Grenzen 
festgesetzten Gebiete sind Naturschutzgebiete.  

In den Naturschutzgebieten gelten die nachfol-
gend unter 2.1-0 aufgeführten 

a) allgemeinen Verbote, 

b) Regelungen zur Unberührtheit rechtmäßig 
ausgeübter Nutzungen, 

c) Regelungen für Ausnahmen. 

Darüber hinaus gelten die in den einzelnen 
Naturschutzgebieten aufgeführten gebietsspezi-
fischen Verbote und Regelungen. 

Nach § 23 BNatSchG sind Natur-
schutzgebiete rechtsverbindlich fest-
gesetzte Gebiete, in denen ein beson-
derer Schutz von Natur und Land-
schaft in ihrer Ganzheit oder in einzel-
nen Teilen  

1. zur Erhaltung, Entwicklung oder 
Wiederherstellung von Lebens-
stätten, Biotopen oder Lebensge-
meinschaften bestimmter wildle-
bender Tier- und Pflanzenarten,  

2. aus wissenschaftlichen, naturge-
schichtlichen oder landeskundli-
chen Gründen oder  

3. wegen ihrer Seltenheit, besonde-
ren Eigenart oder hervorragenden 
Schönheit erforderlich ist (allge-
meiner Schutzzweck). 

Der jeweilige gebietsspezifische 
Schutzzweck ist bei den einzelnen Na-
turschutzgebieten aufgeführt. 

Hinweise auf Befreiungen 

Von den Verboten kann die untere 
Naturschutzbehörde nach § 67 
BNatSchG in Verbindung mit § 75 
LNatSchG NRW auf Antrag eine Be-
freiung erteilen, wenn 

1. dies aus Gründen des überwiegen-
den öffentlichen Interesses, ein-
schließlich solcher sozialer und 
wirtschaftlicher Art notwendig ist 
oder 

2. die Durchführung der Vorschriften 
im Einzelfall zu einer unzumutba-
ren Belastung führen würde und 
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die Abweichung mit den Belangen 
von Naturschutz und Landschafts-
pflege vereinbar ist. 

Bei forstlichen Festsetzungen ent-
scheidet der Landesbetrieb Wald und 
Holz NRW im Einvernehmen mit der 
unteren Naturschutzbehörde. 

  Hinweise bei Ordnungswidrigkeiten  

Nach § 69 Abs. 7 BNatSchG in Verbin-
dung mit § 77 Abs. 1 Nr. 4 LNatSchG 
NRW handelt ordnungswidrig, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig einem ge-
mäß § 23 Abs. 2 BNatSchG in diesem 
Landschaftsplan enthaltenen allge-
meinen oder gebietsspezifischen Ver-
bot zuwiderhandelt. Gemäß § 78 
LNatSchG NRW können Ordnungswid-
rigkeiten nach § 77 LNatSchG NRW 
mit einer Geldbuße geahndet werden. 
Die Höhe der Geldbuße richtet sich 
nach dem Bußgeldrahmen des § 78 
Abs. 1 LNatSchG NRW (zurzeit bis zu 
50.000,-€). Gegenstände, die zur Be-
gehung einer Ordnungswidrigkeit 
nach § 77 LNatSchG NRW gebraucht 
oder bestimmt gewesen sind, können 
gemäß § 72 BNatSchG in Verbindung 
mit § 78 Abs. 3 LNatSchG NRW einge-
zogen werden. § 77 LNatSchG NRW 
wird gemäß § 78 Abs. 4 LNatSchG 
NRW nicht angewendet, wenn die Tat 
nach anderen Rechtsvorschriften mit 
Strafe bedroht ist. Von dieser Rege-
lung unberührt sind die in den Buß-
geldvorschriften geregelten Fälle der 
einfachen Sachbeschädigung; ihre 
Ahndung nach § 303 des Strafgesetz-
buches ist ausgeschlossen. 
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2.1-0  Allgemeine Festsetzungen für alle Naturschutzgebiete 

2.1-0 Allgemeine Festsetzungen für alle 
Naturschutzgebiete 

 

2.1-0 a) Allgemeine Verbote   

 Alle Handlungen, die zu einer Zerstörung, Be-
schädigung oder Veränderung der Naturschutz-
gebiete oder ihrer Bestandteile oder zu einer 
nachhaltigen Störung führen können, sind ver-
boten.  

Insbesondere ist in den Naturschutzgebieten 
verboten: 

Allgemein in allen Schutzgebieten zu 
beachtende Regelungen sind dem 
Kap. 2 zu entnehmen. 

Auf Kap. 2.1-0 b) - nicht betroffene 
Tätigkeiten - wird ausdrücklich hinge-
wiesen. 

 1. bauliche Anlagen im Sinne der BauO NRW, An-
lagen in und an Gewässern, Straßen, Wege, 
Reitwege, Reitplätze oder sonstige Verkehrs-
anlagen sowie Anlagen der Außenwerbung im 
Sinne der BauO NRW zu errichten, anzubrin-
gen, zu ändern oder deren Nutzung zu ändern, 
neue Beleuchtungen zu errichten, sowie Ge-
bäude oder Brücken abzureißen; 

Hierzu zählen auch bauliche Anlagen, 
die keiner baurechtlichen Genehmi-
gung oder Anzeige bedürfen. 

Bauliche Anlagen sind unter anderem: 

• Lager- und Ausstellungsplätze, 

• Stellplätze, 

• Zäune, 

• Buden, Warenautomaten, Ver-
kaufsstände, Gewächshäuser, 

• Dauercamping- und Zeltplätze, 

• Sport- und Spielplätze, 

• Landungs-, Boots-, Bade- und An-
gelstege, 

• Ansitzeinrichtungen 

• Schilder. 

Die Änderung von Wegen beinhaltet 
auch eine Überführung in eine höhere 
Ausbaustufe. 

Das Verbot, Beleuchtungen zu errich-
ten oder Gebäude und Brücken abzu-
reißen dient dem Artenschutz insbe-
sondere im Hinblick auf das mögliche 
Vorkommen von Fledermausarten 
und gebäudebrütenden Vogelarten. 
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 2. Flächen außerhalb der befestigten oder für die 
bestimmungsgemäße Nutzung gekennzeichne-
ten Straßen und Wege, Park- bzw. Stellplätze 
oder Hofräume zu betreten, auf ihnen zu rei-
ten, zu fahren, Fahrzeuge und Geräte aller Art 
abzustellen; Fahrzeuge zu warten, zu reparie-
ren oder zu reinigen; 

Befestigte Wege haben eine durch 
Materialauftrag baulich hergerichtete 
Oberfläche. Gras- und Erdwege, sowie 
Trampelpfade sind keine befestigten 
Wege. 

Die Kennzeichnung erfolgt durch offi-
zielle Schilder oder Markierungen. 

Hierzu zählt u. a. auch, zu klettern, 
Stollen oder Höhlen zu betreten, das 
Befahren mit Fahrrädern, Motocross- 
oder sonstigen Geländefahrzeugen. 

Die Kennzeichnung erfolgt durch offi-
zielle Schilder oder Markierungen. 

 3. Verfestigungen, Versiegelungen, Aufschüttun-
gen, Verfüllungen, Abgrabungen, Ausschach-
tungen, Sprengungen, Bohrungen oder sons-
tige Veränderungen der Fels-, Boden- oder Ge-
ländegestalt vorzunehmen; 

Unter Veränderungen der Boden- 
oder Geländegestalt wird auch die 
Veränderung oder Beseitigung mor-
phologischer Gegebenheiten wie z. B. 
Böschungen, Geländesenken, Auf-
schüttungen und Halden, Täler oder 
Terrassenkanten verstanden. 

 4. feste oder flüssige Stoffe und Gegenstände, 
die geeignet sind, den Natur-, Boden- oder 
Wasserhaushalt oder das Landschaftsbild er-
heblich oder nachhaltig zu beeinträchtigen, 
abzulagern, einzuleiten, einzubringen oder 
sich ihrer in sonstiger Weise zu entledigen; 

Feste oder flüssige Stoffe sind unter 
anderem Grünabfälle, Bauschutt, 
Elektro- und Haushaltsgegenstände, 
Altöle und Farben/ Lacke sowie alle 
übrigen Stoffe, die den Abfallbegriff 
im Sinne des Kreislaufwirtschaftsge-
setzes erfüllen.  

 5. ober- oder unterirdische Leitungen aller 
Art - auch Drainageleitungen - außerhalb von 
Straßenkörpern und befestigten Wegen zu 
verlegen oder zu ändern; 

Die Unterhaltung im Sinne regelmäßi-
ger Wartung zum Funktionserhalt be-
stehender Drainagen fällt nicht unter 
dieses Verbot. 

 6. Veranstaltungen aller Art mit 50 und mehr 
Teilnehmenden; 

Bei Veranstaltungen sind, ungeachtet 
der Teilnehmerzahl, die sonstigen 
Festsetzungen des Landschaftsplans 
einzuhalten (z. B. Verbot Nr. 2 Befah-
rensregelung).  

Soweit Veranstaltungen im Wald 
durchgeführt werden sollen, ist die 
beabsichtigte Veranstaltung gemäß 
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Landesforstgesetz zusätzlich rechtzei-
tig vor Beginn beim Landesbetrieb 
Wald und Holz NRW anzuzeigen. 

 7. außerhalb genehmigter Feuer- oder Grillstel-
len Feuer zu entfachen, zu verursachen, zu un-
terhalten oder zu grillen; pyrotechnische Ge-
genstände zu entzünden; 

Hierzu zählt u. a. auch das Abbrennen 
von Feuerwerkskörpern und „Benga-
los“. 

 8. außerhalb von Hofstellen, Hausgärten oder für 
diesen Zweck genehmigten Plätzen zu zelten, 
zu campen, zu lagern oder zu übernachten; 

 

 9. Motorsport zu betreiben;  

 10. Modellsportgeräte zu betreiben; Dies umfasst angetriebene oder an-
triebslose Modelle wie Auto- und 
Schiffsmodelle. 

Der Betrieb von unbemannten Flugge-
räten zum Zwecke des Sports oder 
der Freizeitgestaltung ist nach LuftVO 
verboten, im Übrigen eingeschränkt. 

 11. Hunde unangeleint mit sich zu führen, sie au-
ßerhalb der Wege laufen zu lassen oder Hun-
desportübungen, -ausbildungen und -prüfun-
gen durchzuführen; 

Hunde sind an einer geeigneten Leine 
auf den zugelassenen Wegen so zu 
führen, dass von ihnen keine Gefahr 
für Wildtiere ausgeht. 

 12. Wasserflächen zu befahren, zu baden, zu tau-
chen sowie Eisflächen zu betreten oder zu be-
fahren; 

 

 13. oberirdische Gewässer und deren Böschungen 
anzulegen, zu verändern, zu beseitigen oder in 
sonstiger Weise zu beeinträchtigen; 

Dies gilt auch für kleine Stillgewässer, 
auch wenn sie nur periodisch wasser-
führend sind. 

Eine Beeinträchtigung der Gewässer-
böschungen kann auch durch über-
mäßigen Tritt von Weidetieren her-
vorgerufen werden. 

Durch neophytische Pflanzenarten ge-
prägte Gewässerrandstreifen außer-
halb von Gehölzflächen oder Auwald 
können nach Maßgabe der Entwick-
lungsziele in extensiver Weise durch 
Beweidung genutzt, bewirtschaftet 
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oder gepflegt werden („Landwirt-
schaftliche Bewirtschaftung durch Be-
weidung mit Nutztieren im Bereich 
von Fließgewässer-Randstreifen“). 

 14. Gewässer zu düngen oder zu kalken, Futter-
mittel einzubringen oder sonstige Veränderun-
gen des Wasserchemismus vorzunehmen; 

 

 

 

 

 15. den Grundwasserstand abzusenken, soweit 
hierdurch grundwasserabhängige Biotope be-
einflusst werden, sowie Bewässerungs- oder 
Entwässerungsmaßnahmen vorzunehmen;  

 

 16. Wasser aus Fließ- und Stillgewässern zu ent-
nehmen oder in diese einzuleiten; 

 

 17. Pflanzenschutzmittel anzuwenden sowie Dün-
gemittel und Kalk im Wald auszubringen; 

Für die land- und forstwirtschaftliche 
Bodennutzung sind Unberührtheiten 
in Nr. 2.1-0 b) Ziff. 6. b) bzw. 7. k) vor-
gesehen. 

Die Regelungen des BNatSchG zur 
Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft 
sowie zur Ausbringung von Biozidpro-
dukten und der PflSchAnwV zum Ver-
bot der Anwendung in Gebieten mit 
besonderer Bedeutung für den Natur-
schutz sind zu beachten. 

 18. Düngemittel und Kalk zu lagern oder Silage- 
und Futtermieten, Mist- oder Komposthaufen 
anzulegen, zu erweitern oder bereitzustellen 
sowie Heu-, Silage- und Strohballen länger als 
14 Tage zu lagern; 

 

 19. Brachflächen einer Nutzung zuzuführen oder 
erheblich zu beeinträchtigen; 

Als Brachflächen gelten Grundstücke, 
deren landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung aufgegeben ist oder die län-
ger als drei Jahre nicht genutzt sind. 

Nicht zu den Brachflächen zählen Still-
legungsflächen der gemeinsamen  
Agrarpolitik der EU einschließlich  
Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen, 
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welche einem temporären Nutzungs-
verzicht unterliegen sowie übrige 
Fälle nach § 11 LNatSchG NRW. 

 20. die Bodendecke auf Wegrainen und Böschun-
gen erheblich zu schädigen; 

 

 21. Dauergrünland umzubrechen oder in eine an-
dere Nutzung umzuwandeln, die Umwandlung 
einer Wiesennutzung in eine ausschließliche 
Weidenutzung, Pflegeumbruch oder Nachsaat 
vorzunehmen oder die Grasnarbe flächenhaft 
oder nachhaltig zu schädigen; 

Dauergrünland sind alle auf natürliche 
Weise entstandenen Grünlandflächen 
sowie angelegte und mehr als 5 Jahre 
als Wiese, Mähweide oder Weide ge-
nutzte Grünlandflächen und deren 
Brachen. Eine flächenhafte oder nach-
haltige Schädigung der Grasnarbe 
kann auch durch übermäßige Weide-
nutzung, zu frühe oder zu lange Be-
weidung im Jahr oder eine dem 
Standort nicht angepasste Tierrasse 
erfolgen. 

Nicht zulässig sind Dauergrünlandpfle-
gemaßnahmen sowie Maßnahmen 
der Grünlanderneuerung durch um-
brechende Verfahren wie Pflügen 
oder umbruchlose Verfahren, z. B. die 
Nachsaat durch Drill-, Schlitz- oder 
Übersaat. 

Flächeninformationen der LWK NRW 
im Rahmen der EU-Förderung/Direkt-
zahlungen können dem Internet-Por-
tal: TIM-online, Stichworte: Dauer-
grünland NRW und Umweltsensibles 
Dauergrünland NRW entnommen 
werden. Der Dienst: EU-Förderung 
(Landwirtschaftskammer NRW) muss 
ausgewählt und hinzugefügt werden. 

 22. die Errichtung, Erweiterung oder wesentliche 
Änderung von Tiergehegen im Sinne des 
LNatSchG NRW; 

 

 23. gesetzlich geschützte Biotope im Sinne des 
BNatSchG und LNatSchG NRW zu zerstören 
oder erheblich zu beeinträchtigen;  

Hierunter fallen unter anderem auch 
extensiv genutzte Obstbaumwiesen 
oder -weiden größer 2.500 m² aus 
hochstämmigen Obstbäumen (Streu-
obstbestände) in einem Abstand von 
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mehr als 50 m von Wohn- oder Hofge-
bäuden. 

Der gesetzliche Schutz von Streuobst-
wiesen tritt in Kraft, sobald die Ge-
samtfläche dieser Streuobstbestände 
in Nordrhein-Westfalen um mindes-
tens 5 % abgenommen hat. Die Lan-
desregierung kann den maßgeblichen 
Stichtag durch Rechtsverordnung fest-
legen.  

Die Ablagerung von Schlagabraum gilt 
als Beeinträchtigung. 

 24. Quellen, Feuchtbereiche und feuchte Hoch-
staudenfluren zu zerstören oder erheblich zu 
beeinträchtigen; 

Hierunter fallen unter anderem quel-
lig durchsickerte Bereiche, zeitweise 
überstaute Senken sowie Hochstau-
denbestände mit nur geringen Antei-
len ruderaler, nitrophiler oder neo-
phytischer Pflanzenarten. 

 25. wildwachsende Pflanzen, Pilze, Flechten oder 
Moose gänzlich oder teilweise zu beseitigen, 
zu beschädigen, auszureißen, auszugraben, 
abzutrennen oder in sonstiger Weise in ihrem 
Bestand zu gefährden; 

Als Beschädigung gilt auch das Verlet-
zen des Wurzelwerks von Bäumen 
und Sträuchern oder das Verdichten 
des Bodens im Kronentraufbereich 
von Bäumen. 

 26. Weihnachtsbaum-, Baumschul- und Schmuck-
reisig-/ Obstkulturen sowie Kurzumtriebsplan-
tagen anzulegen oder zu erweitern; 

 

 27. Wildäcker, Wildäsungsflächen und Wildfütte-
rungen einschließlich Ablenkungsfütterungen 
und Kirrungen auf Grünland- und Brachflä-
chen, an Gewässern, auf Quellen, Feuchtberei-
chen und feuchten Hochstaudenfluren oder in 
gesetzlich geschützten Biotopen im Sinne des 
BNatSchG und LNatSchG NRW  anzulegen oder 
vorzunehmen; 

Zu den gesetzlich geschützten Bioto-
pen zählen auch Auen-, Bruch- und 
Sumpfwälder. 

Kirrungen werden im Sinne der 
Verordnung zur Durchführung des 
Landesjagdgesetzes verstanden. 

 28. nicht fischereilich genutzte Stillgewässer bis 
0,5 ha der fischereilichen Nutzung zuzuführen; 
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 29. wildlebende Tiere ohne vernünftigen Grund zu 
fangen, zu töten, zu verletzen oder mutwillig 
zu beunruhigen, ihnen nachzustellen, zu ihrem 
Fang geeignete Vorrichtungen anzubringen 
oder zu füttern; 

Die land-, forst- und fischereiliche 
Nutzung, Imkerei und Jagd sind regel-
mäßig als vernünftiger Grund anzuse-
hen. 

 30. Fortpflanzungs- und Ruhestätten wildlebender 
Tiere ohne vernünftigen Grund zu zerstören, 
ihre Puppen, Larven, Eier oder sonstige Ent-
wicklungsformen fortzunehmen, zu sammeln, 
zu beschädigen, zu entfernen oder in sonstiger 
Weise deren Fortpflanzung zu stören; 

Die land-, forst- und fischereiliche 
Nutzung, Imkerei und Jagd sind regel-
mäßig als vernünftiger Grund anzuse-
hen. 

 31. das Ausbringen von Pflanzen und Tieren sowie 
deren vermehrungsfähige Teile in der freien 
Natur; 

Zu den vermehrungsfähigen Teilen 
zählen auch Samen. 

 32. Bäume mit Horsten, Großhöhlenbäume und 
Uraltbäume zu fällen; 

Horste sind Brutstätten von Störchen, 
Reihern, Greifvögeln und Kolkraben.  

Zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit 
der Fortpflanzungsstätte kann es er-
forderlich sein, weitere Bäume in den 
Schutz einzubeziehen. 

Großhöhlenbäume weisen Höhlenein-
gänge von mehr als 8 cm oder offene, 
überwallte Stammrisse auf. 

Uraltbäume (sog. Methusaleme) sind 
Bäume mit langjähriger Biotopbaum-
funktion für hochspezialisierte, immo-
bile Arten (Pilze, Flechten, Moose, Kä-
fer). Diese zeichnen sich durch ökolo-
gisch wertvolle Merkmale wie Höhlen, 
Spalten, Baumpilze und morschem 
Holz sowie außergewöhnliche Wuchs-
formen, Kronenausbildungen und 
Größe (Baumriesen) aus. Sie liegen 
mit Brusthöhen-Durchmesser (BHD) 
ab 100 cm deutlich über der regulären 
Zielstärke der jeweiligen Baumarten. 
Oftmals ist bei diesen Bäumen eine 
Holznutzung seit geraumer Zeit nicht 
mehr vorgesehen. 
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Bäume mit besonderer Schaftgüte 
(hoher Wertholzanteil) fallen regel-
mäßig nicht unter die Definition eines 
Uraltbaumes. 

Weitere Erläuterungen zu Bäumen mit 
Habitatfunktion können der Xylobius-
Strategie des Landesbetriebes Wald 
und Holz NRW entnommen werden. 

 33. im Staatswald die Anzahl von Alt- und Totholz-
bäumen mit Brusthöhendurchmesser größer 
50 cm auf unter 10 Stück/ ha abzusenken und 
diese Bäume zu nutzen; 

 

Die Alt- und Totholzbäume sind für 
die Zerfallsphase zu erhalten. 

Im Privat- und Körperschaftswald soll-
ten mindestens 6 Altholzbäume pro 
Hektar erhalten werden. Dieses Ziel 
soll über staatliche Förderung oder 
vertragliche Vereinbarungen erreicht 
werden. 

Weitere Erläuterungen zu staatlichen 
Fördermöglichkeiten können dem In-
ternet-Portal Wald und Holz NRW, 
Stichworte: Waldwirtschaft/ Förde-
rung entnommen werden. 

 34. den Totholzanteil am Bestandesvorrat in 
Laub- und Laubmischwäldern sowie in Nadel-
mischwäldern auf unter 5 % abzusenken und 
hierbei stehendes Totholz umzulegen oder lie-
gendes Totholz zu entnehmen; 

Als Totholz gelten abgestorbene 
Waldbäume, Kronenteile, Starkäste 
und Hochstümpfe. Geerntete und 
zwischengelagerte Stämme, Wind-
wurf- und Bruchholz gelten bis zur 
wirtschaftlichen Verwertung nicht als 
Totholz. 

Die Bezugsfläche ist die forstwirt-
schaftliche Bewirtschaftungseinheit 
der Waldeinteilung oder, sofern nicht 
nach einer Forsteinrichtungsplanung 
gewirtschaftet wird, der Bestand, 
bzw. das Flurstück. Der Bestandesvor-
rat bemisst sich nach Vorratsfestme-
tern. 

Laubmischwälder sind Waldbestände 
mit einem Anteil an Laubbäumen im 
Ober- und Unterstand von zusammen 
mindestens 50 %. 

Nadelmischwälder sind Waldbestände 
mit einem Anteil an Nadelbäumen im 
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Ober- und Unterstand von zusammen 
mindestens 50 %. 

 35. Erstaufforstungen und Waldumwandlungen 
vorzunehmen. 

 

 Forstliche Festsetzungen gemäß § 12 LNatSchG 
NRW: 

Des Weiteren ist in den Naturschutzgebieten 
verboten: 

Soweit nach Betriebsplänen oder Be-
triebsgutachten gewirtschaftet wird, 
sind gemäß LNatSchG NRW die forstli-
chen Festsetzungen in diese aufzu-
nehmen. 

Die Regelungen Nr. 37-44 sowie wei-
tere gebietsspezifischen Festsetzun-
gen dienen in FFH-Gebieten der Wah-
rung des Verschlechterungsverbotes. 

Auf die Dienstanweisung „Arten-
schutz im Wald“ (MULNV NRW 2021) 
wird verwiesen. Diese ist im Staats-
wald verbindlich, für die Betreuungs-
arbeit durch den Landesbetrieb Wald 
und Holz NRW im Privat- und Kommu-
nalwald sinngemäß anzuwenden und 
im Übrigen zur Anwendung empfoh-
len. 

 36. Wiederaufforstungen von nicht gesetzlich ge-
schützten Laub- und Laubmischwäldern,  

a) mit anderen als Waldbaumarten der für den 
jeweiligen Standort geeigneten laubbaumge-
prägten Waldentwicklungstypen gemäß 
Waldbaukonzept NRW,  

b) mit invasiven und potenziell invasiven Baum-
arten,  

c) mit Experimentierbaumarten vorzunehmen  

und hierbei den vorhandenen Nadelbaumanteil 
zu erhöhen; 

Die forstliche Standortkartierung 
weist für den jeweiligen Standort so-
wie für die jeweiligen Szenarien der 
prognostizierten Klimaveränderung 
standortgerechte Baumarten mit 
hoher Vitalität und geringem Ausfallri-
siko aus, die vorrangig Verwendung 
finden sollten.  

Eine Erhöhung des Anteiles von Na-
delbäumen ist unabhängig von den 
Angaben im Waldbaukonzept ausge-
schlossen; Wiederaufforstungen mit 
gemäß Waldbaukonzept genannten 
Baumarten bis zum gegenwärtigen 
Anteil von Nadelholz sind dagegen zu-
lässig. Reine Laubwälder sind weiter-
hin als reine Laubwälder zu bewirt-
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schaften. Die Regelung setzt das Ver-
schlechterungsverbot in Waldnatur-
schutzgebieten um.  

Laubmischwälder sind Waldbestände 
mit einem Anteil an Laubbäumen im 
Ober- und Unterstand von zusammen 
mindestens 50 %.  

Die standortgerechten Baumarten der 
laubbaumgeprägten Waldentwick-
lungstypen sind dem Waldbaukonzept 
NRW und dem Internetportal 
waldinfo.nrw zu entnehmen. Durch 
Laubbäume geprägte Waldentwick-
lungstypen werden durch die füh-
rende Kennziffer für Laubbaumarten 
nach Waldbaukonzept NRW be-
stimmt. 

Als invasiv gilt eine Baumart, deren 
Vorkommen außerhalb ihres natürli-
chen Verbreitungsgebiets für die dort 
natürlich vorkommenden Ökosysteme, 
Biotope oder Arten ein Gefährdungs-
potenzial darstellt. Im Anhang dieses 
Landschaftsplanes ist der derzeitige 
Wissensstand der invasiven und po-
tenziell invasiven Baumarten gemäß 
Bewertung des BfN dargestellt.  

Die Roteiche ist insofern bei Wieder-
aufforstungen von Flächen mit bisher 
laubbaumgeprägten Waldentwick-
lungstypen generell ausgeschlossen.  

Die Douglasie ist auf bestimmten Son-
derstandorten und trockenwarmen 
Eichen- und Eichenmischwäldern ge-
mäß Anhang 6.1 sowie deren Umge-
bung bis zu einer Entfernung von 200 
m ausgeschlossen. Ihre Einbringung in 
naturnahe Buchenwälder wird jedoch 
aufgrund negativer Auswirkungen auf 
die Begleitflora nicht empfohlen. 

 37. Wiederaufforstungen von Nadel- und Nadel-
mischwäldern,  

Eine Erhöhung des Anteils von Nadel-
bäumen ist unabhängig von den An-
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a) mit anderen als Waldbaumarten der für den 
jeweiligen Standort geeigneten Waldentwick-
lungstypen gemäß Waldbaukonzept NRW,  

b) mit invasiven und potenziell invasiven Baum-
arten,  

c) mit Experimentierbaumarten vorzunehmen  

und hierbei den vorhandenen Nadelbaumanteil 
zu erhöhen; 

gaben im Waldbaukonzept ausge-
schlossen; Wiederaufforstungen mit 
gemäß Waldbaukonzept genannten 
Baumarten bis zum gegenwärtigen 
Anteil von Nadelholz sind dagegen zu-
lässig. Der Laubholzanteil ist in Nadel-
wäldern oder Nadelmischwäldern mit 
beigemischten Laubbaumarten zu er-
halten, auch wenn es sich nur um ge-
ringe Mischungsanteile oder Einzel-
bäume handelt. Die Regelung setzt 
das Verschlechterungsverbot in Wald-
naturschutzgebieten um.  

Nadelmischwälder sind Waldbestände 
mit einem Anteil an Nadelbäumen im 
Ober- und Unterstand von zusammen 
mindestens 50 %. 

Die standortgerechten Baumarten der 
Waldentwicklungstypen sind dem 
Waldbaukonzept NRW und dem Inter-
netportal waldinfo.nrw zu entneh-
men. 

Als invasiv gilt eine Baumart, deren 
Vorkommen außerhalb ihres natürli-
chen Verbreitungsgebiets für die dort 
natürlich vorkommenden Ökosys-
teme, Biotope oder Arten ein Gefähr-
dungspotenzial darstellt.Im Anhang 
ist der derzeitige Wissensstand der in-
vasiven und potenziell invasiven 
Baumarten gemäß Bewertung des BfN 
dargestellt.  

Die Douglasie ist auf bestimmten Son-
derstandorten und trocken-warmen 
Eichen- und Eichenmischwäldern ge-
mäß Anhang 6.1 sowie deren Umge-
bung bis zu einer Entfernung von 
200 m ausgeschlossen. 

 38. Wiederaufforstungen von gesetzlich geschütz-
ten Biotopen im Sinne des BNatSchG und 
LNatSchG NRW im Wald mit Nadelbäumen 

Hierzu zählen alle Wälder und Gebü-
sche trockenwarmer Standorte, 
Moor-, Bruch-, Sumpf- und Auenwäl-
der sowie Schlucht-, Blockhalden- und 
Hangschuttwälder. 
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oder mit anderen als Laubgehölzen der jewei-
ligen biotop- und lebensraumtypischen Baum-
arten vorzunehmen; 

Es handelt sich um Dauerwälder, wel-
che über natürliche Ansamung, Stock-
ausschläge oder Wurzelbrut (Natur-
verjüngung) nachhaltig im Sinne des 
Landesforstgesetzes (LFoG) bestockt 
werden. Pflanzungen sind regelmäßig 
nicht erforderlich, im Übrigen mit 
Baumarten der natürlichen Vegeta-
tion vorzunehmen. 

Informationen zu den Baumarten der 
jeweiligen Biotop- und Lebensraumty-
pen der gesetzlich geschützten Bio-
tope stellt das LANUK NRW zur Verfü-
gung. 

 39. Wiederaufforstungen mit Nadelbäumen in 
Quell- und Sumpfbereichen, regelmäßigen 
Überschwemmungsbereichen von Bächen und 
Flüssen sowie innerhalb eines Abstandes von 
beidseits 10 m zu Gewässern vorzunehmen; 

Als Gewässer gelten auch temporäre 
Gewässer, bspw. in Kerbtälern (Sie-
fen). Der Gewässerrandstreifen be-
misst sich ab der Linie des Mittelwas-
serstandes, bei Gewässern mit ausge-
prägter Böschungsoberkante ab der 
Böschungsoberkante.  

 40. innerhalb von Laub- und Laubmischwäldern 
über 0,3 ha große Einschläge vorzunehmen, 
die den Bestockungsgrad unter 0,3 - auch ku-
mulativ durch Folgehiebe - absenken; 

Hiebsarten wie Einzelstammnutzung, 
Lochhiebe, Femel-, Saum-, Schirm-
schlag oder Kombinationen dieser 
Verfahren sind zulässig. 

Laubmischwälder sind Waldbestände 
mit einem Anteil an Laubbäumen im 
Ober- und Unterstand von zusammen 
mindestens 50 %. 

Die Bestimmungen des Forstrechts 
sind zu beachten. 

 41. Laubholzeinschlag im Zeitraum vom 01. April 
bis 30. September vorzunehmen; 

Der Einschlag von Nadelbäumen, das 
Aufarbeiten von Holz und Rückearbei-
ten sind in dieser Zeit unter Beach-
tung von Verbot Nr. 29 (Störungsver-
bot) und Nr. 32 (Horst- und Höhlen-
bäume, Uraltbäume) zulässig. 

 42. eine über die Nutzung von Einzelstämmen hin-
ausgehende forstwirtschaftliche Nutzung in 

Hierzu zählen alle Wälder und Gebü-
sche trockenwarmer Standorte, 
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gesetzlich geschützten Biotopen im Sinne des 
BNatSchG und LNatSchG NRW; 

Moor-, Bruch-, Sumpf- und Auenwäl-
der sowie Schlucht-, Blockhalden- und 
Hangschuttwälder. 

2.1-0 b) Nicht betroffene Tätigkeiten  

 Unberührt von den allgemeinen Verboten 
bleibt/ bleiben:  

Der Betrieb und die Wartung techni-
scher Anlagen, die rechtmäßige Nut-
zung baulicher Anlagen fallen regel-
mäßig nicht unter die Verbotstatbe-
stände und sind somit zulässig, soweit 
diese ordnungsgemäß durchgeführt 
oder ausgeübt wird und keine ande-
ren Verbote auch im weiteren Zusam-
menhang entgegenstehen. 

Maßnahmen aus Gründen der Ver-
kehrssicherungspflicht bleiben bereits 
aufgrund der Regelung in § 23 Abs. 3 
LNatSchG NRW von den Verboten un-
berührt. Sie obliegen den Grundstück-
seigentümerinnen und -eigentümern 
oder den Grundstücksbesitzerinnen 
und -besitzern ausschließlich im Rah-
men des Zumutbaren und sind vor ih-
rer Durchführung der unteren Natur-
schutzbehörde anzuzeigen. Maßnah-
men zur Abwehr einer unmittelbar 
drohenden gegenwärtigen Gefahr 
sind der unteren Naturschutzbehörde 
nachträglich unverzüglich anzuzeigen. 

 1. die Überwachung, Wartung und regelmäßig 
wiederkehrende Unterhaltung rechtmäßiger 
baulicher Anlagen, Straßen, Wege, Park- und 
Stellplätzen, Schienenwege, Anlagen der Was-
serwirtschaft und des Hochwasserschutzes so-
wie Ver- und Entsorgungsleitungen;  

Unterhaltungsmaßnahmen sind vor ihrer 
Durchführung der unteren Naturschutzbe-
hörde anzuzeigen; 

Die Unberührtheit umfasst auch das 
für die Maßnahmen erforderliche Be-
treten und Befahren der Flächen so-
wie sonstige Handlungen, die im un-
mittelbaren Zusammenhang mit die-
sen Maßnahmen stehen. 

Bezüglich notwendiger Form- und 
Pflegeschnitte wird auf die Bestim-
mungen des § 39 Abs. 5 BNatSchG 
verwiesen. 
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Bei Wegebaumaßnahmen ist darauf 
zu achten, dass ausschließlich Mate-
rial verwendet wird, welches dem Ein-
bauort entspricht. 

 2. die Errichtung von offiziellen Schildern, die auf 
die Schutzausweisung hinweisen oder Notfall-
punkte ausweisen; 

Die Kennzeichnung von Naturschutz-
gebieten erfolgt durch die untere Na-
turschutzbehörde oder von ihr Beauf-
tragter. 

 3. die bestimmungsgemäße Nutzung von Haus- 
und Hofgrundstücken sowie Sport- und Spiel-
flächen bzw. -plätzen; 

 

 4. auf bebauten Hausgrundstücken die Errich-
tung von baulichen Anlagen, die der Gartenge-
staltung oder der zweckentsprechenden Ein-
richtung von Gärten dienen, mit einer Grund-
fläche von insgesamt 20 m², sowie schonende 
Form- und Pflegeschnitte gemäß den Bestim-
mungen des § 39 Abs. 5 BNatSchG; 

Hierzu zählen u. a. Bänke,Sitzgruppen 
oder Pergolen. 

Der Umfang gilt als Summe für alle 
baulichen Anlagen dieser Unberührt-
heit. 

 5. die Unterhaltung von oberirdischen Gewäs-
sern nach den im Wasserhaushaltsgesetz fest-
gelegten Bewirtschaftungszielen auf Grund-
lage eines einvernehmlich abgestimmten Ge-
wässerunterhaltungsplanes; 

Hinsichtlich der Inhalte der Gewässer-
unterhaltung und der erforderlichen 
Abstimmung zwischen den Trägern 
der Gewässerunterhaltung und den 
unteren Wasser- und Naturschutzbe-
hörden wird auf den RdErl. „Natur-
schutz und Landschaftspflege in was-
serrechtlichen Verfahren und bei was-
serwirtschaftlichen Maßnahmen“ ver-
wiesen. 

Für Gewässerunterhaltungspläne, die 
zwischen der zuständigen Wasserbe-
hörde und der gleichgeordneten Na-
turschutzbehörde einvernehmlich ab-
gestimmt sind, sind keine Ausnahmen 
von den Verboten des Landschaftspla-
nes erforderlich. 

 6. die folgenden Tätigkeiten im Rahmen einer 
landwirtschaftlichen Bodennutzung im Sinne 
des BNatSchG in Verbindung mit LNatSchG 
NRW in der bisherigen Art und im bisherigen 
Umfang gemäß den Grundsätzen der guten 
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fachlichen Praxis sowie nach Maßgabe der 
nachfolgenden Bestimmungen: 

 a) die Einsaat, mechanische Kulturpflege und 
Ernte sowie die damit verbundene Bodenbe-
arbeitung auf Ackerflächen sowie die me-
chanische Pflege, Mahd und Beweidung von 
Grünlandflächen; 

Nicht zulässig sind Maßnahmen der 
Grünlanderneuerung durch umbre-
chende Verfahren wie Pflügen oder 
umbruchlose Verfahren, z. B. die 
Nachsaat durch Drill-, Schlitz- oder 
Übersaat. 

 b) auf Ackerflächen die Anwendung von Pflan-
zenschutzmitteln unter Ausschluss derjeni-
gen, welche vom Verbot der Ausbringung von 
Biozidprodukten gemäß BNatSchG erfasst 
werden; 

 

 c) punktuelle Beseitigung giftiger, invasiver 
oder bei vermehrtem Auftreten für die Grün-
landnutzung problematischen Pflanzenarten; 

Dies gilt für das Eindämmen z. B. des 
Jakobskreuzkrautes und des Stumpf-
blättrigen Ampfers. 

 d) die Errichtung von ortsüblichen, dauerhaften 
Weidezäunen oder Kulturzäunen bis 1,6 m 
Höhe, von temporären Elektrozäunen sowie 
von Herdenschutzzäunen in Wolfsgebieten 
entsprechend der Förderrichtlinien Wolf des 
Landes NRW; 

Als ortsüblich gelten Weidezäune 
oder auch Kulturzäune aus Draht, Lit-
zen oder Bänder, Knotengitterge-
flecht, oder Holzkoppelzäune in dunk-
ler Farbgebung, sofern auf Dauer er-
richtet nur mit Holzpfosten und je-
weils ohne Betonfundament. 

Gewässerquerungen bedürfen der be-
sonderen Abstimmung mit der Was-
serbehörde. 

 e) Flächen außerhalb der befestigten oder für 
die bestimmungsgemäße Nutzung gekenn-
zeichneten Straßen und Wege, Park- bzw. 
Stellplätze oder Hofräume zu betreten oder 
auf ihnen zu fahren; landwirtschaftliche Fahr-
zeuge bis zu 3 Tagen abzustellen; 

 

 f) Punktuelle Ausbesserung von landwirtschaft-
lichen Wegen, zwingend erforderlicher Ge-
hölzrückschnitt und Freilegung zugesetzter 
Rohrdurchlässe; 

Es handelt sich um Ad-hoc-Maßnah-
men zur unmittelbaren Gewährleis-
tung der Befahrbarkeit durch Landma-
schinen etc. im laufenden Betrieb. 
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Bei Wegebaumaßnahmen ist darauf 
zu achten, dass ausschließlich Mate-
rial verwendet wird, welches dem Ein-
bauort entspricht. 

Bezüglich notwendiger Form- und 
Pflegeschnitte wird auf die Bestim-
mungen des § 39 Abs. 5 BNatSchG 
verwiesen. 

 g) Nutztiere zu halten;   

 h) die Lagerung von festem Wirtschaftsdünger 
auf Ackerflächen bis zu 5 Tage; 

Die Lagerung vorzugsweise betriebsei-
genem Wirtschaftsdünger gemäß 
DüngG wie Stallmist erfolgt mit dem 
Ziel des Aufbringens auf dem Feld-
block. 

 i) die Entfernung von Schwemmgut und umge-
stürzten Bäumen; 

z. B. nach Überschwemmungen oder 
Sturm 

 j) schonende Form- und Pflegeschnitte zur Be-
seitigung des Zuwachses von Gehölzen in der 
Zeit vom 01. Oktober bis 28. Februar sowie 
ein Zurückdrängen des Wurzelwerkes im 
Rahmen der ordnungsgemäßen Bodenbear-
beitung; 

Dieses trifft auch auf Strukturen zu, 
die mit öffentlichen Mitteln gefördert 
wurden. 

 k) bei aktueller oder zukünftiger Teilnahme an 
landwirtschaftlichen Extensivierungspro-
grammen oder dem Vertragsnaturschutz: die 
Wiederaufnahme der rechtmäßig ausgeüb-
ten Nutzung nach Ablauf des Vertrages; 

Der Rhein-Sieg-Kreis empfiehlt eine 
Fortführung der landwirtschaftlichen 
Extensivierungsprogramme oder die 
Bewirtschaftung/ Pflege im Rahmen 
des Vertragsnaturschutzes. 

 l) das Aufstellen und der Betrieb von mobilen 
Melkständen, Viehtränken und landschafts-
angepassten Gatteranlagen für den Viehfang 
außerhalb des Kronentraufbereichs von Bäu-
men und außerhalb von gesetzlich geschütz-
ten Biotopen im Sinne des BNatSchG und 
LNatSchG NRW sowie von Quellen, Feuchtbe-
reichen und feuchten Hochstaudenfluren; 

 

 m) der Einsatz von Herdenschutz- und Hütehun-
den; 
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 7. die folgenden Tätigkeiten im Rahmen der 
forstwirtschaftlichen Nutzung im Sinne des 
BNatSchG und LNatSchG NRW in der bisheri-
gen Art und im bisherigen Umfang gemäß den 
Grundsätzen einer nachhaltigen und ord-
nungsgemäßen Forstwirtschaft nach Landes-
forstgesetz NRW sowie nach Maßgabe der 
nachfolgenden Bestimmungen: 

Bei der forstlichen Bewirtschaftung 
soll darauf geachtet werden, das 
schutzwürdige Kleinstrukturen, die 
nicht dem gesetzlichen Biotopschutz 
unterliegen, wie z. B. Kleingewässer 
und Siefen, nicht beeinträchtigt wer-
den.  

 a) Bäume zu entnehmen oder aufzuasten, so-
fern hierbei nicht gegen die Verbote Nr. 33, 
34, 35, 41 bis 44 verstoßen wird; 

Verbot Nr. 33 (Horst- und Höhlen-
bäume, Uraltbäume), Nr. 34 (Alt- und 
Totholzbäume), Nr. 35 (Totholz), 
Nr. 41 (Kahlschlagverbot), Nr. 42 (Ein-
schlagbeschränkung Laubholz), Nr. 43 
(Einzelstammnutzung in Biotopen) 
sind zu beachten. 

Länger gelagerte Holzpolter und 
Schwachholz-/Reisig Lager können in 
der Zeit von April bis August von der 
Wildkatze zur Jungenaufzucht genutzt 
werden. Es wird empfohlen, dieses 
Holz außerhalb dieser Zeit abzufahren 
bzw. aufzuarbeiten oder mit Nachsu-
che einen Besatz auszuschließen. 

 b) die Errichtung und Wartung von notwendi-
gen, ortsüblichen Kulturzäunen im Wald bis 
2 m Höhe, längstens jedoch für die Dauer von 
10 Jahren; 

innerhalb der Verbreitungsgebiete für Rot-
wild und Damwild nach DVO LJG NRW und 
bei Weisergattern für den notwendigen Zeit-
raum; 

bei Knotengeflechtzäunen nur in Kombina-
tion mit Hilfen für die Wildkatze; 

Der Einsatz von Knotengeflechtzäu-
nen sollte möglichst vermieden wer-
den. Überkletterhilfen aus Holz oder 
Durchlässe mildern das Verletzungsri-
siko für Wildkatzen ab. Die Errichtung 
von Hordengattern aus Holz wird 
empfohlen. 

Sofern die Zäune und Gatter ihren 
Zweck erfüllt haben, sind diese zu-
rückzubauen. Das Zaunmaterial ist zu 
entfernen und sachgerecht zu entsor-
gen, um das Verletzungsrisiko von 
Wildtierarten zu verringern. 

 c) das temporäre Aufstellen von fahrbaren, 
nicht baugenehmigungspflichtigen Waldar-
beiterschutzhütten; 
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 d) Flächen außerhalb der befestigten oder für 
die bestimmungsgemäße Nutzung gekenn-
zeichneten Straßen und Wege, Park- bzw. 
Stellplätze oder Hofräume zu betreten;  

 

 e) Punktuelle Ausbesserung von forstwirtschaft-
lichen Wegen, zwingend erforderlicher Ge-
hölzrückschnitt und Freilegung zugesetzter 
Rohrdurchlässe; 

Es handelt sich um Ad-hoc-Maßnah-
men zur unmittelbaren Gewährleis-
tung der Befahrbarkeit durch Forst-
maschinen etc. im laufenden Betrieb. 

Bei Wegebaumaßnahmen ist darauf 
zu achten, dass ausschließlich Mate-
rial verwendet wird, welches dem Ein-
bauort entspricht. 

Auf den RdErl. „Forstlicher Wegebau“ 
wird hingewiesen. 

Bezüglich notwendiger Form- und 
Pflegeschnitte wird auf die Bestim-
mungen des § 39 Abs. 5 BNatSchG 
verwiesen. 

 f) Holzernte- und -rückearbeiten  

• mit Pferden, Seilzug/ -kran sowie motor-
manuelle Arbeiten,  

• mit Motorfahrzeugen lediglich auf Rücke-
gassen und Wegen außerhalb von Gewäs-
sern, Quellbereichen, Auen-, Bruch- und 
Sumpfwäldern vorzunehmen; 

Der Abstand von Rückegassen sollte 
innerhalb von Waldlebensraumtypen 
nach FFH-Richtlinie nicht unter 40 m 
liegen, sofern die Besitzverhältnisse 
dies zulassen. Zur Brennholzgewin-
nung für den Eigenbedarf ist eine Be-
fahrung der Flächen mit leichten, bo-
denschonenden Fahrzeugen zulässig. 

Eine dauerhafte Beeinträchtigung des 
Bodens ist zu vermeiden. 

 g) das Umlegen von stehendem Totholz inner-
halb vom Bestand aus Gründen der Arbeitssi-
cherheit, soweit diese nicht durch andere zu-
mutbare Maßnahmen hergestellt werden 
kann;  

das Entnehmen von Totholz im Kleinstprivat-
wald; 

Im Kleinstprivatwald unter 5 ha kann 
der Mindestanteil von 5 % Totholz am 
Bestandesvorrat unterschritten wer-
den, sofern ein ausreichender Umfang 
von Totholzanteilen gemäß LFoG zur 
Sicherung der Lebensräume wildle-
bender Tiere, Pflanzen und sonstiger 
Organismen erhalten bleibt. 

 h) das Fällen und Entnehmen von erkrankten 
oder von Schädlingen befallenen Bäumen 
zum Schutz benachbarter Bäume vor forst-
wirtschaftlich relevanter Erkrankung bzw. 

Kalamitäten sind großflächige Ausfälle 
von Waldbeständen, die durch Mas-
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Schädlingsbefall (Sanitärhieb) sowie für die 
Entnahme von Kalamitätsholz; 

senerkrankungen oder durch Witte-
rungsextreme oder Waldbrand her-
vorgerufen werden.  

Das Verbot Nr. 41 (Kahlschlagsverbot 
in Laubwäldern) ist zu beachten.  

 i) Wiederaufforstungen von Nadel- und Nadel-
mischwäldern im Privatwald mit Roteiche, 
Schwarzkiefer, Edelkastanie und Walnuss mit 
einem Anteil von insgesamt bis zu 30 %; 

Nadelmischwälder sind Waldbestände 
mit einem Anteil an Nadelbäumen im 
Ober- und Unterstand von zusammen 
mindestens 50 %. 

Die eingeschränkte Unberührtheit 
dient der schnellen Wiederbesto-
ckung von Kalamitätsflächen und der 
Begründung klimastabiler Wälder. 

Der Anteil an Experimentierbaumar-
ten richtet sich nach dem Waldbau-
konzept NRW. 

 j) Lagerung von Holz außerhalb von Brachflä-
chen, gesetzlich geschützten Biotopen im 
Sinne des BNatSchG und LNatSchG NRW so-
wie von Quellen, Feuchtbereichen und feuch-
ten Hochstaudenfluren; 

 

 k) der Einsatz von Verbissschutzmitteln bei der 
Neuanlage und Pflege forstlicher Kulturen so-
wie zum Schutz von Naturverjüngungen; 

Die schnelle Wiederbewaldung von 
Waldflächen aus Gründen des Klima- 
und Bodenschutzes soll durch Ver-
wendung als Wildschadensverhü-
tungsmittel zugelassener Pflanzen-
schutzmittel im Streichverfahren zum 
Schutz vor Fraßschäden am Terminal-
trieb der Forstpflanzen erleichtert 
werden. 

 8. die folgenden Tätigkeiten im Rahmen der ord-
nungsgemäßen Ausübung der Jagd einschließ-
lich des Jagdschutzes in der bisherigen Art 
und im bisherigen Umfang im Sinne des Lan-
desjagdgesetzes Nordrhein-Westfalen sowie 
nach Maßgabe der nachfolgenden Bestim-
mungen:  

 

 a) Flächen außerhalb der befestigten oder für 
die bestimmungsgemäße Nutzung gekenn-
zeichneten Straßen und Wege, Park- bzw. 
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Stellplätze oder Hofräume zu betreten sowie 
unbefestigte Wege zu befahren; 

 b) wildlebende Tiere zu fangen, zu töten, im 
Rahmen einer Bewegungsjagd zu beunruhi-
gen, ihnen nachzustellen, zu ihrem Fang ge-
eignete Vorrichtungen anzubringen oder au-
ßerhalb von gesetzlich geschützten Biotopen 
zu kirren oder zu füttern; 

Bezüglich der Kirrung oder Fütterung 
wird auf die Bestimmungen des Jagd-
rechts verwiesen. 

 

 c) offene Ansitzleitern, Hochsitze sowie not-
wendige geschlossene Jagdkanzeln in einfa-
cher Bauart für die ordnungsgemäße Aus-
übung der Jagd außerhalb von gesetzlich ge-
schützten Biotopen im Sinne des BNatSchG 
und LNatSchG NRW sowie von Quellen, 
Feuchtbereichen und feuchten Hochstauden-
fluren zu errichten oder zu ändern; Arbeiten 
zur Errichtung / Änderung von Ansitzeinrich-
tungen in einem Radius von 100 m um Horst-
bäume in der Zeit vom 01. August bis Ende 
Februar des Folgejahres; 

 

 

Ansitzeinrichtungen sollen zweckdien-
lich, klein, möglichst unauffällig und 
dem Landschaftsbild angepasst in 
nicht übermäßiger Anzahl errichtet 
werden. Dies gilt sowohl für den je-
weiligen Standort als auch für die 
Bauausführung.  

Horste sind Brutstätten von Störchen, 
Reihern, Greifvögeln und Kolkraben. 

Gemäß Dienstanweisung „Arten-
schutz im Wald“ beträgt ein ausrei-
chender Abstand zu Horstbäumen 
vom Schwarzstorch 300 m, vom Rot- 
und Schwarzmilan sowie vom Wes-
penbussard 200 m. 

Die Verbote Nr. 30 (Störungsverbot), 
Nr. 31 (Schutz der Fortpflanzungs- 
und Ruhestätten) und Nr. 33 (Horst- 
und Höhlenbäume) sind zu beachten. 

 d) der jagdliche Einsatz von Hunden; Die Einzelausbildung von Jagdhunden 
im jagdlichen Einsatz ist hiervon ein-
geschlossen. 

 9. die folgenden Tätigkeiten im Rahmen der ord-
nungsgemäßen Ausübung der Fischerei in der 
bisherigen Art und im bisherigen Umfang im 
Sinne des Landesfischereigesetzes (LFischG) 
unter Beachtung des BNatSchG und Wasser-
rechts: 

 

 a) Flächen außerhalb der befestigten oder für 
die bestimmungsgemäße Nutzung gekenn-
zeichneten Straßen und Wege, Park- bzw. 
Stellplätze oder Hofräume zu betreten; 

 



Rhein-Sieg-Kreis Landschaftsplan Nr. 1 Niederkassel, 1. Änderung 

Ziffer Textliche Festsetzungen Erläuterungen 

 

Teil C – 2. Besonders geschützte Teile  

von Natur und Landschaft 58 Stand: 12. März 2026 

 b) wildlebende Tiere zu fangen, zu töten, ihnen 
nachzustellen oder zu ihrem Fang geeignete 
Vorrichtungen anzubringen; 

 

 c) der Fischbesatz gemäß LFischG zur Wiederan-
siedlung ursprünglich heimischer Fischarten, 
nach Fischsterben, zum Erstbesatz in neuge-
schaffenen Gewässern, die der Hegever-
pflichtung unterliegen, oder in den Fällen der 
§§ 40 und 45 LFischG;  

Der betreffende Fischbesatz soll mind. 
4 Wochen vorher der Unteren Fische-
reibehörde angezeigt werden. 

Auf den RdErl. „Ausübung der Fische-
rei in Naturschutzgebieten“ wird ver-
wiesen. 

 10. die folgenden Tätigkeiten im Rahmen der ord-
nungsgemäßen Ausübung der Imkerei in der 
bisherigen Art und im bisherigen Umfang: 

 

 a) Flächen außerhalb der befestigten oder für 
die bestimmungsgemäße Nutzung gekenn-
zeichneten Straßen und Wege, Park- bzw. 
Stellplätze oder Hofräume zu betreten; 

 

 b) Bienenstöcke aufzustellen sowie Bienen ein-
zubringen;  

Das Aufstellen von weiteren Bienen-
stöcken über das bisherige Maß hin-
aus erfordert eine Ausnahme. 

 11. das Betreten der Fläche oder Befahren von 
Wegen durch Eigentümer und Eigentümerinnen 
sowie Nutzungsberechtigte, durch Ehrenamtliche 
der Naturschutzwacht im Rahmen ihrer gesetzli-
chen Aufgaben, durch Bedienstete von Behörden 
im Rahmen ihrer dienstlichen Tätigkeiten und 
rechtmäßig Beauftragte; 

 

 11. Veranstaltungen zum Zwecke der Umweltbil-
dung der Umweltbehörden des Landes und 
der Biologischen Stationen.  

Die Veranstaltungen sind der unteren Natur-
schutzbehörde mindestens eine Woche vorher 
anzuzeigen; 

 

 

 

 12. die von der unteren Naturschutzbehörde an-
geordneten oder zugelassenen Schutz-, Pflege- 
und Entwicklungsmaßnahmen; 

 

 13. die von der zuständigen Behörde angeordne-
ten, genehmigten oder gesetzlich zugelasse-
nen

Dies umfasst z. B. Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Bisam und Nutria so-
wie zum Management des Wolfes und 



Rhein-Sieg-Kreis Landschaftsplan Nr. 1 Niederkassel, 1. Änderung 

Ziffer Textliche Festsetzungen Erläuterungen 

 

Teil C – 2. Besonders geschützte Teile  

von Natur und Landschaft 59 Stand: 12. März 2026 

Bekämpfungsmaßnahmen gegen invasive Ar-
ten im Sinne des BNatSchG sowie Maßnahmen 
der zuständigen Behörde im Umgang mit dem 
Wolf nach BJagdG, BNatSchG und Landes-
recht; 

zur Abwendung von Schäden oder im 
Interesse der Gesundheit oder der öf-
fentlichen Sicherheit.  

 14. der gesetzmäßige Einsatz von Ordnungs-, 
Hilfs- und Rettungsdiensten;  

Dies beinhaltet ebenso den Einsatz 
von Polizei- und Rettungshunden. 

 15. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr durch Be-
dienstete von Behörden und behördlich Be-
auftragte; 

 

 16. die bestimmungsgemäße Nutzung von Flächen 
im Sinne des § 4 BNatSchG, die für deren 
Funktionssicherung erforderlich ist; 

Dies sind Flächen, die dem Zwecke 
der Verteidigung, internationalen Ver-
pflichtungen und dem Zivilschutz, der 
Bundespolizei, des öffentlichen Ver-
kehrs, der Binnenschifffahrt, der Ver- 
und Entsorgung, dem Hochwasser-
schutz oder der Telekommunikation 
dienen. 

 17. die vor Inkrafttreten dieses Landschaftsplans 
rechtmäßig und ordnungsgemäß ausgeübten 
Nutzungen, Tätigkeiten aufgrund rechtskräfti-
ger Genehmigungen oder aufgrund eigen-
tumsrechtlichen Bestandsschutzes in der bis-
herigen Art und im bisherigen Umfang. 

Dies gilt auch innerhalb der Geltungs-
dauer einer Veränderungssperre nach 
§ 48 Abs. 3 LNatSchG NRW vom Zeit-
punkt der Beteiligung der Bürgerin-
nen und Bürger gemäß § 16 LNatSchG 
NRW. 

2.1-0 c) Regelungen für Ausnahmen  

 Ausnahmen nach § 23 LNatSchG NRW:  

 Die untere Naturschutzbehörde kann nach 
pflichtgemäßem Ermessen auf Antrag für nach-
folgend genannte Maßnahmen und Vorhaben 
eine Ausnahme von den Verboten erteilen.  

Die Ausnahmen können auch für Vorhaben er-
teilt werden, die gebietsspezifischen Verboten 
unterliegen. 

Die Ausnahmen umfassen Sachver-
halte und Tätigkeiten/ Maßnahmen, 
die über die in den Unberührtheits-
klauseln genannten hinausgehen.  

Die Ausübung des pflichtgemäßen Er-
messens erfolgt mit der Maßgabe, 
dass zu prüfen ist, ob die Maßnahmen 
und Vorhaben nicht auch außerhalb 
des Schutzgebietes erfolgen können 
und dass die Wirkungen der Maßnah-
men und Vorhaben dem Schutzzweck 
nicht oder nur unwesentlich entge-
genstehen. 
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Die Ausnahme soll mit Auflagen oder 
Bedingungen, befristet oder widerruf-
lich erteilt werden, wenn dadurch er-
reicht werden kann, dass die Wirkun-
gen der beantragten Maßnahmen und 
Vorhaben dem Schutzzweck nicht 
oder nur unwesentlich entgegenste-
hen. 

Die Ausnahme ist zu versagen, sofern 
das beantragte Vorhaben auch unter 
Berücksichtigung möglicher Auflagen 
nicht mit dem Schutzzweck vereinbar 
ist. 

 1. die Änderung oder Erweiterung von zulässig 
errichteten Gebäuden; 

die Errichtung unbedeutender Anlagen und 
von Auslaufflächen für Haus- und Nutztiere in 
einem Umfang von maximal 20 m² Grundflä-
che;  

Ein Anbau an Bestandsgebäude soll 
nur geringfügig und angemessen in 
Bezug auf die bestehende Nutzung er-
folgen. 

Als unbedeutende Anlagen gelten u.a. 
Hauseingangsüberdachungen, Terras-
sen, Pergolen und Geräteschuppen. 
Allseits offene Unterstände und Pad-
docks zählen zu den Auslaufflächen. 

Der Umfang gilt als Summe für alle 
baulichen Anlagen dieser Ausnahme 
abzüglich unbedachter Flächen. 

 2. die Nutzungsänderung, die Errichtung von 
Dachgauben und Dachausbauten bestehender 
rechtmäßiger Gebäude; 

Bei Umnutzung oder Nutzungsände-
rung land- und forstwirtschaftlich 
oder gartenbaulich genutzter Ge-
bäude in eine gewerbliche Nutzung 
sind die Auswirkungen auf den 
Schutzzweck besonders zu prüfen. 

 3. Terrassenüberdachungen, Balkonverglasungen 
sowie Balkonüberdachungen und Wintergär-
ten im Umfang von maximal 20 m² Grundflä-
che und bis zur Geschosshöhe;  

Durch bauliche Maßnahmen soll der 
Vogelschlag an Glasflächen vermieden 
werden. Geeignete Maßnahmen zur 
Reduktion von gefahrvollen Durch-
sichten und Spiegelungen liegen in 
der Verwendung halbtransparenten 
Glases, hochwirksamer Markierungen 
und Abschattungen. 
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Notwendige Beleuchtungen sollen 
technisch und konstruktiv so ange-
bracht, mit Leuchtmitteln versehen 
und betrieben werden, dass Tiere und 
Pflanzen wildlebender Arten vor ver-
meidbaren nachteiligen Auswirkun-
gen durch Lichtemissionen geschützt 
sind. 

Regelmäßig ausgeschlossen sind mehr 
als unerhebliche Umgebungs-, Ak-
zent- und Dekorationsbeleuchtung 
von Gebäuden, Gärten und sonstigen 
Freiflächen sowie der nicht verschat-
tete Austritt von Kunstlicht aus Innen-
räumen wie bspw. Gewächshäusern 
und Wintergärten. 

Der Umfang gilt als Summe für alle 
baulichen Anlagen dieser Ausnahme. 
Die Geschosshöhe ist die Summe der 
Raumhöhe und der darüber liegenden 
Decke und bezieht sich auf das anlie-
gende Stockwerk des Gebäudes. 

 4. Solaranlagen in, an und auf Dach- und Außen-
wandflächen von rechtmäßig errichteten Ge-
bäuden, wenn die Anlage dem Gebäude bau-
lich untergeordnet ist; 

Solaranlagen und deren Ausrichtung 
sollen hinsichtlich optischer Effekte 
wie Spiegelungen, Reflexionen und 
Farbwerte den Schutzzweck nicht we-
sentlich beeinträchtigen können. 

 5. Maßnahmen zur energetischen Sanierung; Beim Vorkommen von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten gebäudebe-
wohnender Arten ist das Artenschutz-
recht gemäß BNatSchG zu beachten. 

 6. auf bebauten Hausgrundstücken Einfriedun-
gen aus Pflanzen sowie sockellose Einfriedun-
gen aus Baumaterialien, die sich in das Land-
schaftsbild einfügen, bis 1,5 m Höhe;  

Die vom BfN geführten gebietsfremdn 
Gefäßpflanzen gem. Internetportal: 
Neobiota.de, Stichwort: Invasivitäts-
bewertung sind ausgeschlossen. 

 7. notwendige Einfriedungen von Rohstoffab-
baustätten sowie von Flächen gemäß § 4 
BNatSchG; 

Einfriedung von Rohstoffabbauflä-
chen orientieren sich an den Anforde-
rungen der Versicherungswirtschaft. 

 8. Maßnahmen zur Erhaltung von Denkmälern; Hierunter fallen auch Maßnahmen zur 
Erhaltung und Instandsetzung sowie 
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Exploration von Bodendenkmälern 
nach den Vorschriften des DSchG 
NRW. 

 9. der Abriss von Gebäuden oder Brücken; Bei dem Vorkommen von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten gebäudebe-
wohnender Arten ist das Artenschutz-
recht gemäß BNatSchG zu beachten. 

 10. der Ersatzneubau, die Instandsetzung sowie 
sonstige Unterhaltung rechtmäßiger baulicher 
Anlagen, Straßen, Wege, Anlagen der Wasser-
wirtschaft und des Hochwasserschutzes sowie 
Ver- und Entsorgungsleitungen; 

Ersatzneubau bedeutet die Wieder-
herstellung in gleicher Lage und Aus-
dehnung, auch unter Anwendung 
zwingender technischer Standards. 

Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen 
sind solche, die nicht regelmäßig wie-
derkehrend sind. 

 11. der Wiederaufbau oder die Instandsetzung der 
durch eine Katastrophe zerstörten oder be-
schädigten baulichen Anlagen, Straßen, Wege 
und sonstige Verkehrsanlagen, Anlagen der 
Wasserwirtschaft und des Hochwasserschut-
zes, Leitungen oder anderer notwendiger Ver-
sorgungseinrichtungen in den ersten zwei Jah-
ren nach Eintritt des Katastrophenfalls bzw. in 
einem nach § 246c BauGB bestimmten Wie-
deraufbaugebiet  

a) an gleicher Stelle in angepasster Weise 
oder, 

b) geringfügig vom bisherigen Standort ver-
setzt in gleicher oder angepasster Weise; 

Eine Ausnahme soll z. B. auch dann 
erteilt werden, wenn für die Wieder-
herstellung ein von der bisherigen 
Bauweise abweichendes technisches 
Verfahren genutzt werden soll.  

 12. die Wiederherstellung der Nutzbarkeit und 
Funktionsfähigkeit von durch eine Katastrophe 
erheblich geschädigten Flächen in den ersten 
sechs Monaten nach Eintritt des Katastro-
phenfalls bzw. in einem nach § 246c BauGB 
bestimmten Wiederaufbaugebiet sowie sons-
tige Maßnahmen, die aufgrund gesetzlicher 
und untergesetzlicher Regelungen zur Kata-
strophenbewältigung ergriffen werden müs-
sen; 

Die Wiederherstellung von Flächen 
orientiert sich am rechtmäßigen vor-
maligen Zustand. 
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 13. Schilder, die der Besucherlenkung oder der In-
formation über das Schutzgebiet dienen; 

Bezüglich der Markierung von Wan-
derwegen wird auf die DVO-LNatSchG 
NRW verwiesen. 

 14. Ruhebänke entlang von Wegen zu errichten; Sitzbänke und Landschaftsliegen sol-
len in der Ausführung auf deren Funk-
tion beschränkt sein. 

 15. die neue Errichtung von Beleuchtungsanlagen, 
wenn dies aus Gründen der Verkehrssicherheit 
oder anderer Interessen der öffentlichen Si-
cherheit erforderlich ist; 

Notwendige Beleuchtungen des öf-
fentlichen und privaten Raumes sowie 
von baulichen Anlagen sollen tech-
nisch und konstruktiv so angebracht, 
mit Leuchtmitteln versehen und be-
trieben werden, dass Tiere und Pflan-
zen wildlebender Arten vor vermeid-
baren nachteiligen Auswirkungen 
durch Lichtemissionen geschützt sind. 

Eine Fahrbahnbeleuchtung von Stra-
ßen und Wegen kann an konfliktrei-
chen, verkehrlichen Knotenpunkten 
im Straßenverkehrsnetz NRW, insbe-
sondere in Überschneidung mit dem 
Radverkehrsnetz NRW ausnahms-
weise erforderlich sein.  

Regelmäßig ausgeschlossen sind licht-
emittierende Werbeanlagen und Sky-
beamer, Flutlichtanlagen, mehr als 
unerhebliche Umgebungs-, Akzent- 
und Dekorationsbeleuchtung von Ge-
bäuden, Gärten und sonstigen Freiflä-
chen sowie der nicht verschattete 
Austritt von Kunstlicht aus Innenräu-
men wie bspw. Gewächshäusern und 
Wintergärten. 

 16. die Errichtung von Gebäuden bis zu 4 m First-
höhe, die nur zum vorübergehenden Schutz 
von Tieren bestimmt sind und die einem land-
wirtschaftlichen Betrieb dienen; 

Dies gilt somit nicht für die Hobbyhal-
tung von Tieren. 

 17. den geringfügigen Ausbau von Verkehrswe-
gen; 

Hierunter fallen z. B. Kurvenbegradi-
gungen, eine bestandsorientierte An-
passung von Straßen an aktuell gül-
tige Regelprofile, der Anbau und Aus-
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bau von Radwegen sowie Bushalte-
stellen, die Elektrifizierung des Fahr-
betriebes des schienengebundenen 
Verkehrs sowie temporäre Verkehrs-
steuerungen. 

 18. den Ausbau von Verkehrswegen für Radpend-
lerrouten und Bussonderspuren; 

Radpendlerrouten sind hochwertige 
Radverbindungen für den Alltags- und 
Berufsverkehr. Gegenüber den Rad-
schnellwegen (RSV) nach StrWG NRW 
ist der Ausbaustandard reduziert. 
Radpendlerrouten sollen Teil eines 
überregionalen Verkehrskonzeptes 
sein. 

Verkehrswege sind Wege, die dem öf-
fentlichen Verkehr dienen. 

 19. das Verlegen oder Ändern oberirdischer Lei-
tungen; das Verlegen oder Ändern unterirdi-
scher Leitungen entlang von Straßen, befestig-
ten Wegen und Bahntrassen einschließlich Dü-
ker an Brücken; 

Die Arbeiten zum Verlegen der unter-
irdischen Leitungen sollen möglichst 
von den Straßen und Wegen aus und 
soweit möglich im geschlossenen Ver-
fahren durchgeführt werden. 

 20. Bewässerungs- oder Entwässerungsmaßnah-
men vorzunehmen; 

Ausnahmen können für die Erhaltung 
der Nutzbarkeit einer Grundfläche in 
der bisherigen Art und im bisherigen 
Umfang zugelassen werden. 

 21. bauliche Anlagen, Entnahmen und Einleitun-
gen, die im Rahmen einer wasserrechtlichen 
Zulassung genehmigt werden; 

Dies gilt auch für Maßnahmen im Zu-
sammenhang mit der Nutzung der Ge-
othermie.  

 22. Veranstaltungen; Für regelmäßig durchgeführte Sport- 
und Freizeitveranstaltungen der orts-
ansässigen Vereine und Kommunen 
kann eine mehrjährige Ausnahme er-
teilt werden. Die Kommunen führen 
für diese Veranstaltungen eine aktu-
elle Liste. 

Soweit Wald betroffen ist, ist die be-
absichtigte Veranstaltung gemäß Lan-
desforstgesetz zusätzlich rechtzeitig 
vor Beginn beim Landesbetrieb Wald 
und Holz NRW anzuzeigen.  
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Großveranstaltungen im Freien im 
Sinne des aktuellen Orientierungsrah-
mens des IM NRW stehen dem 
Schutzzweck grundsätzlich entgegen. 

 23. die Durchführung von gebietsspezifischer Öf-
fentlichkeits- und Umweltbildungsarbeit sowie 
Vorhaben für Wissenschaft und Lehre; 

Die Teilnehmerzahl von Veranstaltun-
gen abseits von Wegen soll ungeach-
tet des Verbotes Nr. 6 (Veranstaltun-
gen) beschränkt werden. 

 24. Arbeitshundeausbildungen und -prüfungen; Arbeitshunde sind Polizeihunde, Ret-
tungshunde, Herdenschutzhunde, Hü-
tehunde und Jagdhunde. 

 25. das Anlegen, Beseitigen oder Verändern ober-
irdischer Gewässer und ihrer Böschungen; 

Ausnahmen können für die Verbesse-
rung des ökologischen Zustandes ei-
nes Gewässers und für den Hochwas-
serschutz zugelassen werden. 

 26. die Instandsetzung bestehender Drainagen; Hierunter fallen Maßnahmen, die le-
diglich dem Funktionserhalt im bishe-
rigen Umfang dienen. 

 27. die Umwandlung einer Wiesennutzung in eine 
ausschließliche Weidenutzung; 

Ausnahmen sind außerhalb von ge-
setzlich geschützten Biotopen sowie 
in FFH-Gebieten außerhalb von FFH-
Lebensraumtypen möglich. 

 28. Maßnahmen zur Bekämpfung giftiger, invasi-
ver oder bei vermehrtem Auftreten problema-
tischen Pflanzenarten sowie von Schädlingen; 

Zugelassen werden können über die 
Unberührtheitsregelungen hinausge-
hende mechanische Arbeiten, der bio-
logische Pflanzenschutz sowie der Ein-
satz selektiver Pflanzenschutzmittel 
und Biozide. Breitband- und Totalher-
bizide und biodiversitätsschädigende 
Biozide sind ausgeschlossen. 

 29. die Nutzung einer Brachfläche; Die Interessen an einer wirtschaftli-
chen Nutzung der Grundfläche sind 
im Sinne des LNatSchG NRW ange-
messen zu berücksichtigen. 

 30. Nachsaat oder Neueinsaat von Grünland; Die Saaten sollen aus Wildformen ge-
sicherter gebietsheimischer Herkünfte 
stammen. 
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 31. den Neubau von Wirtschaftswegen oder deren 
Überführung in eine höhere Ausbaustufe; 

Wirtschaftswege sind Wege, die über-
wiegend land- und forstwirtschaftli-
chen Zwecken dienen und keine über-
regionale Bedeutung haben. 

 32. Holzernte- und -rückearbeiten an Gewässern, 
in Auen-, Bruch- und Sumpfwäldern vorzuneh-
men; 

 

 33. regenerationsorientierte Bodenschutzkalkun-
gen im Wirtschaftswald außerhalb von gesetz-
lich geschützten Biotopen, Quellen, Feuchtbe-
reichen, feuchten Hochstaudenfluren und wei-
teren, natürlich sauren Waldstandorten vom 
01. Oktober bis 28. Februar; 

Eine Bodenschutzkalkung ist regelmä-
ßig auf natürlicherweise sauren Bö-
den und Nass- bzw. Feuchtstandorten 
ausgeschlossen. Hierzu zählen insbe-
sondere Moore, Moor- und Bruchwäl-
der sowie weitere gesetzlich ge-
schützte Biotope. Zu diesen Lebens-
räumen ist bei der Kalkung ein ange-
messener Schutzpuffer von 100 Me-
tern einzuhalten. 

Auf die DA über die Bodenschutzkal-
kung in den Wäldern in Nordrhein-
Westfalen wird hingewiesen. 

 34. das Verbrennen von Schlagabraum und Ge-
hölzschnitt; 

Wenn das Verbleiben des Schlag-
abraums oder Gehölzschnittes auf der 
Fläche nicht möglich ist, ist zunächst 
zu prüfen, ob eine Verwertung tech-
nisch möglich und wirtschaftlich zu-
mutbar ist. Das Verbrennen von 
Schlagabraum im Wald ist nur aus 
Forstschutzgründen möglich und beim 
zuständigen Forstamt zu beantragen. 
Das Verbrennen von Gehölzschnitt 
außerhalb des Waldes ist bei den zu-
ständigen örtlichen Ordnungsbehör-
den zu beantragen bzw. zu melden. 

 35. Fischbesatz zum Ausgleich bei beeinträchtigter 
natürlicher Fortpflanzung einer Fischart im 
Rahmen eines alle drei Jahre zwischen dem Fi-
schereiberechtigten und der unteren Fische-
reibehörde einvernehmlich abgestimmten Be-
satzplans; 

Auf den RdErl. „Ausübung der Fische-
rei in Naturschutzgebieten“ wird ver-
wiesen. 
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 36. das Anpflanzen hochstämmiger Obstbäume; Weitere Informationen können bei 
der Landwirtschaftskammer NRW, 
Stichwort: Obstwiesenschutz abgeru-
fen werden. 

 37. das Aufstellen von Bienenstöcken und das Ein-
bringen von Bienen; 

Dies gilt für das Aufstellen von weite-
ren Bienenstöcken über das bisherige 
Maß hinaus. 

 38. Übungen von Ordnungs-, Hilfs- und Rettungs-
diensten; 

 

 39. Bäume mit unbesetzten Horsten und Groß-
höhlenbäume sowie Uraltbäume zu fällen; 

Ausnahmen können erteilt werden, 
sofern die Regelungen des Arten-
schutzrechtes nicht entgegenstehen. 
Auf die Förderrichtlinie (FöRL) Privat- 
und Körperschaftswald wird hinge-
wiesen. 

 40. Bäume und Sträucher außerhalb des Waldes 
zu entnehmen; 

Totholz zu beräumen; 

Ausnahmen können zum Zwecke der 
Wiederaufforstung für das Rücken 
und Ablagern von Totholz bzw. 
Schlagabraum auf der Bestandsfläche, 
sowie aus Gründen des Brandschutzes 
zugelassen werden. 

 41. Erstaufforstungen und Waldumwandlungen; Für Erstaufforstungen und Waldum-
wandlungen (Änderung der Boden-
nutzungsart) ist eine Genehmigung 
der zuständigen Forstbehörde erfor-
derlich. 

Ausnahmen bis 2 ha (Erstaufforstun-
gen) bzw. 1 ha (Waldumwandlungen) 
können in Anlehnung an das UVPG zu-
gelassen werden. 

 42. der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln bei Ka-
lamitäten in Waldbereichen und auf Polter-
plätzen 

Für die Erteilung einer Ausnahme ist 
das Einvernehmen mit dem Landes-
betrieb Wald und Holz NRW erforder-
lich. 

Kalamitäten sind großflächige Ausfälle 
von Waldbeständen, die durch Mas-
senerkrankungen oder durch Witte-
rungsextreme hervorgerufen werden. 
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 43. Maßnahmen zur Gefahrenvorsorge; Als Gefahrenvorsorge werden Maß-
nahmen bezeichnet, welche zur Ge-
fahrenabwehr im Vorfeld einer kon-
kreten Gefahr dienen. 

Hierzu zählen auch Maßnahmen des 
vorbeugenden Brandschutzes. 

 44. Beeinträchtigung von gesetzlich geschützten 
Biotopen im Sinne des BNatSchG und 
LNatSchG NRW sowie von Quellen, Feuchtbe-
reichen und feuchten Hochstaudenfluren; 

 

 45. Maßnahmen, die aufgrund von gesetzlichen 
oder aufgrund eines Gesetzes erlassenen Re-
gelungen erforderlich sind; 

 

 46. Maßnahmen oder Vorhaben, die mit den vor-
her genannten Fallkonstellationen nach Art, 
Umfang und Auswirkung auf den Schutzzweck 
vergleichbar sind; 

 

 47. die Neuerteilung oder Verlängerung von bis-
her rechtmäßigen Genehmigungen oder Er-
laubnissen in gleicher Art und gleichem Um-
fang. 

 

 Regelungen für Ausnahmen von den forstlichen 
Festsetzungen: 

 

 Der Landesbetrieb Wald und Holz NRW kann 
nach pflichtgemäßem Ermessen im Einverneh-
men mit der unteren Naturschutzbehörde auf 
Antrag für die nachfolgend genannten Maßnah-
men und Vorhaben eine Ausnahme von den 
forstlichen Festsetzungen (Verboten) erteilen.  

Die Ausübung des pflichtgemäßen Er-
messens erfolgt mit der Maßgabe, 
dass die Maßnahmen und Vorhaben 
dem Schutzzweck nicht oder nur un-
wesentlich entgegenstehen. 

Die Ausnahme soll mit Auflagen oder 
Bedingungen, befristet oder widerruf-
lich erteilt werden, wenn dadurch er-
reicht werden kann, dass die Wirkun-
gen der beantragten Maßnahmen und 
Vorhaben dem Schutzzweck nicht 
oder nur unwesentlich entgegenste-
hen. 
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2.1-1 Naturschutzgebiet „Lülsdorfer Weiden“ 

 48. Wiederaufforstungen; Dies gilt für Wiederaufforstungen je-
weils nach dem Waldbaukonzept 
NRW mit  

- ergänzenden Baumarten,  

- Experimentierbaumarten oder 

- anderen als den für den jeweiligen 
Standort geeigneten Baumarten, 

sowie mit anderen als der jeweiligen 
biotop- und lebensraumtypischen 
Baumarten. 

Dies gilt nur für Baumarten, die im 
Waldbaukonzept NRW gelistet sind. 

 49. Kahlschläge; 

 

Kahlschläge dürfen nach Forstrecht 
nur bis 2 ha zugelassen werden. Be-
nachbarte Kahlschläge, die in der 
Summe 2 ha überschreiten, sollen – 
auch zeitlich gestaffelt – nicht zuge-
lassen werden. Flächige Kalamitäts-
hiebe können bei forstfachlicher Er-
fordernis 2 ha überschreiten. 

 50. flächige Einschläge in Laubwaldbeständen zur 
Förderung der Eichenverjüngung oder für 
sonstige biotopverbessernde Maßnahmen bis 
2 ha. 

2.1-1 Naturschutzgebiet „Lülsdorfer Weiden“ 
 

A1, A2, 
B1, B2 

Flächengröße: 82,8 ha, davon ca. 31 ha innerhalb 
der Fischschutzzone  

 

 

Das Rheinufer des Gebietes ist auf ca. 
31 ha als Natura-2000-Gebiet (FFH-
Gebiet) DE-4405-301 „Rhein-Fisch-
schutzzonen zwischen Emmerich und 
Bad Honnef“ in die Liste der Gebiete 
gemeinschaftlicher Bedeutung (Ge-
meinschaftsliste der EU Kommission) 
aufgenommen. 

 

 Schutzzweck: 

Die Festsetzung als Naturschutzgebiet erfolgt ge-
mäß § 23 Abs. 1, Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 BNatSchG 
insbesondere 

Bei dem Gebiet handelt es sich um 
den Rheinuferbogen nordwestlich von 
Lülsdorf, der nicht eingedeicht ist und 
daher einer regelmäßigen bis periodi-
schen Überflutung ausgesetzt ist. Die 
Fläche ist weitgehend mit Laubwald 
bestockt. Der vormals dominierende 
Pappelwald ist an vielen Stellen durch 

 a) zur Erhaltung, Entwicklung und Wiederher-
stellung von Lebensräumen (FFH-Richtlinie) 
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mit besonderer Bedeutung für den Biotop- 
und Artenschutz: 

• Flüsse mit Schlammbänken und einjähri-
ger Vegetation (3270), 

• Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder 
(91E0, Prioritärer Lebensraum), 

• Hartholzauenwälder (91F0), 

die gleichzeitig nach § 30 BNatSchG geschützt 
sind; 

Unterpflanzung und natürliche Suk-
zession in einen von Eschen und stel-
lenweise auch Bergahorn dominierten 
Auenwald übergegangen. Der Uferbe-
reich wird von einem schmalen 
Weichholzauenwald gesäumt, dem 
sich ein mehr oder weniger lückiger 
Röhrichtsaum anschließt. Dieser geht 
in einen Spülsaum mit Arten der 
Schlammufer über.  

Der Teilabschnitt des Rheins ist im Be-
reich des NSG geprägt durch Stillwas-
serbereiche und solcher langsamer 
Strömung über meist kiesig-sandigem 
Untergrund, insbesondere zwischen 
den Buhnen, die häufig Kolke und 
Gumpen aufweisen, die von Wander-
fischen als Ruhelager vor dem Auf-
stieg genutzt werden. Dieser Bereich 
des Rheins ist zusammen mit den wei-
teren Abschnitten des FFH-Gebietes 
„Rhein-Fischschutzzonen zwischen 
Emmerich und Bad Honnef“ von maß-
geblicher Bedeutung für die Fisch-
fauna auch in den Fließgewässersyste-
men der Nebengewässer des Rheins. 

Landseitig wird das Gebiet von dem 
Hochwasserschutzdeich begrenzt, der 
sich durch seine artenreiche Grün-
landvegetation auszeichnet. 

Im Gebiet sind zahlreiche gefährdete 
und seltene Pflanzenarten wie 
Schwarzpappel (Populus nigra), Flat-
terulme (Ulmus laevis), Feldulme (Ul-
mus minor), Kleines Flohkraut (Pulica-
ria vulgaris) nachgewiesen worden. 

Entlang des Rheins im Stadtgebiet Nie-
derkassel sind nur noch wenige Ufer-
bereiche vorhanden, die großflächig 
der natürlichen Überschwemmungs-
dynamik ausgesetzt sind. Hier liegen 
darüber hinaus die einzigen größeren 
Waldflächen im Stadtgebiet. Zu diesen 

 b) zur Erhaltung, Entwicklung und Wiederher-
stellung eines günstigen Erhaltungszustandes 
folgender wildlebender Tierarten gemäß An-
hang II der FFH- Richtlinie: 

• Lachs (Salmo salar), 

• Flussneunauge (Lampetra fluviatilis), 

• Maifisch (Alosa alosa), 

• Steinbeißer (Cobitis taenia), 

• Groppe (Cottus gobio), 

• Meerneunauge (Petromyzon marinus); 

c) zur Erhaltung und Entwicklung typischer 
Ufervegetation mit Annuellen-, Stauden- und 
Röhrichtsäumen; 

d) zur Erhaltung und Entwicklung als Brut-, Rast- 
und Nahrungshabitat für Wasservögel; 

e) zur Erhaltung und Entwicklung eines 
Rheinuferabschnittes mit natürlicher Über-
schwemmungsdynamik; 
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Bereichen gehört das Gebiet der Lüls-
dorfer Weiden. Zusammen mit dem 
weiter südlich liegenden Rheidter 
Werth und der Siegmündung stellt das 
Gebiet damit ein herausragendes Bio-
topverbundelement für die Auenle-
bensräume, insbesondere Auenwald, 
entlang des Rheins dar. 

 f) wegen der Bedeutung als wichtiges Biotop-
verbundelement für Auenlebensräume ent-
lang des Rheins; 

g) als Lebensraum für seltene und gefährdete 
Tierarten, insbesondere Fledermäuse, 
Spechte und Pirol. 

Das Gebiet ist Teil der Biotopverbund-
flächen VB-K-5107-012 „Lülsdorfer 
Weiden“ und VB-K-5107-016 „Rhein-
Fischereizone Mondorf bis Lülsdorf“ 
und hat eine herausragende Bedeu-
tung für den landesweiten Biotopver-
bund. 

Das Gebiet ist im Biotopkataster NRW 
als schutzwürdig erfasst (BK-K-00027 
„Rhein-Fischschutzzone im Bereich 
Langeler Rheinbogen“, BK-5107-0023 
„NSG Lülsdorfer Weiden“ und ein klei-
ner Abschnitt BK-5108-0007 „Rhein-
prallufer zwischen Lülsdorf und Nie-
derkassel“), folgende gesetzlich ge-
schützte Biotope kommen hier vor:   

• BT-5107-0004-2011 (Auwäl-
der),  

• BT-5107-0005-2011 (Auwäl-
der),  

• BT-K-00976 (Auwälder),  

• BT-SU-02725 (Fließgewässer-
bereiche, naturnah, unver-
baut),  

Der Regionalplan stellt das Gebiet als 
Bereich für den Schutz der Natur dar. 

 Alle Veränderungen und Störungen, die zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung des FFH-Gebietes 
in seinen für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen füh-
ren können, sind verboten. 
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 Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für 
Naturschutzgebiete unter 2.1-0 festgesetzten 
allgemeinen Verbote Nr. 1 bis 44 einschließlich 
der dort genannten Unberührtheitstatbestände 
sowie Regelungen zu Ausnahmen, sowie die 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß 
Ziff. 5. 

Ausnahmen unter 2.1-0 können auch 
für Vorhaben erteilt werden, die ge-
bietsspezifischen Verboten unterlie-
gen. 

 Darüber hinaus ist in dem Naturschutzgebiet zu-
sätzlich verboten: 

 

 1. die fischereiliche Nutzung  

 2. die Jagd auf Wasserwild in der Zeit vom 16.12. 
bis 31.9. 

 

Diese Einschränkung ist zum Schutz 
der Wintergäste und Durchzügler er-
forderlich. Die Jagd auf Wasserwild ist 
zulässig vom 1.10. bis 15.12., die Jagd 
auf Gänse siehe folgende Unberührt-
heit. 

 Unberührt von den allgemeinen und gebiets-
spezifischen Verboten bleibt: 

 

 1. Die Jagd auf Gänse in der Zeit vom 1.8. bis 
31.9. 

Die Jagd auf Gänse ist zulässig vom 
1.8. bis 15.12. 

2.1-1/1 „Fischschutzzone im NSG Lülsdorfer Weiden“  

 In der „Fischschutzzone im Naturschutzgebiet 
Lülsdorfer Weiden“ ist über die allgemeinen Ver-
bote und Unberührtheiten der Ziffer 2.1-0 und 
die gebietsspezifischen Verbote und Unberührt-
heiten hinaus zusätzlich verboten: 

1. wassersportliche Tätigkeiten. 

Die Fischschutzzone ist ein Teilbereich 
des FFH-Gebietes (DE-4405-301) 
„Rhein-Fischschutzzonen zwischen 
Emmerich und Bad Honnef“. 

 

 Unberührt von den gebietsspezifischen Verbo-
ten der „Fischschutzzone im Naturschutzgebiet 
Lülsdorfer Weiden“ bleibt: 

 

 1. wassersportliche Tätigkeiten gemäß der Ver-
einbarung zwischen dem Land Nordrhein- 
Westfalen und den nordrhein-westfälischen 
Wassersportverbänden (Deutscher Motorya-
chtverband, Landesverband NRW e.V., Kanu-
Verband NRW e.V., NRW Ruderverband e.V. 
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und Segler-Verband NRW e.V.) vom 
15.01.2005; 

 2. die von der unteren Naturschutzbehörde an-
geordneten oder zugelassenen Schutz-, 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen. 

 

 Ergänzende Ausnahme von den Regelungen in-
nerhalb der „Fischschutzzone im Naturschutzge-
biet Lülsdorfer Weiden“: 

 

 Die untere Naturschutzbehörde kann nach 
pflichtgemäßem Ermessen im Einvernehmen mit 
der unteren Fischereibehörde auf Antrag für die 
nachfolgend genannten Maßnahmen und Vorha-
ben eine Ausnahme von den Festsetzungen (Ver-
boten) in der Fischschutzzone erteilen.  

 

 1. wassersportliche Tätigkeiten.  

 Folgende Maßnahmen werden festgesetzt: 
5.1/2.1-1/1-4: 

 

 1. Umwandlung nicht bodenständiger und nicht 
standortgerechter Wald- und Gehölzbe-
stände in standorttypische klimaresiliente 
Laubwälder, insbesondere in die für das Ge-
biet charakteristischen FFH-Lebensraumty-
pen Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwäl-
der (91E0) und Hartholzauenwälder (91F0); 

Festgesetzt unter 5.1/2.1-1/1. 

Die zu verwendenden Baum- und Ge-
hölzarten sind im Anhang 6.2 aufge-
führt. 

 2. Entfernung der Naturverjüngung von nicht 
bodenständigen Gehölzen und Bekämpfung 
von Neophyten; 

Festgesetzt unter 5.1/2.1-1/2. 

 3. Wiederherstellung naturnaher hydrologischer 
Bedingungen; 

Festgesetzt unter 5.1/2.1-1/3. 

 4. Durchführung der Deichmahd in Abstimmung 
mit der unteren Naturschutzbehörde. 

Festgesetzt unter 5.1/2.1-1/4. 

Das Mahdregime ist unter Berücksich-
tigung der Belange der Wasserwirt-
schaft so zu gestalten, dass die Arten-
vielfalt und Artenzusammensetzung 
einer artenreichen Tieflandwiese er-
halten und gefördert werden. 

 Innerhalb der Grenzen des FFH-Gebietes:  
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 5. die erforderlichen Maßnahmen zur Erhaltung 
bzw. Erreichung eines guten Erhaltungszu-
standes der LRT und Arten nach Standardda-
tenbogen. 

Festgesetzt unter 5.1/2.1-1/5. 

Die aktuell gültigen MAKOs bilden 
hierfür nicht rechtsverbindliche, fach-
lich begründete Maßnahmenvor-
schläge ab. 
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2.1-2 Naturschutzgebiet „Kiesgrube Ranzel“ 

2.1-2 Naturschutzgebiet „Kiesgrube Ranzel“ 
 

C2 Flächengröße: 7,0 ha  

 Schutzzweck: 

Die Festsetzung als Naturschutzgebiet erfolgt ge-
mäß § 23 Abs. 1, Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 BNatSchG 
insbesondere: 

a) zur Erhaltung und Entwicklung eines Biotop-
komplexes mit naturnahen Stillgewässern und 
mageren Rohbodenstandorten sowie vegeta-
tionsarmen Bereichen als Lebensraum für bio-
topspezifische Tiere und Pflanzen; 

b) zur Erhaltung und Entwicklung von naturna-
hen Stillgewässern (NFD0) (nach § 30 
BNatSchG geschützte Biotope) als Lebens-
räume mit besonderer Bedeutung für den Bio-
top- und Artenschutz; 

c) zur Erhaltung des abwechslungsreichen Reli-
efs aus Steilufern, ausgedehnten Flachwasser-
bereichen, ebenen Rohbodenflächen und ge-
neigten Kiesböschungen sowie der temporä-
ren vegetationsarmen Kleingewässer; 

d) zur Erhaltung und zum Schutz von Lebens- 
und Nahrungsraum zahlreicher, teilweise in 
ihrem Bestand bedrohter, wildlebender 
Pflanzen und Tiere und deren Lebensgemein-
schaften; 

e) als wichtiges Trittsteinbiotop für Arten wie 
Wechselkröte, Winterlibelle, Wasservögel 
und damit wichtiges Biotopverbundelement. 

In der Kiesgrube sind zwei große Ab-
grabungsgewässer, die durch einen 
Damm voneinander getrennt sind. Sie 
werden von Weidengebüschen und 
naturnahen Uferstauden, Sauergrä-
sern sowie Schwimmblatt- und Unter-
wasservegetation besiedelt. 

Der Damm und der südliche Teil der 
ehemaligen Auskiesung sind mit lücki-
ger, krautiger Vegetation der Ruderal-
fluren bewachsen, randlich dringen 
Gehölze (Pappeln, Weiden) ein. Der 
südöstliche Bereich wird von einem 
Weidengehölz eingenommen. Zu der 
intensiv ackerbaulich und als Freizeit-
bereich genutzten Umgebung wird 
das Gebiet durch einen dichten Ge-
hölzsaum abgeschirmt. 

Die Fläche zeichnet sich durch eine 
hohe Biotopvielfalt aus. Sie bietet 
Wasservögeln Brut-, Rast- und Nah-
rungsmöglichkeiten. In der Vergan-
genheit sind Flussregenpfeifer und 
Rohrsänger nachgewiesen worden. 
Ebenso bietet das Gewässer Lebens-
raum für die Wechselkröte und die 
Winterlibelle. Die vegetationsarmen 
Flächen werden von der Blauflügeli-
gen Ödlandschrecke besiedelt. 

Das Gebiet ist im Biotopkataster NRW 
als schutzwürdiges Biotop (BK-5108-
0008 „Ehemalige Kiesgrube Ranzel“) 
mit dem gesetzlich geschützten Bio-
top BT-5108-0006-2011 (stehende 
Binnengewässer (natürlich o. natur-
nah, unverbaut)) erfasst worden. 

Der Regionalplan stellt das Gebiet als 
BSN dar. 
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 Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für 
Naturschutzgebiete unter 2.1-0 festgesetzten 
allgemeinen Verbote Nr. 1 bis 36 einschließlich 
der dort genannten Unberührtheitstatbestände 
sowie Regelungen zu Ausnahmen, sowie die 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß 
Ziff. 5. 

Darüber hinaus ist in dem Naturschutzgebiet zu-
sätzlich verboten: 

 

 1. die fischereiliche Nutzung der Gewässer;  

 2. die Jagd auf Wasserwild in der Zeit vom 
16.12. bis 31.9. 

Diese Einschränkung ist zum Schutz 
der Wintergäste und Durchzügler er-
forderlich. Die Jagd auf Wasserwild ist 
zulässig vom 1.10. bis 15.12., die Jagd 
auf Gänse siehe folgende Unberührt-
heit. 

 3. die Ausübung der Imkerei  

 Unberührt von den allgemeinen und gebiets-
spezifischen Verboten bleibt: 

 

 1. Die Jagd auf Gänse in der Zeit vom 1.8. bis 
31.9.. 

Die Jagd auf Gänse ist zulässig vom 
1.8. bis 15.12. 

 Folgende Maßnahmen werden festgesetzt: 
5.1/2.1-2/1-4: 

Das Gebiet ist im Eigentum der Stadt 
Niederkassel. Es wird nach Bedarf ge-
pflegt, d.h. alle 3 bis 4 Jahre erfolgt 
eine Entfernung von Gehölzen zur Er-
haltung der Offenlandbiotope sowie 
je nach Erfordernis ein Abschieben 
von Rohbodenstandorten.  

Die bisherige Pflege sollte fortgesetzt 
werden. 

 1. Offenhaltung von vegetationsarmen Rohbo-
den- und Pionierstandorten durch regelmä-
ßige Freistellung von Gehölzen und bei Be-
darf Abschieben des Oberbodens; 

Festgesetzt unter 5.1/2.1-2/1. 

 2. Sicherung, Optimierung und Neuanlage von 
Stillgewässern im Sinne des Artenschutzes 

Festgesetzt unter 5.1/2.1-2/2. 
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2.1-3  Naturschutzgebiet „Weilerhofer See“ 

 3. Erhaltung der gehölzarmen südexponierten, 
wärmeliebenden Böschungen durch regelmä-
ßige Freistellung von Gehölzen und Pflege; 

Festgesetzt unter 5.1/2.1-2/3. 

 4. Unterhaltung der Einzäunung des gesamten 
Gebietes zur Durchsetzung des Betretungs-
verbotes. 

Festgesetzt unter 5.1/2.1-2/4. 

2.1-3 Naturschutzgebiet „Weilerhofer See “ 
 

D2 Flächengröße: 27,8 ha Bei dem Gebiet handelt es sich um ein 
durch den Kiesabbau anthropogen 
überformtes Gelände.  

Das ca. 15 ha große, durch Grundwas-
ser gespeiste Abgrabungsgewässer 
wird im Westen, Norden und Osten 
von Kiesabgrabungsflächen begleitet, 
die mit Pioniervegetation bewachsen 
sind. Im Westen befinden sich vegeta-
tionsarme Kies- und Schotterflächen. 
Stehende Kleingewässer sind im Wes-
ten und Südwesten der Kiesgrube als 
Ergänzung zu dem Hauptgewässer ins-
besondere zur Förderung von Amphi-
bien angelegt worden. Die gesamte 
Fläche der ehemaligen Kiesgrube ist 
durch einen Gehölzbestand aus einhei-
mischen Arten räumlich von den um-
liegenden Ackerflächen getrennt und 
eingezäunt.  

Die Wasserqualität des Abgrabungsge-
wässers ist von herausragender Quali-
tät und wird von seltenen Armleuchte-
ralgen besiedelt. Dementsprechend 
wird das Abgrabungsgewässer vom  
LANUV NRW als Referenzgewässer 
(LRT 3140) geführt.  

Das Gebiet dient zahlreichen Vögeln 
als Brut- und Rastplatz sowie Nah-
rungshabitat (u.a. Zwergtaucher, 
Teichrohrsänger, Mäusebussard.  

Die Kleingewässer im Westen und Süd-
westen sind Lebensraum für Libellen 

 Schutzzweck: 

Die Festsetzung als Naturschutzgebiet erfolgt ge-
mäß § 23 Abs. 1, Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 BNatSchG 
insbesondere: 

a) zur Erhaltung und Entwicklung von Lebens-
räumen (FFH-Richtlinie) mit besonderer Be-
deutung für den Biotop- und Artenschutz: 

• oligo- bis mesotrophe kalkhaltige Gewäs-
ser mit benthischer Vegetation aus Arm-
leuchteralgen (3140); 

b) zur Erhaltung und Entwicklung von Lebens-
räumen (nach § 30 BNatSchG geschützte Bio-
tope) mit besonderer Bedeutung für den Bio-
top- und Artenschutz:  

• naturnahes Stillgewässer (ehemaliges Ab-
grabungswässer (3140/ § FG0)) 

• naturnahe stehende Kleingewässer 
(§ FD0); 

c) zur Erhaltung und Entwicklung eines Biotop-
komplexes mit naturnahen Stillgewässern 
und mageren Rohbodenstandorten sowie ve-
getationsarmen Bereichen als Lebensraum 
für biotopspezifische Tiere und Pflanzen; 

d) als wichtiges Trittsteinbiotop für Arten wie 
Wechselkröte, Blauflügelige Ödlandschrecke, 
Winterlibelle, Wasservögel und damit wichti-
ges Biotopverbundelement; 

e) zur Erhaltung von seltenen Armleuchteralgen;  



Rhein-Sieg-Kreis Landschaftsplan Nr. 1 Niederkassel, 1. Änderung 

Ziffer Textliche Festsetzungen Erläuterungen 

 

Teil C – 2. Besonders geschützte Teile  

von Natur und Landschaft 78 Stand: 12. März 2026 

f) wegen der besonderen Wasserqualität des 
Gebietes. 

sowie für Amphibien (Vorkommen von 
Wechselkröte, Erdkröte, Teichmolch, 
Gras- und Wasserfrosch). 

Das Gebiet stellt einen der Kernberei-
che im Verbundschwerpunkt Stillge-
wässer im Plangebiet dar, die für den 
Amphibienschutz eine herausragende 
Bedeutung besitzen (VB-K-5308-011 
„Kiesgruben auf der rechtsrheinischen 
Niederterrasse“). Es spielt insbes. für 
die Wechselkröte im Raum Niederkas-
sel eine wichtige Rolle. Zudem stellt 
das Gebiet einen Kernraum für Arten 
der Magerrasen, z. B. Blauflügelige Öd-
landschrecke und Zauneidechse dar. 

Das Gebiet ist im Biotopkataster NRW 
als schutzwürdiges Biotop (BK-5108-
0001 „NSG Weilerhofer See“), mit den 
gesetzlich geschützten Biotopen BT-
5108-0001-2011 und BT-5108-0002-
2011 (stehende Binnengewässer (na-
türlich o. naturnah, unverbaut) erfasst 
worden. Es kommt der folgende Le-
bensraum von gemeinschaftlichem In-
teresse nach FFH-Richtlinie im Gebiet 
vor: 3140-Oligo- bis mesotrophe kalk-
haltige Gewässer mit benthischer Ve-
getation aus Armleuchteralgen. 

Der Regionalplan stellt das Gebiet als 
BSN dar. 

 Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für 
Naturschutzgebiete unter 2.1-0 festgesetzten 
allgemeinen Verbote Nr. 1 bis 36 einschließlich 
der dort genannten Unberührtheitstatbestände 
sowie Regelungen zu Ausnahmen, sowie die 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß 
Ziff. 5. 

Darüber hinaus ist in dem Naturschutzgebiet zu-
sätzlich verboten: 

 

 1. eine fischereiliche Nutzung der Gewässer;  
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 2. die Jagd auf Wasserwild in der Zeit vom 
16.12. bis 31.9.. 

Diese Einschränkung ist zum Schutz 
der Wintergäste und Durchzügler er 

forderlich. Die Jagd auf Wasserwild ist 
zulässig vom 1.10. bis 15.12., die Jagd 
auf Gänse siehe folgende Unberührt-
heit. 

 Unberührt von den allgemeinen und gebiets-
spezifischen Verboten bleibt: 

 

 1. Die Jagd auf Gänse in der Zeit vom 1.8. bis 
31.9.. 

Die Jagd auf Gänse ist zulässig vom 
1.8. bis 15.12.. 

 Folgende Maßnahmen werden festgesetzt: 
5.1/2.1-3/1-5: 

Zwischen dem Rhein-Sieg-Kreis, der 
Stadt Niederkassel als Eigentümer und 
dem Naturschutzbund Deutschland - 
Kreisverband Rhein-Sieg e.V. (NABU 
Rhein-Sieg), Ortsgruppe Niederkassel 
besteht ein Vertrag vom 22.4.1998 zur 
Betreuung des Gebietes. Die Pflege er-
folgt im Rahmen des Vertragsnatur-
schutzes (Beweidung). Zusätzliche 
Pflege, wie Gehölzentfernung zur Er-
haltung der Offenlandbiotope, erfolgt 
nach Bedarf. 

Die bisherige Pflege soll fortgesetzt 
werden. 

 1. Erhaltung der Stillgewässer mit ausgedehnten 
Flachwasserbereichen und der entsprechen-
den natürlichen Vegetation sowie der tempo-
rären vegetationsarmen Kleingewässer; 

Festgesetzt unter 5.1/2.1-3/1. 

 2. Erhaltung des abwechslungsreichen Reliefs 
aus Steilufern, ebenen Rohbodenflächen und 
geneigten Kiesböschungen; 

Festgesetzt unter 5.1/2.1-3/2. 

 3. Erhaltung der vegetationsarmen Rohboden-
standorte durch regelmäßige Freistellung von 
Gehölzen und bei Bedarf Abschieben des 
Oberbodens; 

Festgesetzt unter 5.1/2.1-3/3. 

 4. Erhaltung der gehölzarmen südexponierten, 
wärmeliebenden Böschungen durch regelmä-
ßige Freistellung von Gehölzen und Pflege; 

Festgesetzt unter 5.1/2.1-3/4. 
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 5. Unterhaltung der Einzäunung des gesamten 
Gebietes zur Durchsetzung des Betretungs-
verbotes. 

Festgesetzt unter 5.1/2.1-3/5. 



Rhein-Sieg-Kreis Landschaftsplan Nr. 1 Niederkassel, 1. Änderung 

Ziffer Textliche Festsetzungen Erläuterungen 

 

Teil C – 2. Besonders geschützte Teile  

von Natur und Landschaft 81 Stand: 12. März 2026 

2.1-4  Naturschutzgebiet „Kiesgrube Uckendorf“ 

2.1-4 Naturschutzgebiet „Kiesgrube Uckendorf“ 
 

D2, E2 Flächengröße: 2,6 ha  

 

 

Schutzzweck: 

Die Festsetzung als Naturschutzgebiet erfolgt ge-
mäß § 23 Abs. 1, Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 BNatSchG 
insbesondere: 

a) zur Erhaltung und Entwicklung eines Biotop-
komplexes mit naturnahen Stillgewässern 
und mageren Rohbodenstandorten sowie ve-
getationsarmen Bereichen als Lebensraum 
für biotopspezifische Tiere und Pflanzen; 

b) zur Erhaltung und Entwicklung von Lebens-
räumen (nach § 30 BNatSchG geschütztes  
Biotop) mit besonderer Bedeutung für den  
Biotop- und Artenschutz:  

• naturnahes Abgrabungsgewässer (§ FG0); 

c) als wichtiges Trittsteinbiotop für Arten wie 
Wechselkröte, Blauflügelige Ödlandschrecke, 
Winterlibelle, Wasservögel und damit wichti-
ges Biotopverbundelement; 

d) zur Erhaltung und zum Schutz von Lebens- 
und Nahrungsraum zahlreicher, teilweise in 
ihrem Bestand bedrohter, wildlebender 
Pflanzen und Tiere und deren Lebensgemein-
schaften. 

Bei dem Gebiet handelt es sich um ein 
durch den Kiesabbau anthropogen 
überformtes Gelände.  

Die renaturierte ehemalige Kiesgrube 
wird von einem ca. 0,6 ha großen Ab-
grabungsgewässer ausgefüllt. Westlich 
des Gewässers wurden im Rahmen der 
Renaturierung drei kleinere Stillgewäs-
ser angelegt. An diese grenzt eine ve-
getationsarme Fläche. Im Westen des 
Gebietes sind umgeben von Gebü-
schen und Feldgehölzen artenreiche 
Glatthaferwiesen angelegt worden. 
Nördlich, östlich und südlich wird das 
Gebiet durch ein Feldgehölz und Ge-
büsche aus einheimischen Baumarten 
von den umliegenden Ackerflächen 
abgegrenzt.  

Das Gebiet zeichnet sich durch die na-
turnahen Gewässer und Sonderstand-
orte, wie nährstoffarme, vegetations-
arme Flächen aus, die wärmelieben-
den Insekten und Wassertieren Le-
bensraum bieten, insbesondere für 
Wechselkröte, Teichfrosch und Teich-
molch, darüber hinaus wurde die Win-
terlibelle nachgewiesen. Die Kiesgrube 
dient zudem als Brutstätte für Dorn-
grasmücke, Feldsperling, Goldammer 
und als Nahrungshabitat für Graurei-
her, Turmfalke und Rauchschwalbe. 

Das Gebiet ist Teil der Biotopverbund-
fläche VB-K-5308-011 „Kiesgruben auf 
der rechtsrheinischen Niederterrasse“ 
mit herausragender Bedeutung für 
den landesweiten Biotopverbund. Es 
stellt einen der Kernbereiche im Ver-
bundschwerpunkt Stillgewässer im 
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Plangebiet dar und spielt für den Am-
phibienschutz und insbesondere für 
die Wechselkröte im Raum Niederkas-
sel eine wichtige Rolle. Zudem stellt 
das Gebiet einen Kernraum für Arten 
der Magerrasen, z. B. Blauflügelige Öd-
landschrecke und Zauneidechse dar. 

Das Gebiet ist im Biotopkataster NRW 
als schutzwürdiges Biotop (BK-5108-
0002 „Ehemalige Kiesgrube bei Ucken-
dorf“) mit dem gesetzlich geschützten 
Biotop BT-5108-0005-2011 (stehende 
Binnengewässer (natürlich o. natur-
nah, unverbaut)) erfasst worden. 

 Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für 
Naturschutzgebiete unter 2.1-0 festgesetzten 
allgemeinen Verbote Nr. 1 bis 36 einschließlich 
der dort genannten Unberührtheitstatbestände 
sowie Regelungen zu Ausnahmen, sowie die 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß 
Ziff. 5. 

 

 Darüber hinaus ist in dem Naturschutzgebiet 
zusätzlich verboten: 

 

 1. eine fischereiliche Nutzung des Gewässers;  

 2. die Jagd auf Wasserwild in der Zeit vom 
16.12. bis 31.9. 

Diese Einschränkung ist zum Schutz 
der Wintergäste und Durchzügler er-
forderlich.  

Die Jagd auf Wasserwild ist zulässig 
vom 1.10. bis 15.12., die Jagd auf 
Gänse siehe folgende Unberührtheit. 

 Unberührt von den allgemeinen und gebiets-
spezifischen Verboten bleibt: 

 

 1. Die Jagd auf Gänse in der Zeit vom 1.8. bis 
31.9. 

 

 

 

Die Jagd auf Gänse ist zulässig vom 
1.8. bis 15.12. 
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2.1-5  Naturschutzgebiet „Stockemer See“ 

 Folgende Maßnahmen werden festgesetzt: 
5.1/2.1-4/1-2: 

Für das Gebiet ist 2002 ein Pflege- und 
Entwicklungsplan erstellt worden. Die 
Umsetzung der einmaligen Maßnah-
men ist erfolgt.  

Die wiederkehrenden Pflegemaßnah-
men sind weiterhin durchzuführen. 

 1. Pflege des Gebietes nach Vorgaben des 
Pflege- und Entwicklungsplanes; 

Festgesetzt unter 5.1/2.1-4/1. 

 2. Unterhaltung der Einzäunung des gesamten 
Gebietes zur Durchsetzung des Betretungs-
verbotes. 

Festgesetzt unter 5.1/2.1-4/2. 

2.1-5 Naturschutzgebiet „Stockemer See“ 
 

E3 Flächengröße: 54,9 ha  

 Schutzzweck: 

Die Festsetzung als Naturschutzgebiet erfolgt ge-
mäß § 23 Abs. 1, Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 BNatSchG 
insbesondere 

a) zur Erhaltung und Entwicklung eines Biotop-
komplexes mit naturnahen Stillgewässern 
und mageren Rohbodenstandorten sowie ve-
getationsarmen Bereichen als Lebensraum 
für biotopspezifische Tiere und Pflanzen;  

b) zur Erhaltung und Entwicklung  

c) als wichtiges Trittsteinbiotop für Arten wie 
Wechselkröte, Winterlibelle, Wasservögel 
und damit wichtiges Biotopverbundelement; 

d) zur Erhaltung und zum Schutz von Lebens- 
und Nahrungsraum zahlreicher, teilweise in 
ihrem Bestand bedrohter, wildlebender 
Pflanzen und Tiere und deren Lebensgemein-
schaften. 

Bei dem Gebiet handelt es sich um ein 
durch den Kiesabbau anthropogen 
überformtes Gelände.  

Das Gebiet umfasst ein etwa 23 ha 
großes Abgrabungsgewässer mit an-
grenzenden steilen, weitgehend mit 
Gehölzen bewachsenen Böschungen. 
Im Süden schließt sich eine ca. 5 ha 
große Trockenabgrabung (Flurstück 
109) an, die sich in der Renaturierung 
befindet. Westlich eines Feldweges 
befinden sich ein stillgelegtes 
Kalksandsteinwerk, ein Wohnhaus und 
umgebende z.T. versiegelte Flächen. 
Südlich und nördlich davon befinden 
sich kleinere, tief eingeschnittene Ab-
grabungsgewässer.  

Im Bereich des großen Abgrabungsge-
wässers ist die Renaturierung abge-
schlossen. Der Bereich besitzt eine 
hohe Biotopvielfalt und bietet daher 
Lebensraum für diverse Vögel, Amphi-
bien, Reptilien, Heuschrecken, Fische, 
Insekten und Säugetiere. 
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Für das früher dokumentierte Vorkom-
men von Uferschwalben, Flussregen-
pfeifer, Wechsel- und Kreuzkröten gibt 
es keine aktuelle Bestätigung.  

Das Gebiet ist Teil der Biotopverbund-
fläche VB-K-5308-011 „Kiesgruben auf 
der rechtsrheinischen Niederterrasse“ 
mit herausragender Bedeutung für 
den landesweiten Biotopverbund. Es 
stellt einen der Kernbereiche im Ver-
bundschwerpunkt Stillgewässer im 
Plangebiet dar und spielt für den Am-
phibienschutz und insbesondere für 
die Wechselkröte im Raum Niederkas-
sel eine wichtige Rolle. Zudem stellt 
das Gebiet einen Kernraum für Arten 
der Magerrasen, z. B. Blauflügelige Öd-
landschrecke und Zauneidechse dar. 

Das Gebiet ist im Biotopkataster NRW 
als schutzwürdiges Biotop (BK-5108-
0003 „NSG Stockemer See“) erfasst 
worden. Es liegen keine gesetzlich ge-
schützten Biotope vor. 

Der Regionalplan stellt das Gebiet als 
BSN dar. 

 Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für 
Naturschutzgebiete unter 2.1-0 festgesetzten 
allgemeinen Verbote Nr. 1 bis 36 einschließlich 
der dort genannten Unberührtheitstatbestände 
sowie Regelungen zu Ausnahmen, sowie die 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß 
Ziff. 5. 

 

 Darüber hinaus ist in dem Naturschutzgebiet zu-
sätzlich verboten 

 

 1. die fischereiliche Nutzung der Gewässer;  

 2. die Jagd auf Wasserwild in der Zeit vom 
16.12. bis 31.9. 

Diese Einschränkung ist zum Schutz 
der Wintergäste und Durchzügler er-
forderlich. Die Jagd auf Wasserwild ist 
zulässig vom 1.10. bis 15.12., die Jagd 
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auf Gänse siehe folgende Unberührt-
heit. 

 Unberührt von den allgemeinen Verboten 
bleibt: 

1. die fischereiliche Nutzung gemäß Pachtver-
trag vom 3.6.2002 oder einer nachfolgenden 
vertraglichen Regelung im Einvernehmen mit 
der unteren Naturschutzbehörde. 

Die fischereiliche Nutzung des Abgra-
bungsgewässers ist durch einen Pacht-
vertrag vom 3.6.2002 zwischen der 
Stadt Niederkassel als Eigentümer und 
dem Fischschutz-, Naturschutz- und 
Angel-Sport-Verein Rheidt e.V. gestat-
tet, wobei der südliche Teil der Was-
serfläche von der fischereilichen Nut-
zung ausgenommen ist. Zusätzlich be-
steht eine Vereinbarung zum Natur- 
und Artenschutz vom 24.3.2009, die 
die Pflege des Gebietes regelt. Der An-
gelsportverein betreibt auf dem Ge-
lände sein Vereinsheim. 

 Folgende Maßnahmen werden festgesetzt: 
5.1/2.1-5/1-4: 

 

 1. Pflege der ehemaligen Trockenabgrabung 
(Flurstück 109) als Lebensraum für Tier- und 
Pflanzenarten nährstoffarmer, trockenwar-
mer Standorte; 

Festgesetzt unter 5.1/2.1-5/1. 

Die Pflege sollte in der bisherigen 
Weise fortgesetzt werden.  

Für den Bereich westlich des Weges 
mit dem ehemaligen Kalksandstein-
werk und den angrenzenden Abgra-
bungsgewässern ist vom Rhein-Sieg-
Kreis ein Maßnahmenkonzept aufge-
stellt, mit dem Privateigentümer abge-
stimmt und mit Datum vom 
23.12.2013 als Rekultivierung rechts-
verbindlich festgesetzt worden.  

Der Abriss der verbliebenen Anlagen-
teile und des Wohngebäudes erfolgt 
bis Ende 2034. 

Aus naturschutzfachlichen Gründen, 
zur Vermeidung, bzw. Reduzierung 
von Zerschneidungseffekten und Tier-
kollisionen, wird die Beseitigung oder 
Entsiegelung der Straße durch das Na-
turschutzgebiet befürwortet. 
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2.1-6  Naturschutzgebiet „Stockem Nord“ 

 2. Pflege des Stockemer Sees mit seinen Ufer- 
und Böschungsbereichen insbesondere zur 

• Erhaltung der Stillgewässer mit ausge-
dehnten Flachwasserbereichen und der 
entsprechenden natürlichen Vegetation 
und der vegetationsarmen Kleingewässer, 

• Erhaltung des abwechslungsreichen Reli-
efs aus Steilufern, ebenen Rohbodenflä-
chen und geneigten Kiesböschungen, 

• Erhaltung der vegetationsarmen Rohbo-
denstandorte durch regelmäßige Freistel-
lung von Gehölzen und Abschieben des 
Oberbodens, 

• Erhaltung der gehölzarmen, südexponier-
ten, wärmeliebenden Böschungen durch 
regelmäßige Freistellung von Gehölzen 
und Pflege; 

Festgesetzt unter 5.1/2.1-5/2. 

 3. Unterhaltung der Einzäunung des gesamten 
Gebietes zur Durchsetzung des Betretungs-
verbotes; 

Festgesetzt unter 5.1/2.1-5/3. 

 4. Umsetzung eines Maßnahmenkonzepts für 
den Bereich des Kalksandsteinwerkes und 
der nördlich und südlich angrenzenden Ab-
grabungsgewässer. 

Festgesetzt unter 5.1/2.1-5/4. 

2.1-6 Naturschutzgebiet „Stockem Nord“  

E2 Flächengröße: 17,9 ha  

 Schutzzweck: 

Die Festsetzung als Naturschutzgebiet erfolgt ge-
mäß § 23 Abs. 1, Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 BNatSchG 
insbesondere 

a) zur Erhaltung und Entwicklung eines Biotop-
komplexes mit naturnahen Stillgewässern 
und Gehölzbiotopen sowie vegetationsarmen 
Bereichen als Lebensraum für biotopspezifi-
sche Tiere und Pflanzen; 

Bei dem Gebiet handelt es sich um 
zwei Kiesgruben nördlich der Hoflage 
Stockem.  

Der Kiesabbau (Zulassung am 
27.05.1968) in der westlichen Grube 
ist abgeschlossen, es werden jedoch 
auf behördliche Anordnung hin noch 
umfangreiche Sicherungsmaßnahmen 
an den Außenböschungen vorgenom-
men. Es liegt kein Rekultivierungsplan 
vor.  
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b) als Trittsteinbiotop insbesondere für Amphi-
bien, Wasservögel und röhrichtbrütende Vo-
gelarten und damit wichtiges Biotopverbun-
delement; 

c) zur Erhaltung und zum Schutz von Lebens- 
und Nahrungsraum zahlreicher, teilweise in 
ihrem Bestand bedrohter, wildlebender 
Pflanzen und Tiere und deren Lebensgemein-
schaften. 

 

Als Folgenutzung ist der Biotop- und 
Artenschutz auf 100% der Fläche vor-
gesehen. Die östliche Abgrabungs-
fläche („Stockem Ost“) ist nicht mehr 
in Betrieb und die Renaturierung ist 
abgeschlossen. Eine eingeschränkte 
Ausübung der Fischerei ist möglich, 
soweit hierbei die Ziele des Biotop- 
und Artenschutzes unterstützt 
werden. 

Beide Abgrabungsflächen werden von 
großen Stillgewässern eingenommen, 
die nur stellenweise Flachwasserzonen 
besitzen und meist von steilen Bö-
schungen begrenzt werden. Diese sind 
überwiegend von Gehölzen bestockt, 
stellenweise sind mehr oder weniger 
vegetationsarme Sand- und Rohboden-
flächen erhalten geblieben. Das Gebiet 
bietet zahlreichen Arten der Stillgewäs-
ser sowie Rohbodenbesiedlern und Ge-
büschbewohnern Lebensraum. Es 
konnten Wechselkröte, Teichfrosch, 
Kleiner Wasserfrosch und Teichmolch 
nachgewiesen werden. Die Frühe Hei-
delibelle sowie zahlreiche Brutvogelar-
ten, darunter Flussregenpfeifer, Neun-
töter, Schwarzkehlchen, Teichhuhn, 
Teichrohsänger sowie Zwergtaucher 
sind hier gesichtet worden. Daneben 
wurde als seltene und gefährdete 
Pflanzenart die Heidenelke nachgewie-
sen. 

Das Gebiet ist Teil der Biotopverbund-
fläche VB-K-5308-011 „Kiesgruben auf 
der rechtsrheinischen Niederterrasse“ 
mit herausragender Bedeutung für 
den landesweiten Biotopverbund. Es 
stellt einen der Kernbereiche im Ver-
bundschwerpunkt Stillgewässer im 
Plangebiet dar und spielt für den Am-
phibienschutz und insbesondere für 
die Wechselkröte im Raum Niederkas-
sel eine wichtige Rolle. Zudem stellt 
das Gebiet einen Kernraum für Arten 
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der Magerrasen (z. B. Blauflügelige 
Ödlandschrecke, Zauneidechse) dar. 

Das Gebiet ist im Biotopkataster NRW 
als schutzwürdiges Biotop (BK-5108-
0011 „Kiesgruben zwischen der A 59 
und Stockem) erfasst worden. Es lie-
gen keine gesetzlich geschützten Bio-
tope vor. 

Der Regionalplan stellt das Gebiet als 
BSN dar. 

 Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für 
Naturschutzgebiete unter 2.1-0 festgesetzten 
allgemeinen Verbote Nr. 1 bis 36 einschließlich 
der dort genannten Unberührtheitstatbestände 
sowie Regelungen zu Ausnahmen, sowie die 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß 
Ziff. 5. 

 

 Darüber hinaus ist in dem Naturschutzgebiet zu-
sätzlich verboten 

 

 1. die fischereiliche Nutzung der Gewässer;  

 2. die Ausübung der Jagd. 

 

Die ordnungsgemäße Ausübung der 
Jagd ist aus Gründen der Verkehrssi-
cherungspflicht verboten. 

 Unberührt von den allgemeinen Verboten 
bleibt: 

 

 1. die Beangelung des östlichen Gewässers im 
Rahmen einer vertraglichen Regelung mit der 
unteren Naturschutzbehörde. Das Betreten 
des Gebietes ist auf einen maximal 50 m lan-
gen Uferstreifen im Nordwesten des Gelän-
des und auf den Zeitraum außerhalb der 
Brutzeiten (April bis Juni) und der Anwesen-
heit der Wintergäste (November bis Februar) 
beschränkt. Gelegentliche Kontrollgänge sind 
hiervon ausgenommen. 

 

 Folgende Maßnahmen werden festgesetzt: 
5.1/2.1-6/1-2: 
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 1. Pflege des renaturierten Bereiches („Stockem 
Ost“) nach den Vorgaben der unteren Natur-
schutzbehörde; 

Festgesetzt unter 5.1/2.1-6/1. 

 

 2. Unterhaltung der Einzäunung des gesamten 
Gebietes zur Durchsetzung des Betretungs-
verbotes. 

Festgesetzt unter 5.1/2.1-6/2. 
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2.1-7  Naturschutzgebiet „Kiesgrube Fuchskaule“ 

2.1-7 Naturschutzgebiet „Kiesgrube Fuchskaule“  

D4, E4 Flächengröße: 4,4 ha  

 Schutzzweck: 

Die Festsetzung als Naturschutzgebiet erfolgt ge-
mäß § 23 Abs. 1, Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 BNatSchG 
insbesondere 

a) zur Erhaltung und Entwicklung eines Biotop-
komplexes mit temporären Stillgewässern 
und mageren Rohbodenstandorten sowie ve-
getationsarmen Bereichen als Lebensraum 
für biotopspezifische Tiere und Pflanzen; 

b) als wichtiges Trittsteinbiotop für Arten wie 
Wechselkröte, Zauneidechse und Blauflüge-
lige Ödlandschrecke und damit wichtiges Bio-
topverbundelement; 

c) zur Erhaltung und zum Schutz von Lebens- 
und Nahrungsraum zahlreicher, teilweise in 
ihrem Bestand bedrohter, wildlebender 
Pflanzen und Tiere und deren Lebensgemein-
schaften. 

Bei der Fläche handelt es sich einer-
seits um eine ältere ehemalige Kies-
grube, die durch geeignete Pflege 
weiterhin als Lebensraum für Rohbo-
denbewohner, Amphibien und als 
Nahrungs- und Rückzugsgebiet für He-
ckenbrüter und Arten der Feldflur die-
nen soll. 

Andererseits wird der westliche Be-
reich des Naturschutzgebietes noch 
ausgekiest und verfüllt. Es liegt ein 
Rekultivierungsplan vor, der Rohbo-
denstandorte, temporäre Kleingewäs-
ser und die Anlage von Gehölzen fest-
setzt. 

Die Festsetzung des Naturschutzge-
bietes „Kiesgrube Fuchskaule“ verän-
dert nicht die Beurteilung der Stick-
stoffempfindlichkeit des Lebensrau-
mes in der Kiesgrube gemäß Leitfaden 
zur Ermittlung und Bewertung von 
Stickstoffeinträgen (LAI 2012) - Aus-
sage der LANUV vom 24.6.2015 - und 
verändert damit laut immissions-
schutzrechtlichem Gutachten (IVÖR 
2015) nicht die immissionsschutz-
rechtliche Genehmigungsfähigkeit ei-
ner eventuellen Betriebsvergrößerung 
des benachbarten Geflügelbetriebes. 

Das Gebiet stellt einen der Kernberei-
che im Verbundschwerpunkt Stillge-
wässer und im Verbundschwerpunkt 
Magerrasen und Trockenheiden im 
Plangebiet dar.  

Die Biotopverbundfläche VB-K-5208-
002 „Trockenabgrabung Thomes öst-
lich von Rheidt“ besitzt eine herausra-
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gende Bedeutung im landesweiten Bi-
otopverbund und fungiert als Kern-
raum für Arten der Kleingewässer und 
dient als Trittsteinbiotop insbesonde-
re für die Wechselkröte im Raum 
Niederkassel. Außerdem handelt es 
sich um einen bedeutsamen Sekun-
därlebensraum für Arten der Mager-
rasen und Trockenheiden, wie z. B.
die Blauflügelige Ödlandschrecke.

In der Trockenabgrabung Thomes 
wurden dauerhafte Artenschutzmaß-
nahmen für die Zauneidechse im Rah-
men des Streckenausbaus der S-Bahn-
linie 13 zwischen Troisdorf und Bonn/ 
Oberkassel umgesetzt. Für die ange-
legten Habitate erfolgt eine Dauer-
pflege zur Offenhaltung.

Das Gebiet ist Teil des im Biotopkatas-
ter NRW erfassten schutzwürdigen 
Biotopes BK-5208-0006 „Trockenab-
grabung Thomes östlich von Rheidt“.
Es liegen keine gesetzlich geschützten 
Biotope vor.

 Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für 
Naturschutzgebiete unter 2.1-0 festgesetzten 
allgemeinen Verbote Nr. 1 bis 36 einschließlich 
der dort genannten Unberührtheitstatbestände 
sowie Regelungen zu Ausnahmen, sowie die 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß 
Ziff. 5. 

Darüber hinaus ist in dem Naturschutzgebiet zu-
sätzlich verboten: 

 

 1. die fischereiliche Nutzung des Gewässers;  

 2. die Jagd auf Wasserwild in der Zeit vom 
16.12. bis 31.9. 

Diese Einschränkung ist zum Schutz 
der Wintergäste und Durchzügler er-
forderlich.  

Die Jagd auf Wasserwild ist zulässig 
vom 1.10. bis 15.12., die Jagd auf 
Gänse siehe folgende Unberührtheit. 
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2.1-8 Naturschutzgebiet „Mondorfer See“ 

 3. die Ausübung der Imkerei.  

 Unberührt von den allgemeinen und gebiets-
spezifischen Verboten bleibt: 

 

 1. Die Jagd auf Gänse in der Zeit vom 1.8. bis 
31.9. 

 

 

Die Jagd auf Gänse ist zulässig vom 
1.8. bis 15.12.. 

 Folgende Maßnahmen werden festgesetzt: 
5.1/2.1-7/1-2: 

 

 1. Pflege des Gebietes nach den Vorgaben der 
unteren Naturschutzbehörde sowie der Re-
kultivierungspläne; 

Festgesetzt unter 5.1/2.1-7/1. 

 

 2. Einzäunung bzw. Unterhaltung der Einzäu-
nung des gesamten Gebietes zur Durchset-
zung des Betretungsverbotes. 

Festgesetzt unter 5.1/2.1-7/2. 

2.1-8 Naturschutzgebiet „Mondorfer See“  

E4, E5 Flächengröße: 38,4 ha  

 Schutzzweck: 

Die Festsetzung als Naturschutzgebiet erfolgt ge-
mäß § 23 Abs. 1, Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 BNatSchG 
insbesondere 

a) zur Erhaltung und Entwicklung eines Biotop-
komplexes mit naturnahen Stillgewässern 
und mageren Rohbodenstandorten sowie ve-
getationsarmen Bereichen als Lebensraum 
für biotopspezifische Tiere und Pflanzen; 

b) als wichtiges Trittsteinbiotop für Arten wie 
Wechselkröte, Zauneidechse, Blauflügelige 
Ödlandschrecke, Asiatische Keiljungfer, 
Nachtkerzenschwärmer, Schwarzmilan, Nach-
tigall, Kuckuck, Wasservögel und damit wich-
tiges Biotopverbundelement; 

c) als wichtiges Gebiet für die Brut-, Mauser- 
und Überwinterungszeit der Wasservogel-Be-
stände; 

Das insgesamt ca. 28 ha große, durch 
Grundwasser gespeiste Abgrabungs-
gewässer liegt mit ca. 21 ha im Be-
reich des Landschaftsplanes Nieder-
kassel. Im südlichen Bereich des ehe-
maligen Betriebsstandortes sowie im 
Norden des Sees (ehemalige Trocken-
auskiesung) liegen vegetationsarme 
Kies- und Schotterflächen.  

Im nördlichen Bereich wurden dauer-
hafte Artenschutzmaßnahmen für die 
Zauneidechse im Rahmen des Stre-
ckenausbaus der S-Bahnlinie 13 zwi-
schen Troisdorf und Bonn/ Oberkassel 
umgesetzt. Für die angelegten Habi-
tate erfolgt eine Dauerpflege zur Of-
fenhaltung.  
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d) zur Erhaltung des Vorkommens von Arm-
leuchteralgen; 

e) wegen der besonderen Wasserqualität des 
Gebietes. 

Ein Kleingewässer ist im Südwesten 
der Kiesgrube vorhanden. Die ge-
samte Fläche der ehemaligen Kies-
grube ist durch einen Gehölzbestand 
aus einheimischen Arten räumlich von 
den umliegenden Ackerflächen ge-
trennt und eingezäunt. Die Wasser-
qualität des Abgrabungsgewässers ist 
von herausragender Qualität und wird 
von seltenen Armleuchteralgen besie-
delt. 

Für den im Stadtgebiet Troisdorf, im 
Geltungsbereich des Landschaftspla-
nes Nr. 7 „Siegburg-Troisdorf-Sankt 
Augustin“ liegende Bereich des Mon-
dorfer Sees ist laut Entwurf des Land-
schaftsplanes Nr. 7 eine Festsetzung 
als NSG geplant.  

Das Gebiet ist Teil der Biotopverbund-
fläche VB-K-5308-011 „Kiesgruben auf 
der rechtsrheinischen Niederterrasse“ 
mit herausragender Bedeutung für 
den landesweiten Biotopverbund. Es 
stellt einen der Kernbereiche im Ver-
bundschwerpunkt Stillgewässer im 
Plangebiet dar und spielt für den Am-
phibienschutz und insbesondere für 
die Wechselkröte im Raum Niederkas-
sel eine wichtige Rolle. Zudem stellt 
das Gebiet einen Kernraum für Arten 
der Magerrasen, z. B. Blauflügelige 
Ödlandschrecke und Zauneidechse 
dar. 

Das Gebiet ist im Biotopkataster NRW 
als schutzwürdiges Biotop (BK-5208-
0005 „Kiesabgrabung Mondorfer See“ 
erfasst worden. Es liegen keine ge-
setzlich geschützten Biotope vor. 

Die Festsetzung des NSG Mondorfer 
See steht dem Bau der planfestge-
stellten L 269n nicht entgegen. Das 
Planfeststellungsverfahren zum Bau 
der L 269n ist abgeschlossen. Auf die 
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vorliegenden Planunterlagen wird 
verwiesen. 

 Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für 
Naturschutzgebiete unter 2.1-0 festgesetzten 
allgemeinen Verbote Nr. 1 bis 36 einschließlich 
der dort genannten Unberührtheitstatbestände 
sowie Regelungen zu Ausnahmen, sowie die 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen gemäß 
Ziff. 5. 

Darüber hinaus ist in dem Naturschutzgebiet zu-
sätzlich verboten: 

 

 1. das Anfüttern und der Besatz im Rahmen der 
Ausübung der Fischerei; 

Die fischereiliche Nutzung soll dem 
Schutz störungsempfindlicher Vo-
gelar-ten, insbesondere in der Brut- 
und Aufzuchtzeit, Mauserzeit und 
Winter-rastzeit sowie dem Schutz der 
besonderen Wasserqualität des Sees 
untergeordnet werden. Ein Nutzungs-
vertrag zwischen Eigentümer, Fische-
reirechtsinhaber und unterer Natur-
schutzbehörde soll vereinbart wer-
den. 

 2. die Jagd auf Wasserwild in der Zeit vom 1.10. 
bis 15.12. an mehr als 5 Tagen sowie in der 
Zeit vom 16.12. bis 31.9.. 

Die Wasservogel-Bestände sollen 
während der Mauser- und Überwinte-
rungszeit möglichst nicht gestört wer-
den.  

 Ausnahmen nach § 23 LNatSchG NRW:  

 Die untere Naturschutzbehörde kann auf Antrag 
für nachfolgend genannte Maßnahmen und Vor-
haben eine Ausnahme von den Verboten erteilen 
soweit sie mit dem Schutzzweck vereinbar sind: 

1. die Jagd auf Gänse in der Zeit vom 1.8. bis 
31.9. an maximal 5 Tagen im Einvernehmen 
mit der unteren Jagdbehörde bei einem An-
stieg der Gänsepopulation, sodass übermäßi-
ger landwirtschaftlicher Schaden verursacht 
wird. 

Der regionale Anstieg der Gänsepopu-
lation, insbesondere der neozoischen 
Gänse, kann eine Bejagung zur Redu-
zierung übermäßiger landwirtschaftli-
cher Schäden oder auch zum Konflikt-
management Artenschutz erforderlich 
machen. 

 Folgende Maßnahmen werden festgesetzt: 
5.1/2.1-8/1-3: 
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 1. Erhaltung der vegetationsarmen Rohboden-
standorte durch regelmäßige Freistellung von 
Gehölzen und bei Bedarf Abschieben des 
Oberbodens; 

Festgesetzt unter 5.1/2.1-8/1. 

 

 2. Schaffung von temporären vegetationsarmen 
Kleingewässern; 

Festgesetzt unter 5.1/2.1-8/2. 

 3. Unterhaltung der Einzäunung des gesamten 
Gebietes zur Durchsetzung des Betretungs-
verbotes. 

Festgesetzt unter 5.1/2.1-8/3. 
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2.2  Landschaftsschutzgebiete 

2.2 Landschaftsschutzgebiete  
(§ 26 BNatSchG) 

 

 Größe insgesamt: 564,1 ha 

Die im Folgenden näher bezeichneten und in der 
Festsetzungskarte in ihren Grenzen festgesetzten 
Gebiete sind Landschaftsschutzgebiete. 

In den Landschaftsschutzgebieten gelten die 
nachfolgend unter 2.2-0 aufgeführten  

a) allgemeinen Verbote, 

b) Regelungen zur Unberührtheit rechtmäßig 
ausgeübter Nutzungen, 

c) Regelungen für Ausnahmen. 

Darüber hinaus gelten die in den einzelnen Land-
schaftsschutzgebieten aufgeführten gebietsspe-
zifischen Verbote und Regelungen. 

Nach § 26 BNatSchG sind Landschafts-
schutzgebiete rechtsverbindlich fest-
gesetzte Gebiete, in denen ein beson-
derer Schutz von Natur und Land-
schaft  

1. zur Erhaltung, Entwicklung oder 
Wiederherstellung der Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushalts oder der Regenerations-
fähigkeit und nachhaltigen Nut-
zungsfähigkeit der Naturgüter, 
einschließlich des Schutzes von Le-
bensstätten und Lebensräumen 
bestimmter wildlebender Tier- 
und Pflanzenarten, 

2. wegen der Vielfalt, Eigenart und 
Schönheit oder der besonderen 
kulturhistorischen Bedeutung der 
Landschaft oder 

3. wegen ihrer besonderen Bedeu-
tung für die Erholung 

erforderlich ist (allgemeiner Schutz-
zweck). 

Der jeweilige gebietsspezifische 
Schutzzweck ist bei den einzelnen 
Landschaftsschutzgebieten aufge-
führt. 

Hinweise auf Befreiungen  

Von den Verboten kann die untere 
Naturschutzbehörde nach § 67 
BNatSchG in Verbindung mit § 75 
LNatSchG NRW auf Antrag eine Be-
freiung erteilen, wenn 

1. dies aus Gründen des überwiegen-
den öffentlichen Interesses, ein-
schließlich solcher sozialer und 
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wirtschaftlicher Art, notwendig ist, 
oder 

2. die Durchführung der Vorschriften 
im Einzelfall zu einer unzumutba-
ren Belastung führen würde und 
die Abweichung mit den Belangen 
von Naturschutz und Landschafts-
pflege vereinbar ist. 

Hinweise auf Ordnungswidrigkeiten  

Nach § 69 Abs. 7 BNatSchG in Verbin-
dung mit § 77 Abs. 1 Nr. 4 LNatSchG 
NRW handelt ordnungswidrig, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig einem ge-
mäß § 23 Abs. 2 BNatSchG in diesem 
Landschaftsplan enthaltenen allge-
meinen oder gebietsspezifischen Ver-
bot zuwiderhandelt. Gemäß § 78 
LNatSchG NRW können Ordnungswid-
rigkeiten nach § 77 LNatSchG NRW 
mit einer Geldbuße geahndet werden. 
Die Höhe der Geldbuße richtet sich 
nach dem Bußgeldrahmen des § 78 
Abs. 1 LNatSchG NRW (zurzeit bis zu 
50.000,- €). Gegenstände, die zur Be-
gehung einer Ordnungswidrigkeit 
nach § 77 LNatSchG NRW gebraucht 
oder bestimmt gewesen sind, können 
gemäß § 72 BNatSchG in Verbindung 
mit § 78 Abs. 3 LNatSchG NRW einge-
zogen werden. § 77 LNatSchG NRW 
wird gemäß § 78 Abs. 4 LNatSchG 
NRW nicht angewendet, wenn die Tat 
nach anderen Rechtsvorschriften mit 
Strafe bedroht ist. Von dieser Rege-
lung unberührt sind die in den Buß-
geldvorschriften geregelten Fälle der 
einfachen Sachbeschädigung; ihre 
Ahndung nach § 303 des Strafgesetz-
buches ist ausgeschlossen. 
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2.2-0  Allgemeine Festsetzungen für alle Landschaftsschutzgebiete 

2.2-0 Allgemeine Festsetzungen für alle 
Landschaftsschutzgebiete 

 

2.2-0 a) Allgemeine Verbote  

 Alle Handlungen, die den Charakter der Land-
schaftsschutzgebiete verändern oder dem be-
sonderen Schutzzweck zuwiderlaufen, sind ver-
boten. 

Insbesondere ist in den Landschaftsschutzgebie-
ten verboten: 

Allgemein in allen Schutzgebieten zu 
beachtende Regelungen sind dem 
Kap. 2 zu entnehmen. 

Auf Kap. 2.2-0 b) - nicht betroffene 
Tätigkeiten - wird ausdrücklich hinge-
wiesen. 

 1. bauliche Anlagen im Sinne der BauO NRW, An-
lagen in und an Gewässern, Straßen, Wege, 
Reitwege, Reitplätze oder sonstige Verkehrs-
anlagen sowie Anlagen der Außenwerbung im 
Sinne der BauO NRW zu errichten, anzubrin-
gen, zu ändern oder deren Nutzung zu ändern;  

Hierzu zählen auch bauliche Anlagen, 
die keiner baurechtlichen Genehmi-
gung oder Anzeige bedürfen.  

Bauliche Anlagen sind unter anderem 
auch: 

• Lager- und Ausstellungsplätze, 

• Stellplätze, 

• Zäune, 

• Buden, Warenautomaten, Ver-
kaufsstände, Gewächshäuser, 

• Dauercamping- und Zeltplätze, 

• Sport- und Spielplätze,  

• Landungs-, Boots-, Bade- und An-
gelstege, 

• Ansitzeinrichtungen, 

• Schilder. 

Die Änderung von Wegen beinhaltet 
auch eine Überführung in eine höhere 
Ausbaustufe. 

 2. Flächen außerhalb der befestigten oder für die 
bestimmungsgemäße Nutzung gekennzeichne-
ten Straßen und Wege, Park- bzw. Stellplätze 
oder Hofräume zu befahren, Fahrzeuge und 
Geräte aller Art abzustellen; Fahrzeuge zu 
warten, zu reparieren oder zu reinigen; 

Hierzu zählt u. a. auch das Befahren 
mit Fahrrädern, Motocross- oder 
sonstigen Geländefahrzeugen. 

Kennzeichnung erfolgt durch offizielle 
Schilder oder Markierungen. 
 

 3. Stollen oder Höhlen zu betreten.  
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 4. Verfestigungen, Versiegelungen, Aufschüttun-
gen, Verfüllungen, Abgrabungen, Ausschach-
tungen, Sprengungen, Bohrungen oder sons-
tige Veränderungen der Fels-, Boden- oder Ge-
ländegestalt vorzunehmen; 

Unter Veränderungen der Boden- 
oder Geländegestalt wird auch die 
Veränderung oder Beseitigung mor-
phologischer Gegebenheiten wie z. B. 
Böschungen, Geländesenken, Auf-
schüttungen und Halden, Täler oder 
Terrassenkanten verstanden. 

 5. feste oder flüssige Stoffe und Gegenstände, 
die geeignet sind, den Natur-, Boden- oder 
Wasserhaushalt oder das Landschaftsbild er-
heblich oder nachhaltig zu beeinträchtigen, 
abzulagern, einzuleiten, einzubringen oder 
sich ihrer in sonstiger Weise zu entledigen; 

Feste oder flüssige Stoffe sind unter 
anderem Grünabfälle, Bauschutt, 
Elektro- und Haushaltsgegenstände, 
Altöle und Farben/ Lacke sowie alle 
übrigen Stoffe, die den Abfallbegriff 
im Sinne des Kreislaufwirtschaftsge-
setzes erfüllen.  

 6. ober- oder unterirdische Leitungen aller 
Art - auch Drainageleitungen - außerhalb von 
Straßenkörpern und befestigten Wegen zu 
verlegen oder zu ändern; 

Die Unterhaltung und Instandsetzung 
bestehender Drainagen die lediglich 
dem Funktionserhalt im bisherigen 
Umfang dienen, fallen nicht unter die-
ses Verbot. 

 7. Veranstaltungen mit 100 und mehr Teilneh-
menden außerhalb der Wege, Park- und Stell-
plätze von Hofstellen, von Hausgärten oder 
Hausangrenzenden Wiesen durchzuführen; 

Bei Veranstaltungen sind, ungeachtet 
der Teilnehmerzahl, die sonstigen 
Festsetzungen des Landschaftsplans 
einzuhalten, z. B Verbot Nr. 2 (Befah-
rensregelung).   

Soweit Veranstaltungen im Wald 
durchgeführt werden sollen, ist die 
beabsichtigte Veranstaltung gemäß 
Landesforstgesetz zusätzlich rechtzei-
tig vor Beginn beim Landesbetrieb 
Wald und Holz NRW anzuzeigen. 

 8. außerhalb von genehmigten Feuer- oder Grill-
stellen Feuer zu entfachen, zu verursachen, zu 
unterhalten oder zu grillen; 

 

 9. außerhalb von Hofstellen, Hausgärten oder für 
diesen Zweck genehmigten Plätzen zu zelten 
oder zu campen; 

 

 10. Motorsport außerhalb der hierfür zugelasse-
nen Bereiche zu betreiben; 
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 11. oberirdische Gewässer und deren Böschungen 
anzulegen, zu verändern, zu beseitigen oder in 
sonstiger Weise zu beeinträchtigen; 

Eine Beeinträchtigung der Gewässer-
böschungen kann auch durch über-
mäßigen Tritt von Weidetieren her-
vorgerufen werden. 

Durch neophytische Pflanzenarten ge-
prägte Gewässerrandstreifen außer-
halb von Gehölzflächen oder Auwald 
können nach Maßgabe der Entwick-
lungsziele in extensiver Weise durch 
Beweidung genutzt, bewirtschaftet 
oder gepflegt werden (vgl. RdErl. 
„Landwirtschaftliche Bewirtschaftung 
durch Beweidung mit Nutztieren im 
Bereich von Fließgewässer-Randstrei-
fen“). 

 12. den Grundwasserstand abzusenken, soweit 
hierdurch grundwasserabhängige Biotope be-
einflusst werden können; 

 

 13. Brachflächen einer Nutzung zuzuführen oder 
erheblich zu beeinträchtigen; 

Als Brachflächen gelten Grundstücke, 
deren landwirtschaftliche Bewirt-
schaftung aufgegeben ist oder die län-
ger als drei Jahre nicht genutzt sind. 

Nicht zu den Brachflächen zählen Still-
legungsflächen der gemeinsamen Ag-
rarpolitik der EU einschließlich Agra-
rumwelt- und Klimamaßnahmen, wel-
che einem temporären Nutzungsver-
zicht unterliegen sowie übrige Fälle 
nach § 11 LNatSchG NRW. 

 14. die Bodendecke auf Wegrainen und Böschun-
gen erheblich zu schädigen; 

Die Saumstrukturen auf Wege- und 
Grabenparzellen sollen erhalten wer-
den. 

 15. Dauergrünland umzubrechen oder in eine an-
dere Nutzung umzuwandeln, Pflegeumbruch 
vorzunehmen oder die Grasnarbe flächenhaft 
oder nachhaltig zu schädigen; 

Dauergrünland sind alle auf natürliche 
Weise entstandenen Grünlandflächen 
sowie angelegte und mehr als 5 Jahre 
als Wiese, Mähweide oder Weide ge-
nutzte Grünlandflächen und deren 
Brachen. Eine flächenhafte oder nach-
haltige Schädigung der Grasnarbe 
kann durch übermäßige Weidenut-
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zung, zu frühe oder zu lange Bewei-
dung im Jahr oder eine dem Standort 
nicht angepasste Tierrasse erfolgen. 

Flächeninformationen der LWK NRW 
im Rahmen der EU-Förderung/Direkt-
zahlungen können dem Internet-Por-
tal: TIM-online, Stichworte: Dauer-
grünland NRW und Umweltsensibles 
Dauergrünland NRW entnommen 
werden. Der Dienst: EU-Förderung 
(Landwirtschaftskammer NRW) muss 
ausgewählt und hinzugefügt werden. 

 16. Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurz-
umtriebsplantagen oder gartenbaulich oder 
als Haus- und Nutzgarten genutzten Grundflä-
chen stehen, Hecken, Feld- oder Ufergehölze 
sowie Obstbäume gänzlich oder teilweise zu 
beseitigen, zu beschädigen, auf den Stock zu 
setzen, auszureißen oder auszugraben; 

Als Beschädigung gilt auch das Verlet-
zen des Wurzelwerks von Bäumen 
und Sträuchern oder das Verdichten 
des Bodens im Kronentraufbereich 
von Bäumen. 

 17. Sträucher, sonstige wildwachsende krautige 
Pflanzen oder Gräser, Pilze, Flechten oder 
Moose ohne vernünftigen Grund von ihrem 
Standort zu entnehmen oder über den persön-
lichen Bedarf hinaus zu nutzen oder sie in 
sonstiger Weise in ihrem Bestand erheblich 
oder nachhaltig zu schädigen; 

 

 18. Weihnachtsbaum-, Baumschul- und Schmuck-
reisigkulturen sowie Kurzumtriebsplantagen 
außerhalb des Waldes anzulegen oder zu er-
weitern; 

 

 19. die Errichtung, Erweiterung oder wesentliche 
Änderung von Tiergehegen im Sinne des 
LNatSchG NRW; 

 

 20. Erstaufforstungen vorzunehmen.  

2.2-0 b) Nicht betroffene Tätigkeiten  

 Unberührt von den allgemeinen Verboten 
bleibt/ bleiben: 

Der Betrieb, die Wartung und recht-
mäßige Nutzung technischer oder 
baulicher Anlagen fallen regelmäßig 
nicht unter die Verbotstatbestände 
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und sind somit zulässig, soweit diese 
ordnungsgemäß ausgeübt werden 
und keine anderen Verbote auch im 
weiteren Zusammenhang entgegen-
stehen. 

Maßnahmen aus Gründen der Ver-
kehrssicherungspflicht bleiben bereits 
aufgrund der Regelung in § 23 Abs. 3 
LNatSchG NRW von den Verboten un-
berührt. Sie obliegen den Grundstück-
seigentümerinnen und -eigentümern 
oder den Grundstücksbesitzerinnen 
und -besitzern ausschließlich im Rah-
men des Zumutbaren und sind vor ih-
rer Durchführung der unteren Natur-
schutzbehörde anzuzeigen. Maßnah-
men zur Abwehr einer unmittelbar 
drohenden gegenwärtigen Gefahr 
sind der unteren Naturschutzbehörde 
nachträglich unverzüglich anzuzeigen. 

 1. die bestimmungsgemäße Nutzung der Haus- 
und Hofgrundstücke sowie Sport- und Spielflä-
chen bzw. -plätzen; 

 

 2. die Überwachung, Wartung, Unterhaltung und 
Instandsetzung rechtmäßiger baulicher Anla-
gen, Straßen, Wege, Park- und Stellplätze, 
Schienenwege, Freizeiteinrichtungen, Anlagen 
der Wasserwirtschaft und des Hochwasser-
schutzes sowie Ver- und Entsorgungsleitun-
gen;  

Instandsetzungen sind vor ihrer Durchführung 
der unteren Naturschutzbehörde rechtzeitig 
anzuzeigen; 

Die Unberührtheit umfasst auch das 
für die Durchführung der Maßnahmen 
erforderliche Betreten und Befahren 
der Flächen sowie sonstige Handlun-
gen, die im unmittelbaren Zusammen-
hang mit den Maßnahmen stehen. 

 

 3. Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 
6 BauGB auf und im unmittelbaren räumlichen 
Zusammenhang mit Hofstellen von land- und 
forstwirtschaftlichen sowie gartenbaulichen 
Betrieben, soweit keine Beeinträchtigungen 
von Streuobstwiesen, landschaftsprägenden 
Laubbäumen oder sonstigen landschaftsprä-
genden Elementen sowie des Landschaftsbil-
des entstehen; 

Hierunter fallen insbesondere Vorha-
ben zur Erweiterung landwirtschaftli-
cher Betriebe.  

Nicht selbstständige Aufschüttungen 
gemäß BauO NRW über 2 m Höhe 
führen regelmäßig zu erheblichen Be-
einträchtigungen des Landschaftsbil-
des. 
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 4. Gebäude bis zu 4 m Firsthöhe und max. 30 m2 

Grundfläche, die nur zum vorübergehenden 
Schutz von Pflanzen und Tieren bestimmt sind 
und die einem land- oder forstwirtschaftlichen 
Betrieb dienen, sofern keine gesetzlich ge-
schützten Biotope im Sinne des BNatSchG und 
LNatSchG NRW sowie Quellen, Feuchtberei-
chen und feuchten Hochstaudenfluren beein-
trächtigt werden; 

Dies gilt somit nicht für die Hobbyhal-
tung von Tieren. 

 5. Vorhaben nach § 35 Abs. 4 Nr. 1 – 5 BauGB; Die Vorhaben umfassen u. a. die Än-
derung von rechtmäßig errichteten 
Gebäuden. 

 6. Fahrgastunterstände des öffentlichen Perso-
nenverkehrs oder der Schülerbeförderung; 

Durch bauliche Maßnahmen soll der 
Vogelschlag an Glasflächen vermieden 
werden. Geeignete Maßnahmen zur 
Reduktion von gefahrvollen Durch-
sichten und Spiegelungen liegen in 
der Verwendung halbtransparenten 
Glases, hochwirksamer Markierungen 
und Abschattungen. 

 7. Terrassenüberdachungen, Balkonverglasungen 
sowie Balkonüberdachungen und Wintergär-
ten im Umfang von max. 30 m² Grundfläche 
bis zur Geschosshöhe;  

Durch bauliche Maßnahmen soll der 
Vogelschlag an Glasflächen vermieden 
werden. Geeignete Maßnahmen zur 
Reduktion von gefahrvollen Durch-
sichten und Spiegelungen liegen in 
der Verwendung halbtransparenten 
Glases, hochwirksamer Markierungen 
und Abschattungen. 

Notwendige Beleuchtungen sollen 
technisch und konstruktiv so ange-
bracht, mit Leuchtmitteln versehen 
und betrieben werden, dass Tiere und 
Pflanzen wildlebender Arten vor ver-
meidbaren nachteiligen Auswirkun-
gen durch Lichtemissionen geschützt 
sind. 

Der Umfang gilt als Summe für alle 
baulichen Anlagen dieser Unberührt-
heit. Die Geschosshöhe ist die Summe 
der Raumhöhe und der darüber lie-
genden Decke und bezieht sich auf 
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das anliegende Stockwerk des Gebäu-
des. 

 8. im Sinne der BauO NRW genehmigungsfreie 
Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung;  

 

 9. Solaranlagen in, an und auf Dach- und Außen-
wandflächen von rechtmäßig errichteten Ge-
bäuden sowie gebäudeunabhängige Solaranla-
gen mit einer Höhe bis zu 3 m und einer 
Grundfläche bis zu 100 m² auf bebauten Haus-
grundstücken, wenn die Anlage dem Gebäude 
räumlich zugeordnet ist; 

 

 10. auf bebauten Hausgrundstücken Einfriedun-
gen aus Pflanzen sowie sockellose Einfriedun-
gen aus Baumaterialien, die sich in das Land-
schaftsbild einfügen bis 1,5 m Höhe sowie 

bauliche Anlagen, die der Gartengestaltung 
oder der zweckentsprechenden Einrichtung 
von Gärten dienen oder andere unbedeutende 
Anlagen sowie Auslaufflächen für Nutztiere in 
einem Umfang von max. 30 m² Grundfläche;  

Hierunter fallen z. B. Bänke und Sitz-
gruppen. 

Als unbedeutende Anlagen gelten u.a. 
Hauseingangsüberdachungen, Terras-
sen, Pergolen und Geräteschuppen. 
Allseits offene Unterstände und Pad-
docks zählen zu den Auslaufflächen. 

Der Umfang gilt als Summe für alle 
baulichen Anlagen dieser Unberührt-
heit abzüglich nicht überdachter Flä-
chen. 

 11. Einzäunung von behördlich zugelassenen Hun-
deauslaufflächen; 

 

 12. der Abriss von Gebäuden; Die Bestimmungen des § 44 BNatSchG 
über den besonderen Artenschutz 
sind zu beachten. 

 

 13. offizielle Schilder, die auf die Schutzauswei-
sung hinweisen oder Notfallpunkte ausweisen, 
der Besucherlenkung dienen; schlichte Hin-
weisschilder, die auf den Verkauf selbst er-
zeugter land- und forstwirtschaftlicher oder 
gartenbaulicher Produkte sowie Erzeugnisse 
aus der Imkerei hinweisen sowie unbeleuch-
tete Anlagen der Außenwerbung gemäß § 10 
Abs. 3 BauO NRW; 

Die Kennzeichnung von Landschafts-
schutzgebieten erfolgt durch die un-
tere Naturschutzbehörde oder von ihr 
Beauftragter. 

Bezüglich der Markierung von Wan-
derwegen wird auf die DVO-LNatSchG 
NRW verwiesen. 
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 14. die bestimmungsgemäße Nutzung und Gestal-
tung von Friedhofsanlagen und Kleingartenan-
lagen; 

Eingriffe in den prägenden Baumbe-
stand auf Friedhöfen erfordern eine 
Ausnahme. 

 15. das Zelten für bis zu zwei Nächte mit nicht 
mehr als 5 Campingzelten außerhalb des Wal-
des; 

Das Zelten im Wald ist gemäß LFoG 
verboten. 

 16. unbefestigte Lagerplätze für land- und forst-
wirtschaftliche Erzeugnisse außerhalb von 
Brachflächen, gesetzlich geschützten Biotopen 
im Sinne des BNatSchG und LNatSchG NRW 
sowie von Quellen, Feuchtbereichen und 
feuchten Hochstaudenfluren; 

Die Lagerplätze sind hinsichtlich 
Standortwahl und Gestaltung so anzu-
legen, dass sie den Naturhaushalt und 
das Landschaftsbild möglichst wenig 
beeinträchtigen. 

 17. das kurzzeitig temporäre oder saisonale Auf-
stellen ortsüblicher Verkaufsstände zum Ver-
kauf land- und forstwirtschaftlicher oder gar-
tenbaulicher Produkte sowie von Produkten 
der Imkerei außerhalb von Brachflächen, ge-
setzlich geschützten Biotopen im Sinne des 
BNatSchG und LNatSchG NRW sowie von 
Quellen, Feuchtbereichen und feuchten Hoch-
staudenfluren; 

 

 18. Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des 
Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhal-
tung von Bäumen in der Zeit vom 01. Oktober 
bis 28. Februar;  

ein Zurückdrängen des Wurzelwerkes im Rah-
men der ordnungsgemäßen Bodenbearbei-
tung sowie die ordnungsgemäße Pflege der 
Säume; 

Durch das Zurückdrängen des Wurzel-
werks dürfen die Gehölze nicht erheb-
lich in ihrer Vitalität beeinträchtigt 
werden. 

 19. das Anlegen, Beseitigen oder Verändern von 
baulichen Anlagen, Entnahmen und Einleitun-
gen, die im Rahmen einer wasserrechtlichen 
Zulassung genehmigt werden; 

Dies gilt auch für Maßnahmen im Zu-
sammenhang mit der Nutzung der Ge-
othermie. 

 20. die Unterhaltung von oberirdischen Gewäs-
sern nach den im Wasserhaushaltsgesetz fest-
gelegten Bewirtschaftungszielen auf Grund-
lage eines Gewässerunterhaltungsplanes; 

Hinsichtlich der Inhalte der Gewäs-
serunterhaltung und der erforderli-
chen Abstimmung zwischen den Trä-
gern der Gewässerunterhaltung und 
den unteren Wasser- und Natur-
schutzbehörden wird auf den RdErl. 
„Naturschutz und Landschaftspflege 
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in wasserrechtlichen Verfahren und 
bei wasserwirtschaftlichen Maßnah-
men“ (MELF vom 26.11.1984) verwie-
sen. Die zuständige Wasserbehörde 
setzt sich über die Inhalte der Gewäs-
serunterhaltung mit der gleichgeord-
neten Naturschutzbehörde ins Beneh-
men. 

 21. die folgenden Tätigkeiten im Rahmen einer 
landwirtschaftlichen Bodennutzung im Sinne 
des BNatSchG in Verbindung mit LNatSchG 
NRW sowie einer Nutzung im Rahmen des Er-
werbsgartenbaus gemäß den Grundsätzen der 
guten fachlichen Praxis sowie nach Maßgabe 
der nachfolgenden Bestimmungen: 

 

 a) die Errichtung von ortsüblichen dauerhaften 
Weidezäunen oder Kulturzäunen bis 1,6 m 
Höhe, von temporären Elektrozäunen sowie 
von Herdenschutzzäunen in Wolfsgebieten 
entsprechend der Förderrichtlinien Wolf des 
Landes NRW;  

Als ortsüblich gelten Weidezäune 
oder auch Kulturzäune aus Draht, Lit-
zen oder Bänder, Knotengitterge-
flecht oder Holzkoppelzäune in dunk-
ler Farbgebung; sofern auf Dauer er-
richtet nur mit Holzpfosten und ohne 
Betonfundament. 

Gewässerquerungen bedürfen der be-
sonderen Abstimmung mit der Was-
serbehörde. 

 b) Flächen außerhalb der befestigten oder für 
die bestimmungsgemäße Nutzung gekenn-
zeichneten Straßen und Wege, Park- bzw. 
Stellplätze oder Hofräume zu befahren und 
landwirtschaftliche Geräte dort abzustellen; 

 

 c) die Errichtung von Folientunneln, Hagel-
schutznetzen und Beregnungsanlagen im 
Gartenbau und im Obst- und Gemüseanbau; 

Als Folientunnel gelten nicht orts-
feste, begehbare Folienüberbauun-
gen. Unter Hagelschutznetzen werden 
bespannte, bauliche Einrichtungen zur 
Abwehr von natürlichen Einflüssen zu-
sammengefasst. 

 d) bei aktueller oder zukünftiger Teilnahme an 
landwirtschaftlichen Extensivierungspro-
grammen oder dem Vertragsnaturschutz: die 

Der Rhein-Sieg-Kreis empfiehlt eine 
Fortführung der landwirtschaftlichen 
Extensivierungsprogramme oder der 



Rhein-Sieg-Kreis Landschaftsplan Nr. 1 Niederkassel, 1. Änderung 

Ziffer Textliche Festsetzungen Erläuterungen 

 

Teil C – 2. Besonders geschützte Teile  

von Natur und Landschaft 107 Stand: 12. März 2026 

Wiederaufnahme der rechtmäßig ausgeüb-
ten Nutzung nach Ablauf des Programms; 

Bewirtschaftung/ Pflege im Rahmen 
des Vertragsnaturschutzes. 

 e) das Aufstellen und der Betrieb von mobilen 
Melkständen, Viehtränken und landschafts-
angepassten Gatteranlagen für den Viehfang 
außerhalb des Kronentraufbereichs von Bäu-
men und außerhalb von gesetzlich geschütz-
ten Biotopen im Sinne des BNatSchG und 
LNatSchG NRW sowie von Quellen, Feuchtbe-
reichen und feuchten Hochstaudenfluren;  

 

 f) das Verlegen landwirtschaftlicher Versor-
gungsleitungen außerhalb von Gehölzbestän-
den, Brachflächen, von gesetzlich geschütz-
ten Biotopen im Sinne des BNatSchG und 
LNatSchG NRW sowie von Quellen, Feuchtbe-
reichen und feuchten Hochstaudenfluren; 

 

 g) das Roden von nieder- und mittelstämmigen 
Obstgehölzen, Beerensträuchern und Baum-
schulgehölzen in der Zeit vom 01. Oktober bis 
28. Februar; 

 

 22. die folgenden Tätigkeiten im Rahmen der 
forstwirtschaftlichen Nutzung im Sinne des 
BNatSchG und LNatSchG NRW gemäß den 
Grundsätzen einer nachhaltigen und ord-
nungsgemäßen Forstwirtschaft nach Landes-
forstgesetz NRW sowie nach Maßgabe der 
nachfolgenden Bestimmungen: 

 

 a) die Errichtung und Wartungvon notwendi-
gen ortsüblichen Kulturzäunen im Wald bis 
2 m Höhe, längstens jedoch für die Dauer 
von 10 Jahren; 

innerhalb der Verbreitungsgebiete für Rot-
wild und Damwild nach DVO LJG NRW und 
bei Weisergattern für den notwendigen Zeit-
raum; 

bei Knotengeflechtzäunen nur in Kombina-
tion mit Hilfen für die Wildkatze; 

Der Einsatz von Knotengitterzäunen 
sollte möglichst vermieden werden.  
Überkletterhilfen aus Holz oder 
Durchlässe mildern das Verletzungsri-
siko für Wildkatzen ab. Die Errichtung 
von Hordengattern aus Holz wird 
empfohlen. 

Sofern die Zäune und Gatter ihren 
Zweck erfüllt haben, sind diese zu-
rückzubauen. Das Zaunmaterial ist zu 
entfernen und sachgerecht zu entsor-
gen, um das Verletzungsrisiko von 
Wildtierarten zu verringern. 
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 b) das temporäre Aufstellen von fahrbaren, 
nicht baugenehmigungspflichtigen Waldar-
beiterschutzhütten; 

 

 c) Flächen außerhalb der befestigten oder für 
die bestimmungsgemäße Nutzung gekenn-
zeichneten Straßen und Wege, Park- bzw. 
Stellplätze oder Hofräume zu befahren;  

 

 23. die folgenden Tätigkeiten im Rahmen der ord-
nungsgemäßen Ausübung der Jagd einschließ-
lich des Jagdschutzes im Sinne des Landesjagd-
gesetzes Nordrhein-Westfalen sowie nach 
Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen: 

 

 a) Flächen außerhalb der befestigten oder für 
die bestimmungsgemäße Nutzung gekenn-
zeichneten Straßen und Wege, Park- bzw. 
Stellplätzen oder Hofräumen zu befahren; 

 

 b) offene Ansitzleitern, Hochsitze sowie ge-
schlossene Jagdkanzeln für die ordnungsge-
mäße Ausübung der Jagd außerhalb von ge-
setzlich geschützten Biotopen im Sinne des 
BNatSchG und LNatSchG NRW sowie von 
Quellen, Feuchtbereichen und feuchten 
Hochstaudenfluren zu errichten oder zu än-
dern;  

Arbeiten zur Errichtung/Änderung von Ansitz-
einrichtungen in einem Radius von 100 m um 
Horstbäume  in der Zeit vom 01. August bis 
Ende Februar des Folgejahres;; 

Ansitzeinrichtungen sollen zweckdien-
lich, klein, möglichst unauffällig und 
dem Landschaftsbild angepasst in 
nicht übermäßiger Anzahl errichtet 
werden. Dies gilt sowohl für den je-
weiligen Standort als auch für die 
Bauausführung.  

Horstbäume sind Bäume mit aktuell 
besetzten Brutstätten von Störchen, 
Reihern, Greifvögeln und Kolkraben. 

Gemäß Dienstanweisung „Arten-
schutz im Wald“ (MULNV NRW 2021) 
beträgt ein ausreichender Abstand zu 
Horstbäumen vom Schwarzstorch 300 
m, vom Rot- und Schwarzmilan sowie 
vom Wespenbussard 200 m. 

 24. die folgenden Tätigkeiten im Rahmen der ord-
nungsgemäßen Ausübung der Imkerei: 

 

 a) Bienenstöcke aufzustellen;  
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 b) Flächen außerhalb der befestigten oder für 
die bestimmungsgemäße Nutzung gekenn-
zeichneten Straßen und Wege, Park- bzw. 
Stellplätze oder Hofräume zu befahren; 

 

 25. das Betreten von Stollen und Höhlen durch Be-
dienstete von Behörden im Rahmen ihrer 
dienstlichen Tätigkeiten; 

 

 26. der gesetzmäßige Einsatz und Übungen von 
Ordnungs-, Hilfs- und Rettungsdiensten; 

Bei Übungen sind die Bestimmungen 
zum gesetzlichen Biotopschutz zu be-
achten. 

 27. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr durch Be-
dienstete von Behörden und behördlich Be-
auftragte; 

 

 28.  die von der unteren Naturschutzbehörde an-
geordneten oder zugelassenen Schutz-, Pflege- 
und Entwicklungsmaßnahmen; 

 

 29. die bestimmungsgemäße Nutzung von Flächen 
im Sinne des § 4 BNatSchG, deren Funktionssi-
cherung erforderlich ist; 

Dies sind Flächen, die dem Zwecke 
der Verteidigung, internationalen Ver-
pflichtungen und dem Zivilschutz, der 
Bundespolizei, des öffentlichen Ver-
kehrs, der Binnenschifffahrt, der Ver- 
und Entsorgung, dem Hochwasser-
schutz oder der Telekommunikation 
dienen. 

 30. die vor Inkrafttreten dieses Landschaftsplans 
rechtmäßig und ordnungsgemäß ausgeübten 
Nutzungen, Tätigkeiten aufgrund rechtskräfti-
ger Genehmigungen oder aufgrund eigen-
tumsrechtlichen Bestandsschutzes in der bis-
herigen Art und im bisherigen Umfang. 

 

2.2-0 c) Regelungen für Ausnahmen 

Ausnahmen nach § 23 LNatSchG NRW: 

 

 Die untere Naturschutzbehörde kann nach 
pflichtgemäßem Ermessen auf Antrag für nach-
folgend genannte Maßnahmen und Vorhaben 
eine Ausnahme von den Verboten erteilen.  

Die Ausnahmen umfassen Sachver-
halte und Tätigkeiten/Maßnahmen, 
die über die in den Unberührtheits-
klauseln genannten hinausgehen.  

Die Ausübung des pflichtgemäßen Er-
messens erfolgt mit der Maßgabe, 
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Die Ausnahmen können auch für Vorhaben er-
teilt werden, die gebietsspezifischen Verboten 
unterliegen. 

dass die Maßnahmen und Vorhaben 
dem Schutzzweck nicht oder nur un-
wesentlich entgegenstehen. 

Die Ausnahme soll mit Auflagen oder 
Bedingungen, befristet oder widerruf-
lich erteilt werden, wenn dadurch er-
reicht werden kann, dass die Wirkun-
gen der beantragten Maßnahmen und 
Vorhaben dem Schutzzweck nicht 
oder nur unwesentlich entgegenste-
hen. 

Die Ausnahme ist zu versagen, sofern 
das beantragte Vorhaben auch unter 
Berücksichtigung möglicher Auflagen 
nicht mit dem Schutzzweck vereinbar 
ist. 

 1. Vorhaben nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 - 6 und 8 - 9 
BauGB; 

 

 2. Vorhaben nach § 35 Abs. 2 BauGB, soweit 
hierdurch keine Splittersiedlungen entsteht 
oder verfestigt wird oder ein neuer Siedlungs-
ansatz begründet wird;  

Zulässig ist insbesondere eine Bebau-
ung von Baulücken und die Errichtung 
von untergeordneten Gebäuden auf 
bereits bebauten Hausgrundstücken. 

 3. bauliche und sonstige Maßnahmen zur Anpas-
sung an den Klimawandel auf Flächen, für die 
der FNP eine entsprechende Zweckbestim-
mung darstellt oder die aufgrund anderer ge-
setzlicher Bestimmungen geregelt sind; 

Der Landschaftsplan steht der Reali-
sierung von Vorhaben, für die der Flä-
chennutzungsplan nach § 5 Abs. 2 
BauGB Flächen für Anlagen, Einrich-
tungen und sonstigen Maßnahmen, 
die dem Klimawandel entgegenwir-
ken, die der Anpassung an den Klima-
wandel dienen oder im Interesse des 
Hochwasserschutzes und der Rege-
lung des Wasserabflusses darstellt, im 
Grundsatz nicht entgegen. 

 4. Agri- und Floating-Photovoltaikanlagen;  

 5. Vorhaben nach BauGB, die die bauliche Erwei-
terung eines zulässigerweise errichteten ge-
werblichen Betriebes vorsehen, soweit die Er-
weiterung nicht mehr als 30 % der Grundflä-
che des Baubestandes umfasst;   

 



Rhein-Sieg-Kreis Landschaftsplan Nr. 1 Niederkassel, 1. Änderung 

Ziffer Textliche Festsetzungen Erläuterungen 

 

Teil C – 2. Besonders geschützte Teile  

von Natur und Landschaft 111 Stand: 12. März 2026 

 6. Vorhaben im Bereich einer Außenbereichssat-
zung nach BauGB; 

 

 7. Vorhaben während der Planaufstellung nach 
§ 33 BauGB oder auf Flächen einer in Aufstel-
lung befindlichen Satzung nach § 34 Abs. 4 
oder § 35 Abs. 6 BauGB;  

§ 33 BauGB regelt die Zulässigkeit von 
Vorhaben während der Planaufstel-
lung. § 34 BauGB regelt die Zulässig-
keit von Vorhaben innerhalb der im 
Zusammenhang bebauten Ortsteile, 
§ 35 BauGB Vorhaben im Außenbe-
reich. 

 8. nach § 62 BauO NRW genehmigungsfreie Vor-
haben; 

 

 9. offene Tierunterstände bis 15 m2 Grundflä-
che, sofern eine ausreichende Futterfläche 
von 0,5 ha je Großvieheinheit (GVE) im unmit-
telbaren räumlichen Zusammenhang nachge-
wiesen wird; 

Informationen zur Ermittlung der GVE 
und der Mindestmaße eines Witte-
rungsschutzes stellt die Landwirt-
schaftskammer NRW zur Verfügung.  

Das Verbot Nr. 15 Grünland zu über-
nutzen oder zu schädigen ist zu be-
achten. 

 10. die Errichtung von ortsüblichen dauerhaften 
Weidezäunen oder Kulturzäunen bis 1,6 m 
Höhe, von temporären Elektrozäunen sowie 
von Herdenschutzzäunen in Wolfsgebieten 
entsprechend der Förderrichtlinie Wolf des 
Landes NRW; 

Als ortsüblich gelten Weidezäune 
oder auch Kulturzäune aus Draht, Lit-
zen oder Bänder, Knotengitterge-
flecht oder Holzkoppelzäune in dunk-
ler Farbgebung; sofern auf Dauer er-
richtet nur mit Holzpfosten und ohne 
Betonfundament. 

Gewässerquerungen bedürfen der be-
sonderen Abstimmung mit der Was-
serbehörde. 

 11. notwendige Einfriedungen von Rohstoffab-
baustätten sowie von Flächen gemäß § 4 
BNatSchG; 

Einfriedung von Rohstoffabbauflä-
chen orientieren sich an den Anforde-
rungen der Versicherungswirtschaft. 

 12. der Wiederaufbau oder die Instandsetzung der 
durch eine Katastrophe zerstörten oder be-
schädigten baulichen Anlagen, Straßen, Wege 
und sonstige Verkehrsanlagen, Anlagen der 
Wasserwirtschaft und des Hochwasserschut-
zes, Leitungen oder anderer notwendiger Ver-
sorgungseinrichtungen in den ersten zwei Jah-
ren nach Eintritt des Katastrophenfalls bzw. in 

Eine Ausnahme soll z. B. auch dann 
erteilt werden, wenn für die Wieder-
herstellung ein von der bisherigen 
Bauweise abweichendes technisches 
Verfahren genutzt werden soll. 
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einem nach § 246c BauGB bestimmten Wie-
deraufbaugebiet;  

a) an gleicher Stelle in angepasster Weise 
oder 

b) geringfügig vom bisherigen Standort ver-
setzt in gleicher oder angepasster Weise; 

der Errichtung einer dringend benötigten bau-
lichen Anlage oder Infrastruktureinrichtung in 
den ersten zwei Jahren nach Eintritt des Kata-
strophenfalls bzw. in einem nach § 246c 
BauGB bestimmten Wiederaufbaugebiet oder 
in einer hierzu benachbarten Gemeinde; 

 13. die Wiederherstellung der Nutzbarkeit und 
Funktionsfähigkeit von durch eine Katastrophe 
erheblich geschädigten Flächen in den ersten 
sechs Monaten nach Eintritt des Katastro-
phenfalls bzw. in einem nach § 246c BauGB 
bestimmten Wiederaufbaugebiet sowie sons-
tige Maßnahmen, die aufgrund gesetzlicher 
und untergesetzlicher Regelungen zur Kata-
strophenbewältigung ergriffen werden müs-
sen; 

Die Wiederherstellung von Flächen 
orientiert sich am rechtmäßigen vor-
maligen Zustand. 

 14. den geringfügigen Ausbau von Verkehrswe-
gen;  

Hierunter fallen z. B. Kurvenbegradi-
gungen, eine bestandsorientierte An-
passung von Straßen an aktuell gül-
tige Regelprofile, der Anbau und Aus-
bau von Radwegen sowie Bushalte-
stellen, die Elektrifizierung des Fahr-
betriebes des schienengebundenen 
Verkehrs sowie temporäre Verkehrs-
steuerungen. 

 15. den Neubau und Ausbau von Verkehrswegen 
für Radpendlerrouten und Bussonderspuren; 

Radpendlerrouten sind hochwertige 
Radverbindungen für den Alltags- und 
Berufsverkehr. Gegenüber den Rad-
schnellwegen (RSV) nach StrWG NRW 
ist der Ausbaustandard reduziert. 
Radpendlerrouten sollen Teil eines 
überregionalen Verkehrskonzeptes 
sein. Verkehrswege sind Wege, die 
dem öffentlichen Verkehr dienen. 
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 16. Ruhebänke entlang von Wegen zu errichten; Sitzbänke und Landschaftsliegen sol-
len in der Ausführung auf deren Funk-
tion beschränkt sein. 

 17. das Verlegen oder Ändern ober- oder unterir-
discher Leitungen; 

Dies gilt auch für Drainageleitungen. 

 18. Unterhaltungsmaßnahmen an oberirdischen 
Gewässern; 

Dies gilt für Unterhaltungsmaßnah-
men, die nicht Bestandteil eines Ge-
wässerunterhaltungsplanes sind. 

 19. das Anlegen, Beseitigen oder Verändern ober-
irdischer Gewässer und von baulichen Anlagen 
zum Hochwasserschutz, zur Rückhaltung und 
Versickerung von Niederschlagswasser oder 
zur Beseitigung von Abwasser; 

Anlagen zum Hochwasserschutz, wel-
che im Rahmen einer wasserrechtli-
chen Zulassung genehmigt werden, 
sind von den Verboten unberührt. 

 20. den Grundwasserstand abzusenken; Maßnahmen, die den Landschafts-
wasserhaushalt beeinflussen und zur 
Beeinträchtigung grundwasserabhän-
giger Biotope nicht nur im Einzelfall 
führen können, sind hiervon nicht er-
fasst. 

 21. Veranstaltungen; Für regelmäßig durchgeführte Sport- 
und Freizeit- sowie Brauchtumsveran-
staltungen der Kommunen und orts-
ansässigen Vereine kann eine mehr-
jährige Ausnahme erteilt werden. Die 
Kommunen führen für diese Veran-
staltungen eine aktuelle Liste. 

Soweit Wald betroffen ist, ist die be-
absichtigte Veranstaltung gemäß Lan-
desforstgesetz zusätzlich rechtzeitig 
vor Beginn beim Landesbetrieb Wald 
und Holz NRW anzuzeigen.  

Für Großveranstaltungen im Freien im 
Sinne des aktuellen Orientierungsrah-
mens des IM NRW ist die Vereinbar-
keit mit dem Schutzzweck nachzuwei-
sen. 

 22. die Nutzung einer Brachfläche; Die Interessen an einer wirtschaftli-
chen Nutzung der Grundfläche sind 
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im Sinne des LNatSchG NRW ange-
messen zu berücksichtigen. 

 23. Dauergrünland umzubrechen oder in eine an-
dere Nutzung umzuwandeln, Pflegeumbruch 
vorzunehmen; 

 

 24. den Neubau von Wegen, die nicht dem öffent-
lichen Verkehr gewidmet sind oder deren 
Überführung in eine höhere Ausbaustufe; 

Dies gilt ebenfalls für Wirtschafts-
wege, die überwiegend land- und 
forstwirtschaftlichen Zwecken dienen 
und keine überregionale Bedeutung 
haben. 

 25. die Anlage von Weihnachtsbaum-, Schmuck-
reisig- oder Baumschulkulturen und Kurzum-
triebsplantagen sowie die Verlängerung der 
Nutzungsdauer von genehmigten Weihnachts-
baum-, Schmuckreisig- oder Baumschulkultu-
ren und Kurzumtriebsplantagen; 

Vorgenannte Sonderkulturen sind bei-
spielsweise dann nicht mit dem 
Schutzzweck vereinbar, wenn stan-
dörtliche Voraussetzungen eine be-
sondere naturschutzfachliche Qualität 
der Fläche bedingen oder das Land-
schaftsbild auf besondere Weise 
durch die Maßnahme beeinträchtigt 
wird. 

 26. die Beseitigung von Gehölzen; Alleen sind nach Landesrecht gesetz-
lich geschützt. 

 27. das Verbrennen von Schlagabraum und Ge-
hölzschnitt; 

Wenn das Verbleiben des Schlag-
abraums oder Gehölzschnittes auf der 
Fläche nicht möglich ist, ist zunächst 
zu prüfen, ob eine Verwertung tech-
nisch möglich und wirtschaftlich zu-
mutbar ist.  Das Verbrennen von 
Schlagabraum im Wald ist nur aus 
Forstschutzgründen möglich und beim 
zuständigen Forstamt zu beantragen. 
Das Verbrennen von Gehölzschnitt 
außerhalb des Waldes ist bei den zu-
ständigen örtlichen Ordnungsbehör-
den zu beantragen bzw. zu melden. 

 28. Tiergehege zu errichten; Das Betreten von Wald und Flur soll 
durch die Anlage nicht in unangemes-
sener Weise eingeschränkt, der Zu-
gang zu Gewässern und zu hervorra-
genden Landschaftsteilen soll nicht 
beschränkt werden. 
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 29. Veränderungen der Fels-, Boden- oder Gelän-
degestalt; 

Hierunter werden Verfestigungen, 
Versiegelungen, Aufschüttungen, Ver-
füllungen, Abgrabungen, Ausschach-
tungen, Sprengungen und Bohrungen 
sowie sonstige vergleichbare Maß-
nahmen verstanden.  

Hierunter fallen auch Maßnahmen zur 
Erhaltung und Instandsetzung sowie 
Exploration von Bodendenkmälern 
nach den Vorschriften des DSchG 
NRW. 

 30. Erstaufforstungen; Für Erstaufforstungen (Änderung der 
Bodennutzungsart) ist eine Genehmi-
gung der zuständigen Forstbehörde 
erforderlich. 

 31. Maßnahmen zur Gefahrenvorsorge; Als Gefahrenvorsorge werden Maß-
nahmen bezeichnet, welche zur Ge-
fahrenabwehr im Vorfeld einer kon-
kreten Gefahr dienen. Hierzu zählen 
auch Maßnahmen des vorbeugenden 
Brandschutzes. 

 32. das Betreten von Stollen und Höhlen;  

 33. Maßnahmen, die aufgrund von gesetzlichen 
oder aufgrund eines Gesetzes erlassenen Re-
gelungen erforderlich sind; 

 

 

 

 

 34. Maßnahmen oder Vorhaben, die mit den vor-
her genannten Fallkonstellationen nach Art, 
Umfang und Auswirkung auf den Schutzzweck 
vergleichbar sind; 

 

 35. die Neuerteilung oder Verlängerung von bis-
her rechtmäßigen Genehmigungen oder Er-
laubnissen in gleicher Art und gleichem Um-
fang. 
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2.2-1  Landschaftsschutzgebiet „Rheinaue“ 

2.2-1 Landschaftsschutzgebiet „Rheinaue“  

B2, C2, 
C3, C4, 
C5, D4, 
D5 

Flächengröße: 292,6 ha, davon 48,1 ha in der 
Fischschutzzone 

Das Rheinufer des Gebietes ist auf 
48,1 ha als Natura-2000-Gebiet (FFH-
Gebiet) DE-4405-301 „Rhein-Fisch-
schutzzonen zwischen Emmerich und 
Bad Honnef“ in die Liste der Gebiete 
gemeinschaftlicher Bedeutung (Ge-
meinschaftsliste der EU Kommission) 
aufgenommen. 

 

Schutzzweck: 

Die Festsetzung als Landschaftsschutzgebiet er-
folgt gemäß § 26 Abs. 1, Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 
BNatSchG insbesondere 

a) zur Erhaltung und Entwicklung der unverbau-
ten Abschnitte des Rheinufers als Biotopver-
bundelement zwischen den Naturschutzge-
bieten Lülsdorfer Weiden und Siegmündung; 

b) zur Erhaltung und Entwicklung des Rheinufers 
als Landschaft mit hoher Bedeutung für die 
naturnahe Erholung; 

c) zur Erhaltung, Entwicklung und Wiederher-
stellung folgender Lebensräume (FFH-Richtli-
nie): 

• Flüsse mit Schlammbänken mit Vegeta-
tion des Chenopodion rubri p.p. und des 
Bidention p.p. (3270), 

• Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwälder 
(91E0, Prioritärer Lebensraum), 

die gleichzeitig nach § 30 BNatSchG geschützt 
sind; 

d) zur Erhaltung, Entwicklung und Wiederher-
stellung eines günstigen Erhaltungszustandes 
folgender wildlebender Tierarten gemäß An-
hang II der FFH- Richtlinie: 

• Lachs (Salmo salar), 

• Flussneunauge (Lampetra fluviatilis), 

Das Gebiet umfasst die Rheinuferab-
schnitte und Reste des Überschwem-
mungsbereichs des Rheins zwischen 
den Lülsdorfer Weiden im Norden und 
der Siegmündung im Süden des Stadt-
gebietes Niederkassel. Mit Ausnahme 
des Verladegeländes der Evonic AG in 
Lülsdorf und der LUX-Werft in Mon-
dorf ist entlang des Rheinufers ein 
meist schmaler Kies- und Schlamm-
uferstreifen erhalten, der als Bio-
topverbindung zwischen den größeren 
Auenbereichen in den Naturschutzge-
bieten dient. Die Ufer sind mit niedri-
gen Ruderalfluren oder lückigen Wei-
den-Feldulmen-Gebüschen bestanden.  

Bei Lülsdorf sind steile, südexponierte 
Hänge für wärmeliebende Heuschre-
cken, Reptilien und Pflanzenarten von 
Bedeutung. Nördlich des Rheidter 
Werthes haben sich in einem breiten 
Uferabschnitt Auenwaldreste, Röh-
richte und Schlammufer erhalten. 
Landseitig wird das Gebiet in diesem 
Abschnitt von dem Hochwasserschutz-
deich begrenzt, der sich durch seine 
artenreiche Grünlandvegetation aus-
zeichnet. 
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• Maifisch (Alosa alosa), 

• Steinbeißer (Cobitis taenia), 

• Groppe (Cottus gobio), 

• Meerneunauge (Petromyzon marinus); 

e) zur Erhaltung und Entwicklung von Lebens-
räumen (nach § 30 BNatSchG geschützte Bio-
tope) mit besonderer Bedeutung für den Bio-
top- und Artenschutz:  

• Röhricht (§ CF0);  

f) zur Erhaltung und Entwicklung von naturna-
her Ufervegetation;  

g) zur Erhaltung und Entwicklung als Brut-, Rast- 
und Nahrungshabitat für Wasservögel; 

h) zur Erhaltung und Entwicklung wärmebe-
günstigter Uferböschungen als Lebensraum 
seltener und gefährdeter Pflanzen und Tiere 
(z. B. Heuschrecken, Reptilien). 

 

Das Gebiet dient als Rast- und Nah-
rungshabitat für Wasservögel (z. B. 
Flussuferläufer). 

Aufgrund der Lage entlang der Sied-
lungsschwerpunkte in Niederkassel ist 
das Gebiet eine sehr wichtige Erho-
lungslandschaft für die örtliche Bevöl-
kerung. 

Die überwiegenden Uferbereiche des 
Rheins sind Teil der Biotopverbundflä-
che „Rhein zwischen Bad Godesberg 
und Lülsdorf“ (VB-K-5208-006) mit be-
sonderer Bedeutung im landesweiten 
Biotopverbund. Ein kleiner Uferab-
schnitt bei Mondorf ist zudem Teil der 
Biotopverbundfläche VB-K-5208-021 
„Rheinufer bei Hersel und Mondorf“. 
Die Bereiche „Rheidter Werth“ (VB-K-
5208-041 „Herseler und Rheidter 
Werth“) und der als FFH-Gebiet in die 
Gemeinschaftsliste der EU-Kommis-
sion aufgenommene Abschnitt zwi-
schen Niederkassel und Rheidt (VB-K-
5107-016 „Rhein-Fischereizone Mon-
dorf bis Lülsdorf“) besitzen eine her-
ausragende Bedeutung im landeswei-
ten Biotopverbund. 

Verschiedene Abschnitte des Gebietes 
sind im Biotopkataster NRW als 
schutzwürdige Biotope erfasst wor-
den: Innerhalb des nördlichen Gebie-
tes befindet sich das schutzwürdige Bi-
otop BK-5108-0007 „Rheinprallufer 
zwischen Lülsdorf und Niederkassel“. 

Innerhalb des FFH-Gebietes ist das 
schutzwürdige Biotop BK-SU-00111 
„Rhein-Fischschutzzone im Bereich 
Niederkassel (Abschnitt 18)“ mit fol-
genden gesetzlich geschützten Bioto-
pen erfasst worden: 

  • Fließgewässerbereiche (natur-
nah, unverbaut) mit Schlamm-
bänken (LRT 3270)): BT-SU-
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02740,  
BT-SU-02744, BT-SU-02753,  
BT-SU-02754, BT-SU-02757,  
BT-SU-02762, BT-SU-02766,  
BT-SU-02768, BT-SU-02773,  
BT-SU-02781, BT-SU-02868 

• Auwald (LRT 91E0): BT-SU-
02742, BT-SU-02745, BT-SU-
02747,  
BT-SU-02866, BT-SU-02867 

• Röhricht: BT-SU-02865  

Des Weiteren ist das Rheidter Werth 
im Biotopkataster NRW als schutzwür-
diges Biotop (BK-5208-0003 Rheidter 
Werth mit Altarm "Die Laach" bei Nie-
derkassel) mit dem gesetzlich ge-
schützten Biotop Fließgewässerberei-
che (naturnah) mit Schlammbänken 
(LRT 3270) (BT-SU-02782) erfasst wor-
den. 

Die Rheinuferbereiche südlich des 
Rheidter Werthes sind zudem Teil des 
schutzwürdigen Biotopes BK-5208-
0001 „Rheinufer zwischen Rheidter 
Werth und Siegmündung“. 

Der Regionalplan stellt einen Teil des 
Gebietes als BSN dar. 

Das übrige Gebiet ist als Bereich für 
den Schutz der Landschaft und land-
schaftsorientierten Erholung (BSLE) 
und als Regionaler Grünzug darge-
stellt. 

 Alle Veränderungen und Störungen, die zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung des FFH-Gebietes 
in seinen für die Erhaltungsziele oder den 
Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen füh-
ren können, sind verboten. 

 

 Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für 
Landschaftsschutzgebiete unter 2.2-0 festge-
setzten allgemeinen Verbote Nr. 1 bis 21 ein-
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schließlich der dort genannten Unberührtheits-
tatbestände sowie Regelungen zu Ausnahmen, 
sowie die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 
gemäß Ziff. 5. 

Darüber hinaus ist in dem Landschaftsschutzge-
biet zusätzlich verboten: 

 1. mit Motorbooten am Rheinufer und an Buh-
nen außerhalb der genehmigten Anlagestel-
len anzulegen. 

 

 Unberührt von den allgemeinen und gebiets-
spezifischen Verboten bleibt: 

 

 1. Veranstaltungen auf befestigten Flächen im 
Bereich des Fähranlegers Mondorf. 

 

2.2-1/1 „Fischschutzzone im Landschaftsschutzgebiet 
Rheinaue“ 

Die Fischschutzzone ist ein Teilbereich 
des FFH-Gebietes (DE-4405-301) 
„Rhein-Fischschutzzonen zwischen 
Emmerich und Bad Honnef“. 

 In der „Fischschutzzone im Landschaftsschutz-
gebiet Rheinaue“ ist über die allgemeinen Ver-
bote und Unberührtheiten der Ziffer 2.2-0 hin-
aus zusätzlich insbesondere verboten: 

Ausnahmen können auch für Vorha-
ben erteilt werden, die gebietsspezifi-
schen Verboten unterliegen. 

 1. Fische der geschützten Arten gemäß § 1 der 
Verordnung zum Landesfischereigesetz (Lan-
desfischereiverordnung – LFischVO) ganzjäh-
rig zu entnehmen; 

 

 2. Reusen-, Netz- und Watfischerei;  

 3. genehmigungspflichtige fischereiliche Veran-
staltungen gemäß § 50 LFischG NRW durch-
zuführen; 

 

 4. Badeplätze oder -bereiche neu anzulegen 
oder einzurichten; 

 

 5. Einlass-, Lande- und Ausstiegstellen für Was-
serfahrzeuge neu anzulegen oder einzurich-
ten; 

 

 6. Pflanzen, Schlamm, Erde, Sand, Kies und 
Steine zu entnehmen; 
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 7. wassersportliche Tätigkeiten auszuüben.  

 Unberührt von den gebietsspezifischen Verbo-
ten der „Fischschutzzone im Landschaftsschutz-
gebiet Rheinaue“ bleibt: 

 

 1. die Überwachung, Unterhaltung/ Wartung 
und Instandsetzung rechtmäßiger baulicher 
Anlagen, Anlagen der Wasserwirtschaft und 
des Hochwasserschutzes sowie Ver- und Ent-
sorgungsleitungen; 

 

 2. Reusen-, Netz- und Watfischerei im Rahmen 
der zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen 
und der Rheinfischereigenossenschaft hierzu 
abgeschlossenen Vereinbarung vom 
27.09.2004; 

 

 3. die von der unteren Naturschutzbehörde an-
geordneten oder zugelassenen Schutz-, 
Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen; 

 

 4. wassersportliche Tätigkeiten, die in der Ver-
einbarung zwischen dem Land Nordrhein- 
Westfalen und den nordrhein-westfälischen 
Wassersportverbänden (Deutscher Motorya-
chtverband – Landesverband NRW – e.V., 
Kanu-Verband NRW e.V., NRW Ruder-Ver-
band e.V. und Segler-Verband NRW e.V.) vom 
15.01.2005 getroffenen sind; 

 

 5. wassersportliche Nutzung der „NATO-
Rampe“. 

 

 Ergänzende Ausnahmen von den Regelungen in-
nerhalb der „Fischschutzzone im Landschafts-
schutzgebiet Rheinaue“: 

 

 Die untere Naturschutzbehörde kann nach 
pflichtgemäßem Ermessen im Einvernehmen mit 
der unteren Fischereibehörde auf Antrag für die 
nachfolgend genannten Maßnahmen und Vorha-
ben eine Ausnahme von den Festsetzungen (Ver-
boten) in der Fischschutzzone erteilen. 

 

 1. wassersportliche Aktivitäten;  
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 2. Einlass-, Lande-, und Ausstiegsstellen für 
Wasserfahrzeuge neu anzulegen oder einzu-
richten. 

 

 Folgende Maßnahmen werden festgesetzt: 
5.1/2.2-1/1-4: 

 

 1. Umwandlung nicht bodenständiger und nicht 
standortgerechter Wald- und Gehölzbe-
stände in standorttypische klimaresiliente 
Laubwälder, insbesondere in die für das Ge-
biet charakteristischen FFH-Lebensraumty-
pen Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwäl-
der (91E0) und Hartholzauenwälder (91F0); 

Festgesetzt unter 5.1/2.2-1/1. 

Die zu verwendenden Baum- und Ge-
hölzarten sind im Anhang 6.2 aufge-
führt. 

 

 2. Erhaltung, Pflege und Entwicklung der vor-
handenen Grünlandflächen; 

Festgesetzt unter 5.1/2.2-1/2. 

 

 3. Durchführung der Deichmahd in Abstimmung 
mit der unteren Naturschutzbehörde; 

Festgesetzt unter 5.1/2.2-1/3. 

Das Mahdregime ist unter Berücksich-
tigung der Belange der Wasserwirt-
schaft so zu gestalten, dass die Arten-
vielfalt und Artenzusammensetzung 
einer artenreichen Tieflandwiese er-
halten und gefördert wird. 

 4. Erstellung eines Konzeptes zur Freizeitlen-
kung für die naturverträgliche Erholung, das 
die Aspekte Bootsverkehr und Anlegestellen, 
Hundeauslauf, Grill- und Lagerplätze, Bolz- 
und Spielplätze sowie Fahrradwegenetz bein-
haltet und natur- und erholungsverträgliche 
Regelungen erarbeitet. 

Festgesetzt unter 5.1/2.2-1/4. 

 

 Innerhalb der Grenzen des FFH-Gebietes:  

 5. die erforderlichen Maßnahmen zur Erhaltung 
bzw. Erreichung eines guten Erhaltungszu-
standes der LRT und Arten nach Standardda-
tenbogen. 

Festgesetzt unter 5.1/2.2-1/5. 

Die aktuell gültigen MAKOs bilden 
hierfür nicht rechtsverbindliche, fach-
lich begründete Maßnahmenvor-
schläge ab. 
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2.2-2  Landschaftsschutzgebiet „Landschaftskorridore“ 

2.2-2 Landschaftsschutzgebiet 
„Landschaftskorridore“ 

 

B2, C2, 
C3, C4, 
D3, D4 

Flächengröße: 262,1 ha  

Schutzzweck: 

Die Festsetzung als Landschaftsschutzgebiet er-
folgt gemäß § 26 Abs. 1, Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 
BNatSchG insbesondere 

a) zur Erhaltung von siedlungsfreien Land-
schaftskorridoren zwischen den Siedlungsflä-
chen von Langel (Stadt Köln) und Lülsdorf, 
Lülsdorf und Niederkassel, Niederkassel und 
Rheidt; 

b) wegen der Bedeutung der ortsnahen Land-
schaft für die Erholung; 

c) zur Erhaltung des Retentionsraums nördlich 
von Lülsdorf; 

d) wegen der Vielfalt, Eigenart und Schönheit 
der Landschaft mit der markanten Gelände-
kante der Niederterrasse und abwechslungs-
reicher Nutzungsstruktur zwischen Nieder-
kassel und Rheidt; 

e) wegen der Bedeutung der Biotopverbundele-
mente zwischen der Niederterrasse und dem 
Rheinufer; 

f) als bevorzugter Bereich für die Kompensation 
von Eingriffen in Natur und Landschaft (Um-
setzung der Maßnahmenplanung gemäß Öko-
konto der Stadt Niederkassel); 

g) zur Erhaltung und Entwicklung von Lebens-
räumen mit besonderer Bedeutung für den 
Biotop- und Artenschutz: wie Streuobstbe-
stände, artenreiches Grünland, Baumgrup-
pen, Baumreihen, Feldgehölze, artenreiche 
Säume und Brachflächen, Ackerwildkrautflä-
chen; 

h) zur Erhaltung der natürlichen Lebensgrundla-
gen insbesondere des Grundwassers und der 
landwirtschaftlichen Böden; 

Das Gebiet besteht aus drei Teilflä-
chen: 

Die nördliche Fläche umfasst den zu 
Hochwasserschutzzwecken angelegten 
Retentionsraum „Langeler Bogen“, der 
durch eine Deichrückverlegung im 
Hochwasserfall überflutet werden 
kann. Hier hat die Erhaltung des Of-
fenlandcharakters mit ackerbaulicher 
Nutzung und Verzicht auf Gehölzan-
pflanzungen und Siedlungserweite-
rung Priorität.  

Zwischen den Siedlungsflächen von 
Lülsdorf und Niederkassel ist ein 
schmaler Landschaftskorridor erhal-
ten, der z.T. auf dem Gelände der 
EVONIC vornehmlich mit Gehölzen be-
stockt ist. Hier stehen die Erhaltung 
des unbesiedelten Freiraums und die 
naturnahe Gestaltung der Flächen im 
Vordergrund. 

Der Landschaftskorridor zwischen Nie-
derkassel und Rheidt wird westlich der 
L 269 von einem Mosaik aus meist jun-
gen Anpflanzungen, Grünland, Säu-
men, Brachen und Ackerflächen ge-
prägt. Der Bereich steht überwiegend 
im Eigentum der Stadt Niederkassel 
und wird zur Anlage von Kompensati-
onsflächen für den Ausgleich von Ein-
griffen in Natur und Landschaft im 
Stadtgebiet genutzt (Ökokonto).  

Östlich schließt sich ein vornehmlich 
ackerbaulich genutzter Bereich an, in 
dem ebenfalls mehrere Kompensati-
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i) wegen der Bedeutung der klimatischen Aus-
gleichsfunktion der Landschaftskorridore. 

onsflächen (insbesondere Aufforstun-
gen und Anpflanzungen) die Land-
schaft prägen. 

Der Landschaftskorridor zwischen Lüls-
dorf und Niederkassel ist Teil der Bio-
topverbundfläche VB-K-5108-009 „Ge-
hölzbestände bei Lülsdorf“ mit beson-
derer Bedeutung im landesweiten Bio-
topverbund. 

Innerhalb des Landschaftskorridores 
zwischen Niederkassel und Rheidt sind 
drei Biotopverbundflächen vorhanden: 
VB-K-5108-010 „Kulturlandschaft süd-
lich Niederkassel“ mit herausragender 
Bedeutung sowie die beiden Flächen 
VB-K-5108-003 „Gehölzbestände in 
der Feldflur bei Niederkassel“ und VB-
K-5108-011 „Freiraumkorridor Stocke-
mer-, Eschmarer-, Mondorfer-, Rotter 
See“ mit besonderer Bedeutung im 
landesweiten Biotopverbund. 

Innerhalb des Landschaftskorridores 
nördlich von Lülsdorf befindet sich das 
schutzwürdige Biotop BK-5108-0006 
„Gehölzbestände in der Feldflur nörd-
lich von Lülsdorf“. 

Innerhalb des Landschaftskorridores 
zwischen Niederkassel und Rheidt sind 
die schutzwürdigen Biotope BK-5108-
0010 „Gehölzbestände in der Feldflur 
östlich von Niederkassel“ und BK-
5108-0005 „Kulturlandschaft und 
Deichvorland zwischen Niederkassel 
und Rheidter Werth“ erfasst worden. 

Der Regionalplan stellt den Bereich 
westlich der L 269 zwischen Nieder-
kassel und Rheidt als BSN dar. Die 
nicht mehr überschwemmten Berei-
che der Rheinaue befinden sich weit-
gehend im Eigentum der Stadt Nieder-
kassel (ca. 80%). Die Stadt Niederkas-
sel hat für diesen Bereich ein Maßnah-
menkonzept für die Einrichtung eines 
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Ökokontos erstellt. Der Bereich dient 
schon jetzt der Stadt als auch weiteren 
öffentlichen Vorhabensträgern als 
Kompensationsraum. Auch die übrigen 
Flächen sollen langfristig erhalten und 
mit Kompensationsflächen belegt wer-
den. Aus diesem Grund ist eine Fest-
setzung des Gebietes als Naturschutz-
gebiet nicht erforderlich und nicht 
sachgerecht. Diese Flächen werden 
wie bisher als Landschaftsschutzge-
biete festgesetzt. 

Das Gebiet nördlich und westlich von 
Lülsdorf liegt innerhalb eines Bereichs 
zum Schutz der Landschaft und der 
landschaftsorientierten Erholung 
(BSLE) sowie eines regionalen Grünzu-
ges). Die Freiraumfunktion Regionaler 
Grünzug ist ebenfalls für den Land-
schaftskorridor zwischen Lülsdorf und 
Niederkassel sowie das Gebiet östlich 
der L 269 zwischen Niederkassel und 
Rheidt dargestellt. Hier liegt ein Teil 
der Fläche zudem im BSLE. Für den Be-
reich zwischen Niederkassel und 
Rheidt und für den Raum nördlich von 
Lülsdorf und Ranzel ist zudem der 
Grund- und Gewässerschutz (G 3.5) als 
Freiraumfunktion dargestellt. 

 

 Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für 
Landschaftsschutzgebiete unter 2.2-0 festge-
setzten allgemeinen Verbote Nr. 1 bis 21 ein-
schließlich der dort genannten Unberührtheits-
tatbestände sowie Regelungen zu Ausnahmen, 
sowie die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 
gemäß Ziff. 5. 

 

 Folgende Maßnahmen werden festgesetzt: 
5.1/2.2-2/1-5: 

 

 1. Durchführung der Deichmahd in Abstimmung 
mit der unteren Naturschutzbehörde; 

Festgesetzt unter 5.1/2.2-2/1. 
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2.2-3  Landschaftsschutzgebiet „Liburer See“ 

Das Mahdregime ist unter Berücksich-
tigung der Belange der Wasserwirt-
schaft so zu gestalten, dass die Arten-
vielfalt und Artenzusammensetzung 
einer artenreichen Tieflandwiese er-
halten und gefördert wird. 

 2. Pflege der z.T. brachgefallenen Obstwiesen 
sowie Nachpflanzung und Anpflanzung von 
Obstbäumen; 

Festgesetzt unter 5.1/2.2-2/2. 

Für die Nachpflanzungen sollen bevor-
zugt Hochstämme alter, regionaler 
Obstsorten gewählt werden. 

 
3. Erhaltung und Pflege von Altgehölzen, ggf. 

artgleiche Nachpflanzung;  
Festgesetzt unter 5.1/2.2-2/3. 

 

 
4. Extensivierung von Grünland und Förderung 

von artenreichem Grünland; 
Festgesetzt unter 5.1/2.2-2/4. 

 

2.2-3 Landschaftsschutzgebiet „Liburer See“  

E2 Flächengröße: 9,3 ha  

 Schutzzweck: 

Die Festsetzung als Landschaftsschutzgebiet er-
folgt gemäß § 26 Abs. 1, Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 
BNatSchG insbesondere 

a) zur Erhaltung und Entwicklung und zum 
Schutz von Lebens- und Nahrungsraum von 
teilweise in ihrem Bestand bedrohten, wildle-
benden Pflanzen und Tieren und deren Le-
bensgemeinschaften insbesondere Wasservö-
gel, Amphibien, Reptilien, Insekten der offe-
nen Kiesflächen sowie Libellen und andere 
Wasserinsekten. 

Das Gebiet besteht aus der Teilfläche 
des Liburer Sees, die im Stadtgebiet 
Niederkassel liegt. Der See wird von 
zahlreichen Vögeln als Nahrungs- und 
Bruthabitat genutzt. 

Der Bereich wird in Angleichung an die 
Festsetzungen des Landschaftsplanes 
der Stadt Köln als Landschaftsschutz-
gebiet festgesetzt. 

Die Fläche ist Teil des Biotopverbun-
des „Kiesgruben auf der rechtsrheini-
schen Niederterrasse (VB-K-5308-011) 
mit herausragender Bedeutung für 
den landesweiten Biotopverbund. 

Sie ist weiterhin Teil des schutzwürdi-
gen Biotopes „Kiesgruben zwischen 
der A 59 und Stockem“ (BK-5108-
0011). 
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2.2-4  Landschaftsschutzgebiet „mit Befristung“ 

Im Regionalplan ist das Gebiet als Be-
reich des Regionalen Grünzuges und 
als BSN dargestellt. 

 Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für 
Landschaftsschutzgebiete unter 2.2-0 festge-
setzten allgemeinen Verbote Nr. 1 bis 21 ein-
schließlich der dort genannten Unberührtheits-
tatbestände sowie Regelungen zu Ausnahmen, 
sowie die Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 
gemäß Ziff. 5. 

 

 Unberührt von den allgemeinen und gebiets-
spezifischen Verboten bleibt: 

 

 1. Die äußere Einzäunung der Kiesgrube. Bei Einzäunungen ist soweit möglich 
auf die Durchlässigkeit für Kleinsäuger 
zu achten. 

 Folgende Maßnahmen werden festgesetzt: 
5.1/2.2-3/1: 

 

 1. Renaturierung des Gebietes mit dem Rekulti-
vierungsziel Biotop- und Artenschutz nach 
Abschluss der Auskiesung. 

Festgesetzt unter 5.1/2.2-3/1. 

Der Liburer See liegt zu einem großen 
Teil im Stadtgebiet Köln. Eine Nach-
auskiesung (Vertiefung des Sees) ist 
auch für das Gebiet im Rhein-Sieg-
Kreis bis 2030 genehmigt. 

Es liegt ein Rekultivierungsplan vor, 
der als Ziel den Biotop- und Arten-
schutz auf 100% der Fläche hat. 

2.2-4 Landschaftsschutzgebiet „mit Befristung“ 
 

C3 Flächengröße insgesamt: 0,48 ha  

 Schutzzweck: 

Die Festsetzung als Landschaftsschutzgebiet er-
folgt gemäß § 26 Abs. 1, Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 
BNatSchG insbesondere 

Das Landschaftsschutzgebiet wird für 
Flächen dargestellt, die derzeit außer-
halb der im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile und des Geltungsbereiches 



Rhein-Sieg-Kreis Landschaftsplan Nr. 1 Niederkassel, 1. Änderung 

Ziffer Textliche Festsetzungen Erläuterungen 

 

Teil C – 2. Besonders geschützte Teile  

von Natur und Landschaft 127 Stand: 12. März 2026 

 

 a) zur temporären Erhaltung einer Kulturland-
schaft;  

b) zur temporären Erhaltung wichtiger Lebens-
räume und Trittsteinbiotope in den Ortsrand-
lagen;  

c) zur temporären Erhaltung der Leistungsfähig-
keit des Naturhaushalts.  

 

der Bebauungspläne liegen, die jedoch 
laut rechtskräftigem Flächennutzungs-
plan (FNP) in Zukunft einer baulichen 
Nutzung zugeführt werden sollen.  

Aus diesem Grunde wurde für dieses 
Landschaftsschutzgebiet lediglich ein 
reduzierter Verbotskatalog festge-
setzt, der u. a. gewährleistet, dass 
ökologisch bedeutsame Strukturen 
wie z. B. Gehölze tatsächlich bis zur 
baulichen Inanspruchnahme erhalten 
und ggfs. auch im Rahmen des nach-
folgenden Bauleitplanverfahrens bzw. 
Baugenehmigungsverfahrens berück-
sichtigt werden können.  

Eine vorweggenommene, ungeplante 
Bebauung im Außenbereich wird 
durch die Unterschutzstellung als LSG 
eingeschränkt. 

 Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für 
Landschaftsschutzgebiete unter 2.2-0 festge-
setzten allgemeinen Verbote Nr. 1 bis 21 ein-
schließlich der dort genannten Unberührtheits-
tatbestände sowie Regelungen zu Ausnahmen. 

Die Festsetzung widerspricht grund-
sätzlich nicht der vorgesehenen Ent-
wicklung der Bauleitplanung auf den 
entsprechenden Flächen. Die derzei-
tige Landschaftsstruktur soll lediglich 
bis zur Realisierung der Bauleitplanung 
erhalten werden. Nicht dargestellt 
sind noch nicht linienbestimmte Stra-
ßenplanungen, die der FNP darstellt. 
Der Landschaftsplan hat den FNP zu 
beachten und steht deshalb der Reali-
sierung nicht grundsätzlich entgegen. 

Die Festsetzung tritt gem. § 20 Abs. 3 
LNatSchG mit Rechtskraft eines nach-
folgenden Bebauungsplanes oder ei-
ner Satzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 1 
oder 2 BauGB außer Kraft, soweit der 
Bebauungsplan oder die Satzung ab-
weichend Festsetzungen treffen. 
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 2.3  Naturdenkmäler 

2.3  Naturdenkmäler  
(§ 28 BNatSchG) 

 

 Anzahl der Einzelobjekte: ein Baum  

 Die im Folgenden näher bezeichneten und in der 
Festsetzungskarte festgesetzten Einzelschöpfun-
gen der Natur sind Naturdenkmäler.  

Für die Naturdenkmäler gelten die nachfolgend 
unter 2.3-0 aufgeführten 

a) allgemeinen Verbote, 

b) Regelungen zur Unberührtheit rechtmäßig 
ausgeübter Nutzungen, 

c) Regelungen für Ausnahmen. 

 

Nach § 28 BNatSchG sind Naturdenk-
mäler rechtsverbindlich festgesetzte 
Einzelschöpfungen der Natur oder 
entsprechende Flächen bis zu fünf 
Hektar, deren besonderer Schutz er-
forderlich ist 

1. aus wissenschaftlichen, naturge-
schichtlichen oder landeskundli-
chen Gründen oder  

2. wegen ihrer Seltenheit, Eigenart 
oder Schönheit (allgemeiner 
Schutzzweck). 

Der jeweilige gebietsspezifische 
Schutzzweck ist bei den einzelnen Na-
turdenkmälern aufgeführt. 

Hinweise auf Befreiungen 

Von den Verboten kann die untere 
Naturschutzbehörde nach § 67 
BNatSchG in Verbindung mit § 75 
LNatSchG NRW auf Antrag eine 
Befreiung erteilen, wenn 

1. dies aus Gründen des überwiegen-
den öffentlichen Interesses, ein-
schließlich solcher sozialer und 
wirtschaftlicher Art, notwendig ist, 
oder 

2. die Durchführung der Vorschriften 
im Einzelfall zu einer unzumutba-
ren Belastung führen würde und 
die Abweichung mit den Belangen 
von Naturschutz und Landschafts-
pflege vereinbar ist. 

Hinweise bei Ordnungswidrigkeiten  
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2.3-0  Festsetzungen für das Naturdenkmal 

2.3-0 Festsetzungen für das Naturdenkmal 
 

2.3-0 a) Verbote  

 Die Beseitigung der festgesetzten Naturdenk-
mäler sowie alle Handlungen, die zu einer Zer-
störung, Beschädigung oder Veränderung der 
festgesetzten Naturdenkmäler führen können, 
sind verboten. 

 

 Im Schutzbereich des Naturdenkmales ist insbe-
sondere verboten: 

Der Schutzbereich besteht aus dem 
Baum selbst, der Fläche des Ausmaßes 
der Baumkrone (Kronentraufbereich) 

Nach § 69 Abs. 7 BNatSchG in Verbin-
dung mit § 77 Abs. 1 Nr. 4 LNatSchG 
NRW handelt ordnungswidrig, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig einem ge-
mäß § 23 Abs. 2 BNatSchG in diesem 
Landschaftsplan enthaltenen allgemei-
nen oder gebietsspezifischen Verbot 
zuwiderhandelt. Gemäß § 78 
LNatSchG NRW können Ordnungswid-
rigkeiten nach § 77 LNatSchG NRW mit 
einer Geldbuße geahndet werden. Die 
Höhe der Geldbuße richtet sich nach 
dem Bußgeldrahmen des § 78 Abs. 1 
LNatSchG NRW (zurzeit bis 50.000,-€). 
Gegenstände, die zur Begehung einer 
Ordnungswidrigkeit nach § 77 
LNatSchG NRW gebraucht oder be-
stimmt gewesen sind, können gemäß 
§ 72 BNatSchG in Verbindung mit § 78 
Abs. 3 LNatSchG NRW eingezogen 
werden. § 77 LNatSchG NRW wird ge-
mäß § 78 Abs. 4 LNatSchG NRW nicht 
angewendet, wenn die Tat nach ande-
ren Rechtsvorschriften mit Strafe be-
droht ist. Von dieser Regelung unbe-
rührt sind die in den Bußgeldvorschrif-
ten geregelten Fälle der einfachen 
Sachbeschädigung; ihre Ahndung nach 
§ 303 des Strafgesetzbuches ist ausge-
schlossen. 
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zuzüglich einer Abstandsfläche von 
1,5 m rundum. 

 1. den Baum gänzlich oder teilweise zu beseiti-
gen, zu beschädigen, auszureißen, auszugra-
ben, abzutrennen, Befestigungen oder Vorrich-
tungen anzubringen oder in sonstiger Weise in 
seinem Bestand zu gefährden; 

Als Beschädigung gilt auch das Verlet-
zen des Wurzelwerks, das Anbringen 
von Schildern, Plakaten und Anschlä-
gen, oder das Verdichten des Bodens 
im Schutzbereich.  

 2. den Schutzbereich umzubrechen, zu beweiden 
oder in eine andere Nutzung umzuwandeln; 

 

 3. bauliche Anlagen im Sinne der BauO NRW, 
mobile Verkaufsstände, Anlagen in und an Ge-
wässern, Straßen, Wege, Reitwege, Reitplätze 
oder sonstige Verkehrsanlagen sowie Anlagen 
der Außenwerbung im Sinne der BauO NRW 
zu errichten, anzubringen, zu ändern oder de-
ren Nutzung zu ändern sowie neue Beleuch-
tungen zu errichten; 

Hierzu zählen auch bauliche Anlagen, 
die keiner baurechtlichen Genehmi-
gung oder Anzeige bedürfen. 

Bauliche Anlagen sind unter anderem: 

• Lager- und Ausstellungsplätze, 

• Stellplätze, 

• Zäune, 

• Buden, Warenautomaten, Ver-
kaufsstände, 

• Ansitzeinrichtungen, 

• Schilder. 

Die Änderung von Wegen beinhaltet 
auch eine Überführung in eine höhere 
Ausbaustufe. 

 4. Flächen außerhalb der befestigten oder für die 
bestimmungsgemäße Nutzung gekennzeichne-
ten Straßen und Wege, Park- bzw. Stellplätze 
oder Hofräume zu befahren oder auf ihnen zu 
reiten oder Fahrzeuge und Geräte aller Art ab-
zustellen, zu warten, zu reparieren oder zu rei-
nigen;  

Hierzu zählt u. a. das Befahren mit 
Fahrrädern, Motocross- oder sonsti-
gen Geländefahrzeugen.  

Die Kennzeichnung erfolgt durch offizi-
elle Schilder oder Markierungen. 

 5. Verfestigungen, Versiegelungen, Aufschüttun-
gen, Verfüllungen, Abgrabungen, Ausschach-
tungen, Sprengungen, Bohrungen oder sons-
tige Veränderungen der Fels-, Boden oder Ge-
ländegestalt vorzunehmen; 

Unter Veränderungen der Boden- oder 
Geländegestalt wird auch die Verände-
rung oder Beseitigung morphologi-
scher Gegebenheiten wie z. B. Bö-
schungen, Geländesenken, Aufschüt-
tungen und Halden, Täler oder Terras-
senkanten verstanden. 

 6. feste oder flüssige Stoffe und Gegenstände, 
die geeignet sind, den Natur-, Boden- oder 

Feste oder flüssige Stoffe sind unter 
anderem Grünabfälle, Bauschutt, 
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Wasserhaushalt oder das Schutzobjekt erheb-
lich oder nachhaltig zu beeinträchtigen, abzu-
lagern, einzuleiten, einzubringen oder sich ih-
rer in sonstiger Weise zu entledigen; 

Elektro- und Haushaltsgegenstände, 
Altöle und Farben/ Lacke sowie alle 
übrigen Stoffe, die den Abfallbegriff im 
Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 
erfüllen. 

 7. ober- oder unterirdische Leitungen aller Art 
- auch Drainageleitungen - zu verlegen, zu än-
dern oder zu unterhalten; 

 

 8. Feuer zu entfachen, zu verursachen oder zu 
unterhalten sowie zu grillen; pyrotechnische 
Gegenstände zu entzünden; 

Hierzu zählt u. a. auch das Abbrennen 
von Feuerwerkskörpern und „Benga-
los“. 

 9. zu zelten, zu campen oder zu lagern;  

 10. wildlebende Tiere ohne vernünftigen Grund zu 
fangen, zu töten, zu verletzen oder mutwillig 
zu beunruhigen, ihnen nachzustellen oder zu 
ihrem Fang geeignete Vorrichtungen anzubrin-
gen oder zu füttern; 

Hierzu zählt auch das Anbringen von 
Beleuchtung und das Beleuchten des 
Schutzobjekts. 

Die land-, forst- und fischereiliche Nut-
zung, Imkerei und Jagd sind regelmä-
ßig als vernünftiger Grund anzusehen. 

 11. Fortpflanzungs- und Ruhestätten wild leben-
der Tiere ohne vernünftigen Grund zu zerstö-
ren, ihre Puppen, Larven, Eier oder sonstige 
Entwicklungsformen fortzunehmen, zu sam-
meln, zu beschädigen, zu entfernen oder in 
sonstiger Weise deren Fortpflanzung zu stö-
ren; 

Die land-, forst- und fischereiliche Nut-
zung, Imkerei und Jagd sind regelmä-
ßig als vernünftiger Grund anzusehen. 

 12. Wildäcker, Wildäsungsflächen und Wildfütte-
rungen einschließlich Ablenkungsfütterungen 
und Kirrungen (im Sinne der Verordnung zur 
Durchführung des Landesjagdgesetzes in der 
jeweils geltenden Fassung) anzulegen oder 
vorzunehmen. 

 

2.3-0 b) Regelungen zur Unberührtheit (Unberührtheits-
klausel)  

 

 Unberührt von den allgemeinen Verboten 
bleibt/ bleiben:

Der Betrieb und die Wartung techni-
scher Anlagen, die rechtmäßige Nut-
zung baulicher Anlagen fallen regel-
mäßig nicht unter die Verbotstatbe-
stände und sind somit zulässig, soweit 
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diese ordnungsgemäß durchgeführt 
oder ausgeübt wird und keine anderen 
Verbote auch im weiteren Zusammen-
hang entgegenstehen. 

Maßnahmen aus Gründen der Ver-
kehrssicherungspflicht sowie zur Ab-
wehr einer unmittelbar drohenden 
Gefahr bleiben aufgrund der Regelung 
in § 23 Abs. 3 LNatSchG NRW von den 
Verboten unberührt. Die untere Na-
turschutzbehörde haftet jedoch nach 
Auffassung der Obergerichte nach 
Amtshaftungsgrundsätzen gemäß 
§ 839 BGB in Verbindung mit Art. 34 
GG für die Sicherheit der Naturdenk-
mäler, soweit der Eigentümer des 
Schutzobjektes der unteren Natur-
schutzbehörde die Durchführung von 
Sicherungs- und Erhaltungsmaßnah-
men gestattet. Die Pflichten aus der 
Amtshaftung gleichen im Hinblick auf 
die Überwachung von Bäumen inhalt-
lich denen der Verkehrssicherungs-
pflicht. Dem Eigentümer obliegt es 
aber, offensichtliche Schäden oder 
Veränderungen an dem Schutzobjekt 
der unteren Naturschutzbehörde un-
verzüglich mitzuteilen. 

 1. die Überwachung, Wartung, Unterhaltung 
und Instandsetzung rechtmäßiger baulicher 
Anlagen, Straßen, Wege, Park- und Stell-
plätze, Schienenwege, Freizeiteinrichtungen, 
Anlagen der Wasserwirtschaft und des Hoch-
wasserschutzes sowie Ver- und Entsorgungs-
leitungen; 

Die Unberührtheit umfasst auch das 
für die Durchführung der Maßnahmen 
erforderliche Betreten und Befahren 
der Flächen sowie sonstige Handlun-
gen, die im unmittelbaren Zusammen-
hang mit den Maßnahmen stehen. 

 2. die von der unteren Naturschutzbehörde an-
geordneten oder zugelassenen Schutz-, 
Pflege-, Erhaltungs- und Sicherungsmaßnah-
men; 

 

 3. offizielle Schilder, die auf die Schutzauswei-
sung hinweisen. 

Die Kennzeichnung von Naturdenkmä-
lern erfolgt durch die untere Natur-
schutzbehörde oder von ihr Beauftrag-
ter. 
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2.3-0 c) Regelungen für Ausnahmen  

 Ausnahmen nach § 23 LNatSchG NRW:  

 Die untere Naturschutzbehörde kann nach 
pflichtgemäßem Ermessen auf Antrag für nach-
folgend genannte Maßnahmen und Vorhaben 
eine Ausnahme von den Verboten erteilen.  

 

Die Ausnahmen umfassen Sachver-
halte und Tätigkeiten/Maßnahmen, 
die über die in den Unberührtheits-
klauseln genannten hinausgehen.  

Die Ausübung des pflichtgemäßen Er-
messens erfolgt mit der Maßgabe, 
dass die Maßnahmen und Vorhaben 
dem Schutzzweck nicht oder nur un-
wesentlich entgegenstehen. 

Die Ausnahme soll mit Auflagen oder 
Bedingungen, befristet oder widerruf-
lich erteilt werden, wenn dadurch er-
reicht werden kann, dass die Wirkun-
gen der beantragten Maßnahmen und 
Vorhaben dem Schutzzweck nicht oder 
nur unwesentlich entgegenstehen. 

Die Ausnahme ist zu versagen, so-fern 
das beantragte Vorhaben auch unter 
Berücksichtigung möglicher Auflagen 
nicht mit dem Schutzzweck vereinbar 
ist. 

 1. Schilder, die der Besucherlenkung oder der 
Information über das Schutzobjekt dienen; 

Bezüglich der Markierung von Wan-
derwegen wird auf die DVO-LNatSchG 
NRW verwiesen. 

 2. das Verlegen ober- oder unterirdischer Lei-
tungen im Kronentraufbereich; 

Die Normen und Richtlinien zum 
Baumschutz bei Baumaßnahmen sind 
einzuhalten. 

 3. Veränderungen der Fels-, Boden- oder Gelän-
degestalt; 

Hierunter werden Verfestigungen, 
Versiegelungen, Aufschüttungen, Ver-
füllungen, Abgrabungen, Ausschach-
tungen, Sprengungen und Bohrungen 
sowie sonstige vergleichbare Maßnah-
men verstanden. 

 4. Maßnahmen, die aufgrund von gesetzlichen 
oder aufgrund eines Gesetzes erlassenen Re-
gelungen erforderlich sind; 
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 5. Maßnahmen oder Vorhaben, die mit den vor-
her genannten Fallkonstellationen nach Art, 
Umfang und Auswirkung auf den Schutz-
zweck vergleichbar sind; 

 

 6. die Neuerteilung oder Verlängerung von bis-
her rechtmäßigen Genehmigungen oder Er-
laubnissen in gleicher Art und gleichem Um-
fang. 

 

 

 

 

2.3-1 Naturdenkmal Bergahorn 
 

2.3-1 
C4 

Bergahorn Der alte Bergahorn steht auf dem 
Rheidter Werth. 
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2.4  Geschützte Landschaftsbestandteile 

2.4 Geschützte Landschaftsbestandteile 
(§ 29 BNatSchG) 

 

 Die im Folgenden näher bezeichneten und in 
der Festsetzungskarte in ihren jeweiligen Gren-
zen festgesetzten Gebiete sind geschützte 
Landschaftsbestandteile.  

In den geschützten Landschaftsbestandteilen 
gelten die nachfolgend unter 2.4.1-0 und  
2.4.2-0 aufgeführten 

a) allgemeinen Verbote, 

b) Regelungen zur Unberührtheit rechtmäßig 
ausgeübter Nutzungen, 

c) Regelungen für Ausnahmen. 

 

Nach § 29 BNatSchG sind geschützte 
Landschaftsbestandteile rechtsverbind-
lich festgesetzte Gebiete, in denen ein 
besonderer Schutz  

1. zur Erhaltung, Entwicklung oder 
Wiederherstellung der Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit des Natur-
haushalts, 

2. zur Belebung, Gliederung oder 
Pflege des Orts- oder Landschafts-
bildes, 

3. zur Abwehr schädlicher Einwirkun-
gen oder 

4. wegen ihrer Bedeutung als Lebens-
stätten bestimmter wildlebender 
Tier- und Pflanzenarten  

erforderlich ist (allgemeiner Schutz-
zweck). 

Der jeweilige gebietsspezifische 
Schutzzweck ist bei den einzelnen ge-
schützten Landschaftsbestandteilen 
aufgeführt. 

Darüber hinaus sind gemäß LNatSchG 
NRW mit öffentlichen Mitteln geför-
derte Anpflanzungen außerhalb des 
Waldes und Wallhecken sowie Alleen 
gesetzlich geschützte Landschaftsbe-
standteile. Dies gilt nicht für Begleit-
grün von Verkehrsanlagen. Diese ge-
setzlich geschützten Landschaftsbe-
standteile sind in der Anlagekarte 
nachrichtlich dargestellt. Sie dürfen 
nicht beeinträchtigt, zerstört oder be-
seitigt werden.  

  Hinweise auf Befreiungen  
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Von den Verboten kann die untere Na-
turschutzbehörde nach § 67 BNatSchG 
in Verbindung mit § 75 LNatSchG NRW 
auf Antrag eine Befreiung erteilen, 
wenn 

1. dies aus Gründen des überwiegen-
den öffentlichen Interesses, ein-
schließlich solcher sozialer und wirt-
schaftlicher Art, notwendig ist oder 

2. die Durchführung der Vorschriften 
im Einzelfall zu einer unzumutbaren 
Belastung führen würde und die Ab-
weichung mit den Belangen von Na-
turschutz und Landschaftspflege 
vereinbar ist. 

Bei forstlichen Festsetzungen entschei-
det der Landesbetrieb Wald und Holz 
NRW im Einvernehmen mit der unte-
ren Naturschutzbehörde. 

  Hinweise bei Ordnungswidrigkeiten  

Nach § 69 Abs. 7 BNatSchG in Verbin-
dung mit § 77 Abs. 1 Nr. 4 LNatSchG 
NRW handelt ordnungswidrig, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig einem gemäß 
§ 23 Abs. 2 BNatSchG in diesem Land-
schaftsplan enthaltenen allgemeinen 
oder gebietsspezifischen Verbot zuwi-
derhandelt. Gemäß § 78 LNatSchG 
NRW können Ordnungswidrigkeiten 
nach § 77 LNatSchG NRW mit einer 
Geldbuße geahndet werden. Die Höhe 
der Geldbuße richtet sich nach dem 
Bußgeldrahmen des § 78 Abs. 1 
LNatSchG NRW (zurzeit bis zu 
50.000,- €). Gegenstände, die zur Bege-
hung einer Ordnungswidrigkeit nach 
§ 77 LNatSchG NRW gebraucht oder 
bestimmt gewesen sind, können ge-
mäß § 72 BNatSchG in Verbindung mit 
§ 78 Abs. 3 LNatSchG NRW eingezogen 
werden. § 77 LNatSchG NRW wird ge-
mäß § 78 Abs. 4 LNatSchG NRW nicht 



Rhein-Sieg-Kreis Landschaftsplan Nr. 1 Niederkassel, 1. Änderung 

Ziffer Textliche Festsetzungen Erläuterungen 

 

Teil C – 2. Besonders geschützte Teile  

von Natur und Landschaft 137 Stand: 12. März 2026 

2.4.1  Einzelobjekte: Bäume, Baumreihe 

2.4.1 Einzelobjekte: Bäume, Baumgruppe 
Baumreihe 

 

2.4.1-0 Allgemeine Festsetzungen für alle als 
Einzelobjekte geschützten Landschafts-
bestandteile 

 

 Anzahl der Einzelobjekte: 3  

2.4.1-0 a) Allgemeine Verbote 

Die Beseitigung eines festgesetzten geschützten 
Landschaftsbestandteiles sowie alle Handlun-
gen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder 
Veränderung der geschützten Landschaftsbe-
standteile führen können, sind verboten. 

 

 Im Schutzbereich der geschützten Landschafts-
bestandteile ist insbesondere verboten: 

Der Schutzbereich besteht aus dem 
Baum selbst, der Fläche des Ausmaßes 
der Baumkrone (Kronentraufbereich) 
zuzüglich einer Abstandsfläche von 
1,5 m rundum. 

 1. die Bäume oder die Baumreihe gänzlich oder 
teilweise zu beseitigen, zu beschädigen, auszu-
reißen, auszugraben, abzutrennen, Befestigun-
gen oder Vorrichtungen anzubringen oder in 
sonstiger Weise in ihrem Bestand zu gefähr-
den; 

Als Beschädigung gilt auch das Verlet-
zen des Wurzelwerks, das Anbringen 
von Schildern, Plakaten und Anschlä-
gen, oder das Verdichten des Bodens 
im Schutzbereich. 

 

 2. den Schutzbereich umzubrechen, zu beweiden 
oder in eine andere Nutzung umzuwandeln; 

 

angewendet, wenn die Tat nach ande-
ren Rechtsvorschriften mit Strafe be-
droht ist. Von dieser Regelung unbe-
rührt sind die in den Bußgeldvorschrif-
ten geregelten Fälle der einfachen 
Sachbeschädigung; ihre Ahndung nach 
§ 303 des Strafgesetzbuches ist ausge-
schlossen. 
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 3. bauliche Anlagen im Sinne der BauO NRW, An-
lagen in und an Gewässern, Straßen, Wege, 
Reitwege, Reitplätze oder sonstige Verkehrs-
anlagen sowie Anlagen der Außenwerbung im 
Sinne der BauO NRW zu errichten, anzubrin-
gen, zu ändern oder deren Nutzung zu ändern 
sowie neue Beleuchtungen zu errichten; 

Hierzu zählen auch bauliche Anlagen, 
die keiner baurechtlichen Genehmi-
gung oder Anzeige bedürfen. 

Bauliche Anlagen sind unter anderem: 

• Lager- und Ausstellungsplätze, 

• Stellplätze, 

• Zäune, 

• Buden, Warenautomaten,  
Verkaufsstände, 

• Ansitzeinrichtungen 

• Schilder. 

Die Änderung von Wegen beinhaltet 
auch eine Überführung in eine höhere 
Ausbaustufe. 

 4. Flächen außerhalb der befestigten oder für die 
bestimmungsgemäße Nutzung gekennzeichne-
ten Straßen und Wege, Park- bzw. Stellplätze 
oder Hofräume zu befahren oder auf ihnen zu 
reiten oder Fahrzeuge und Geräte aller Art ab-
zustellen, zu warten, zu reparieren oder zu rei-
nigen; 

Hierzu zählt u. a. das Befahren mit 
Fahrrädern, Motocross- oder sonsti-
gen Geländefahrzeugen. 

Die Kennzeichnung erfolgt durch offi-
zielle Schilder oder Markierungen. 

 
5. Verfestigungen, Versiegelungen, Aufschüttun-

gen, Verfüllungen, Abgrabungen, Ausschach-
tungen, Sprengungen, Bohrungen oder sons-
tige Veränderungen der Fels-, Boden oder Ge-
ländegestalt vorzunehmen; 

Unter Veränderungen der Boden- 
oder Geländegestalt wird auch die 
Veränderung oder Beseitigung mor-
phologischer Gegebenheiten wie z. B. 
Böschungen, Geländesenken, Auf-
schüttungen und Halden, Täler oder 
Terrassenkanten verstanden. 

 6. feste oder flüssige Stoffe und Gegenstände, 
die geeignet sind, den Natur-, Boden- oder 
Wasserhaushalt oder das Schutzobjekt erheb-
lich oder nachhaltig zu beeinträchtigen, abzu-
lagern, einzuleiten einzubringen oder sich ih-
rer in sonstiger Weise zu entledigen; 

Feste oder flüssige Stoffe sind unter 
anderem Grünabfälle, Bauschutt, 
Elektro- und Haushaltsgegenstände, 
Altöle und Farben / Lacke sowie alle 
übrigen Stoffe, die den Abfallbegriff 
im Sinne des Kreislaufwirtschaftsge-
setzes erfüllen.  

 7. ober- oder unterirdische Leitungen aller 
Art - auch Drainageleitungen - zu verlegen 
oder zu ändern; 
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 8. Feuer zu entfachen, zu verursachen oder zu 
unterhalten oder zu grillen, pyrotechnische 
Gegenstände zu entzünden; 

Hierzu zählt u. a. auch das Abbrennen 
von Feuerwerkskörpern und „Benga-
los“. 

 9. zu zelten, zu campen oder zu lagern;  

 10. wildlebende Tiere ohne vernünftigen Grund zu 
fangen, zu töten, zu verletzen oder mutwillig 
zu beunruhigen, ihnen nachzustellen, zu ihrem 
Fang geeignete Vorrichtungen anzubringen 
oder zu füttern; 

Hierzu zählt auch das Anbringen von 
Beleuchtung und das Beleuchten des 
Schutzobjekts. 

 

Die land-, forst- und fischereiliche 
Nutzung, Imkerei und Jagd sind regel-
mäßig als vernünftiger Grund anzuse-
hen. 

 11. Fortpflanzungs- und Ruhestätten wildlebender 
Tiere ohne vernünftigen Grund zu zerstören, 
ihre Puppen, Larven, Eier oder sonstige Ent-
wicklungsformen fortzunehmen, zu sammeln, 
zu beschädigen, zu entfernen oder in sonstiger 
Weise deren Fortpflanzung zu stören; 

Die land-, forst- und fischereiliche 
Nutzung, Imkerei und Jagd sind regel-
mäßig als vernünftiger Grund anzuse-
hen. 

 12. Wildäcker, Wildäsungsflächen und Wildfütte-
rungen einschließlich Ablenkungsfütterungen 
und Kirrungen (im Sinne der Verordnung zur 
Durchführung des Landesjagdgesetzes in der 
jeweils geltenden Fassung) anzulegen oder 
vorzunehmen. 

 

2.4.1-0 b) Nicht betroffene Tätigkeiten  

 Unberührt von den allgemeinen Verboten 
bleibt/ bleiben:  

Der Betrieb, die Wartung und recht-
mäßige Nutzung technischer oder 
baulicher Anlagen fallen regelmäßig 
nicht unter die Verbotstatbestände 
und sind somit zulässig, soweit diese 
ordnungsgemäß ausgeübt werden 
und keine anderen Verbote auch im 
weiteren Zusammenhang entgegen-
stehen. 

Maßnahmen aus Gründen der Ver-
kehrssicherungspflicht bleiben bereits 
aufgrund der Regelung in § 23 Abs. 3 
LNatSchG NRW von den Verboten un-
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berührt. Sie obliegen den Grundstück-
seigentümerinnen und -eigentümern 
oder den Grundstücksbesitzerinnen 
und -besitzern ausschließlich im Rah-
men des Zumutbaren und sind vor ih-
rer Durchführung der unteren Natur-
schutzbehörde anzuzeigen. Maßnah-
men zur Abwehr einer unmittelbar 
drohenden gegenwärtigen Gefahr sind 
der unteren Naturschutzbehörde 
nachträglich unverzüglich anzuzeigen. 

 1. die Überwachung, Wartung, Unterhaltung 
und Instandsetzung rechtmäßiger baulicher 
Anlagen, Straßen, Wege, Park- und Stellplät-
zen, Schienenwege, Freizeiteinrichtungen, 
Anlagen der Wasserwirtschaft und des Hoch-
wasserschutzes sowie Ver- und Entsorgungs-
leitungen; 

 

 2. die von der unteren Naturschutzbehörde an-
geordneten oder zugelassenen Schutz-, 
Pflege-, Erhaltungs-, Entwicklungs- und Siche-
rungsmaßnahmen; 

 

 3. Offizielle Schilder, die auf die Schutzauswei-
sung hinweisen. 

Die Kennzeichnung von geschützten 
Landschaftsbestandteilen erfolgt 
durch die untere Naturschutzbehörde 
oder von ihr Beauftragter. 

2.4.1-0 c) Regelungen für Ausnahmen  

 Ausnahmen nach § 23 LNatSchG NRW:  

 Die untere Naturschutzbehörde kann nach 
pflichtgemäßem Ermessen auf Antrag für nach-
folgend genannte Maßnahmen und Vorhaben 
eine Ausnahme von den Verboten erteilen. 

 

Die Ausnahmen umfassen Sachver-
halte und Tätigkeiten/ Maßnahmen, 
die über die in den Unberührtheits-
klauseln genannten hinausgehen.  

Die Ausübung des pflichtgemäßen Er-
messens erfolgt mit der Maßgabe, 
dass die Maßnahmen und Vorhaben 
dem Schutzzweck nicht oder nur un-
wesentlich entgegenstehen. 

Die Ausnahme soll mit Auflagen oder 
Bedingungen, befristet oder widerruf-
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lich erteilt werden, wenn dadurch er-
reicht werden kann, dass die Wirkun-
gen der beantragten Maßnahmen und 
Vorhaben dem Schutzzweck nicht oder 
nur unwesentlich entgegenstehen. 

Die Ausnahme ist zu versagen, sofern 
das beantragte Vorhaben auch unter 
Berücksichtigung möglicher Auflagen 
nicht mit dem Schutzzweck vereinbar 
ist. 

 1. Schilder, die der Besucherlenkung oder der 
Information über das Schutzobjekt dienen; 

Bezüglich der Markierung von Wander-
wegen wird auf die DVO-LNatSchG 
NRW verwiesen. 

 2. das Verlegen ober- oder unterirdischer Lei-
tungen im Kronentraufbereich; 

 

 3. Veränderungen der Boden- oder Geländege-
stalt; 

Hierunter werden Verfestigungen, Ver-
siegelungen, Aufschüttungen, Verfül-
lungen, Abgrabungen, Ausschachtun-
gen, Sprengungen und Bohrungen so-
wie sonstige vergleichbare Maßnah-
men verstanden. 

 4. Maßnahmen, die aufgrund von gesetzlichen 
oder aufgrund eines Gesetzes erlassenen Re-
gelungen erforderlich sind; 

 

 5. Maßnahmen oder Vorhaben, die mit den vor-
her genannten Fallkonstellationen nach Art, 
Umfang und Auswirkung auf den Schutz-
zweck vergleichbar sind; 

 

 6. die Neuerteilung oder Verlängerung von bis-
her rechtmäßigen Genehmigungen oder Er-
laubnissen in gleicher Art und gleichem Um-
fang. 

 

 Als Einzelobjekte geschützte 
Landschaftsbestandteile im Plangebiet 

 

2.4.1-1 
D3 

Stieleiche An der L 269 zwischen Niederkassel 
und Uckendorf steht eine alte, land-
schaftsprägende Eiche. 
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2.4.1-2 
D4 

Linde Östlich von Rheidt steht am Rande 
des Südfriedhofs eine alte, land-
schaftsprägende Linde. 

2.4.1-3 
E4, E5 

Obstbaumreihe östlich Mondorf 

 

Folgende Maßnahme wird festgesetzt:  

1. Fachgerechte Pflege der Obstbäume und ex-
tensive Mahd der Grasflur unter den Obst-
bäumen. 

Die Maßnahme ist festgesetzt unter 
5.1/2.4.1-3/1. 

Die Obstbaumreihe mit etwa 20 Obst-
hochstämmen soll erhalten bleiben. 
Sie gliedert und belebt das Land-
schaftsbild und ist wertvoll für Insek-
ten und Vögel. 
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 2.4.2  Flächenhafte geschützte Landschaftsbestandteile 

2.4.2 Flächenhafte geschützte 
Landschaftsbestandteile 

 

2.4.2-0 Allgemeine Festsetzungen für alle 
flächenhaft geschützten Landschafts-
bestandteile 

 

 Größe insgesamt: 9,23 ha  

2.4.2-0 a) Allgemeine Verbote  

 Die Beseitigung eines festgesetzten geschütz-
ten Landschaftsbestandteiles sowie alle Hand-
lungen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung 
oder Veränderung der geschützten Land-
schaftsbestandteile führen können, sind ver-
boten. 

Allgemein in allen Schutzgebieten zu 
beachtende Regelungen sind dem 
Kap. 2 zu entnehmen. 

Auf Kap. 2.4.2-0 b) - nicht betroffene 
Tätigkeiten - wird ausdrücklich hinge-
wiesen. 

 Insbesondere ist in den flächenhaft geschütz-
ten Landschaftsbestandteilen verboten: 

 

 1. bauliche Anlagen im Sinne der BauO NRW, 
Anlagen in und an Gewässern, Straßen, 
Wege, Reitwege, Reitplätze oder sonstige 
Verkehrsanlagen sowie Anlagen der Außen-
werbung im Sinne der BauO NRW zu errich-
ten, anzubringen, zu ändern oder deren Nut-
zung zu ändern;  

Hierzu zählen auch bauliche Anlagen, 
die keiner baurechtlichen Genehmi-
gung oder Anzeige bedürfen.  

Bauliche Anlagen sind unter anderem 
auch: 

• Lager- und Ausstellungsplätze, 

• Stellplätze, 

• Zäune, 

• Buden, Warenautomaten, Ver-
kaufsstände, Gewächshäuser, 

• Dauercamping- und Zeltplätze  

• Sport- und Spielplätze,  

• Landungs-, Boots-, Bade- und An-
gelstege, 

• Ansitzeinrichtungen, 

• Schilder. 

Die Änderung von Wegen beinhaltet 
auch eine Überführung in eine höhere 
Ausbaustufe. 
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 2. Flächen außerhalb der befestigten oder für 
die bestimmungsgemäße Nutzung gekenn-
zeichneten Straßen und Wege, Park- bzw. 
Stellplätze oder Hofräume zu befahren, Fahr-
zeuge und Geräte aller Art abzustellen; Fahr-
zeuge zu warten, zu reparieren oder zu reini-
gen; 

Hierzu zählt u. a. auch das Befahren 
mit Fahrrädern, Motocross- oder sons-
tigen Geländefahrzeugen. 

Die Kennzeichnung erfolgt durch offizi-
elle Schilder oder Markierungen. 

 3. Stollen oder Höhlen zu betreten  

 4. Verfestigungen, Versiegelungen, Aufschüt-
tungen, Verfüllungen, Abgrabungen, Aus-
schachtungen, Sprengungen, Bohrungen 
oder sonstige Veränderungen der Fels-, Bo-
den- oder Geländegestalt vorzunehmen; 

Unter Veränderungen der Boden- oder 
Geländegestalt wird auch die Verände-
rung oder Beseitigung morphologi-
scher Gegebenheiten wie z. B. Bö-
schungen, Geländesenken, Aufschüt-
tungen und Halden, Täler oder Terras-
senkanten verstanden. 

 5. feste oder flüssige Stoffe und Gegenstände, 
die geeignet sind, den Natur-, Boden- oder 
Wasserhaushalt oder das Landschaftsbild er-
heblich oder nachhaltig zu beeinträchtigen, 
abzulagern, einzuleiten, einzubringen oder 
sich ihrer in sonstiger Weise zu entledigen; 

Feste oder flüssige Stoffe sind unter 
anderem Grünabfälle, Bauschutt, 
Elektro- und Haushaltsgegenstände, 
Altöle und Farben / Lacke sowie alle 
übrigen Stoffe, die den Abfallbegriff im 
Sinne des Kreislaufwirtschaftsgesetzes 
erfüllen.  

 6. ober-, oder unterirdische Leitungen aller 
Art - auch Drainageleitungen - außerhalb von 
Straßenkörpern und befestigten Wegen zu 
verlegen oder zu ändern; 

Die Unterhaltung und Instandsetzung 
bestehender Drainagen die lediglich 
dem Funktionserhalt im bisherigen 
Umfang dient, fällt nicht unter dieses 
Verbot. 

 7. Veranstaltungen aller Art mit 100 und mehr 
Teilnehmenden;  

Bei Veranstaltungen sind, ungeachtet 
der Teilnehmerzahl, die sonstigen 
Festsetzungen des Landschaftsplans 
einzuhalten, z. B Verbot Nr. 2 (Befah-
rensregelung). 

Soweit Veranstaltungen im Wald 
durchgeführt werden sollen, ist die be-
absichtigte Veranstaltung gemäß Lan-
desforstgesetz zusätzlich rechtzeitig 
vor Beginn beim Landesbetrieb Wald 
und Holz NRW anzuzeigen. 
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 8. außerhalb von genehmigten Feuer- oder 
Grillstellen Feuer zu entfachen, zu verursa-
chen, zu unterhalten oder zu grillen; pyro-
technische Gegenstände zu entzünden; 

Hierzu zählt u. a. auch das Abbrennen 
von Feuerwerkskörpern und „Benga-
los“. 

 9. außerhalb von Hofstellen, Hausgärten oder 
für diesen Zweck genehmigten Plätzen zu zel-
ten oder zu campen; 

 

 10. Motorsport außerhalb der hierfür zugelasse-
nen Bereiche zu betreiben; 

 

 11. oberirdische Gewässer und deren Böschun-
gen anzulegen, zu verändern, zu beseitigen 
oder in sonstiger Weise zu beeinträchtigen; 

Eine Beeinträchtigung der Gewässer-
böschungen kann auch durch übermä-
ßigen Tritt von Weidetieren hervorge-
rufen werden. 

Durch neophytische Pflanzenarten ge-
prägte Gewässerrandstreifen außer-
halb von Gehölzflächen oder Auwald 
können nach Maßgabe der Entwick-
lungsziele in extensiver Weise durch 
Beweidung genutzt, bewirtschaftet 
oder gepflegt werden (vgl. RdErl. des 
MKULNV NRW vom 13.06.2016). 

 12. den Grundwasserstand abzusenken, soweit 
hierdurch grundwasserabhängige Biotope be-
einflusst werden; 

 

 13. Brachflächen einer Nutzung zuzuführen oder 
erheblich zu beeinträchtigen;  

Als Brachflächen gelten Grundstücke, 
deren landwirtschaftliche Bewirtschaf-
tung aufgegeben ist oder die länger als 
drei Jahre nicht genutzt sind. 

Nicht zu den Brachflächen zählen Still-
legungsflächen der gemeinsamen Ag-
rarpolitik der EU einschließlich Agra-
rumwelt- und Klimamaßnahmen, wel-
che einem temporären Nutzungsver-
zicht unterliegen sowie übrige Fälle 
nach § 11 LNatSchG NRW. 

 14. die Bodendecke auf Wegrainen und Böschun-
gen erheblich zu schädigen;  
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 15. Dauergrünland umzubrechen oder in eine an-
dere Nutzung umzuwandeln, Pflegeumbruch 
vorzunehmen oder die Grasnarbe flächenhaft 
oder nachhaltig zu schädigen; 

Dauergrünland sind alle auf natürliche 
Weise entstandenen Grünlandflächen 
sowie angelegte und mehr als 5 Jahre 
als Wiese, Mähweide oder Weide ge-
nutzte Grünlandflächen und deren 
Brachen. Eine flächenhafte oder nach-
haltige Schädigung der Grasnarbe 
kann durch übermäßige Weidenut-
zung, zu frühe oder zu lange Bewei-
dung im Jahr oder eine dem Standort 
nicht angepasste Tierrasse erfolgen. 

Flächeninformationen der LWK NRW 
im Rahmen der EU-Förderung/Direkt-
zahlungen können dem Internet-Por-
tal: TIM-online, Stichworte: Dauer-
grünland NRW und Umweltsensibles 
Dauergrünland NRW entnommen wer-
den. Der Dienst: EU-Förderung (Land-
wirtschaftskammer NRW) muss ausge-
wählt und hinzugefügt werden. 

 16. Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurz-
umtriebsplantagen oder gärtnerisch genutz-
ten Grundflächen stehen, Hecken, Feld- oder 
Ufergehölze sowie Obstbäume gänzlich oder 
teilweise zu beseitigen, zu beschädigen, auf 
den Stock zu setzen, auszureißen oder auszu-
graben; 

Als Beschädigung gilt auch das Verlet-
zen des Wurzelwerks oder das Ver-
dichten des Bodens im Kronentraufbe-
reich von Bäumen. 

 17. Sträucher, sonstige wildwachsende krautige 
Pflanzen oder Gräser, Pilze, Flechten oder 
Moose ohne vernünftigen Grund von ihrem 
Standort zu entnehmen oder über den per-
sönlichen Bedarf hinaus zu nutzen oder sie in 
sonstiger Weise in ihrem Bestand erheblich 
oder nachhaltig zu schädigen; 

 

 18. Weihnachtsbaum-, Baumschul- und 
Schmuckreisigkulturen sowie Kurzumtriebs-
plantagen außerhalb des Waldes anzulegen 
oder zu erweitern; 

 

 19. die Errichtung, Erweiterung oder wesentliche 
Änderung von Tiergehegen im Sinne des 
LNatSchG NRW; 
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 20. gesetzlich geschützte Biotope im Sinne des 
BNatSchG und LNatSchG NRW zu zerstören 
oder erheblich zu beeinträchtigen; 

Hierunter fallen auch extensiv ge-
nutzte Obstbaumwiesen/ -weiden grö-
ßer 0,25 ha aus hochstämmigen Obst-
bäumen (Streuobstbestände) in einem 
Abstand von mehr als 50 m von Wohn- 
oder Hofgebäuden. 

Der gesetzliche Schutz von Streuobst-
wiesen tritt in Kraft, sobald die Ge-
samtfläche dieser Streuobstbestände 
in Nordrhein-Westfalen um mindes-
tens 5 % abgenommen hat. Die Lan-
desregierung kann den maßgeblichen 
Stichtag durch Rechtsverordnung fest-
legen. 

Die Ablagerung von Schlagabraum gilt 
als Beeinträchtigung. 

 21. Quellen, Feuchtbereiche und feuchte Hoch-
staudenfluren zu zerstören oder erheblich zu 
beeinträchtigen; 

Hierunter fallen unter anderem quellig 
durchsickerte Bereiche, zeitweise 
überstaute Senken sowie Hochstau-
denbestände mit nur geringen Antei-
len ruderaler, nitrophiler oder neo-
phytischer Pflanzenarten. 

 22. Wildäcker, Wildäsungsflächen und Wildfütte-
rungen einschließlich Ablenkungsfütterungen 
und Kirrungen (im Sinne der Verordnung zur 
Durchführung des Landesjagdgesetzes in der 
jeweils geltenden Fassung) auf Grünland- und 
Brachflächen, an Gewässern, auf Quellen, 
Feuchtbereichen und feuchten Hochstauden-
fluren oder in gesetzlich geschützten Bioto-
pen im Sinne des BNatSchG und LNatSchG 
NRW anzulegen oder vorzunehmen; 

Zu den gesetzlich geschützten Bioto-
pen zählen auch Auen-, Bruch- und 
Sumpfwälder. 

 23. wildlebende Tiere ohne vernünftigen Grund 
zu fangen, zu töten, zu verletzen oder mut-
willig zu beunruhigen, ihnen nachzustellen, 
zu ihrem Fang geeignete Vorrichtungen anzu-
bringen oder zu füttern; 

Die land-, forst- und fischereiliche Nut-
zung, Imkerei und Jagd sind regelmä-
ßig als vernünftiger Grund anzusehen. 

 24. Fortpflanzungs- und Ruhestätten wildleben-
der Tiere ohne vernünftigen Grund zu zerstö-
ren, ihre Puppen, Larven, Eier oder sonstige 

Die land-, forst- und fischereiliche Nut-
zung, Imkerei und Jagd sind regelmä-
ßig als vernünftiger Grund anzusehen. 
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Entwicklungsformen fortzunehmen, zu sam-
meln, zu beschädigen, zu entfernen oder in 
sonstiger Weise deren Fortpflanzung zu stö-
ren; 

 25. Bäume mit Horsten, Großhöhlenbäume so-
wie Uraltbäume zu fällen; 

Horste sind Brutstätten von Störchen, 
Reihern, Greifvögeln und Kolkraben. 
Zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit 
der Fortpflanzungsstätte kann es er-
forderlich sein, weitere Bäume in den 
Schutz einzubeziehen. 

Großhöhlenbäume weisen Höhlenein-
gänge von mehr als 8 cm oder offene, 
überwallte Stammrisse auf. Uralt-
bäume (sog. Methusaleme) sind 
Bäume mit langjähriger Biotopbaum-
funktion für hochspezialisierte, immo-
bile Arten (Pilze, Flechten, Moose, Kä-
fer). Diese zeichnen sich durch ökolo-
gisch wertvolle Merkmale wie Höhlen, 
Spalten, Baumpilze und morschem 
Holz sowie außergewöhnliche Wuchs-
formen, Kronenausbildungen und 
Größe (Baumriesen) aus. Sie liegen mit 
Brusthöhen-Durchmesser (BHD) ab 
100 cm deutlich über der regulären 
Zielstärke der jeweiligen Baumarten. 
Oftmals ist bei diesen Bäumen eine 
Holznutzung seit geraumer Zeit nicht 
mehr vorgesehen. 

Bäume mit besonderer Schaftgüte (ho-
her Wertholzanteil) fallen regelmäßig 
nicht unter die Definition eines Uralt-
baumes. 

Weitere Erläuterungen zu Bäumen mit 
Habitatfunktion können der Xylobius-
Strategie des Landesbetriebes Wald 
und Holz NRW entnommen werden. 

 26. Erstaufforstungen und Waldumwandlungen 
vorzunehmen. 

 

2.4.2-0 b) Nicht betroffene Tätigkeiten  



Rhein-Sieg-Kreis Landschaftsplan Nr. 1 Niederkassel, 1. Änderung 

Ziffer Textliche Festsetzungen Erläuterungen 

 

Teil C – 2. Besonders geschützte Teile  

von Natur und Landschaft 149 Stand: 12. März 2026 

 Unberührt von den allgemeinen Verboten 
bleibt/ bleiben:  

Maßnahmen aus Gründen der Ver-
kehrssicherungspflicht bleiben bereits 
aufgrund der Regelung in § 23 Abs. 3 
LNatSchG NRW von den Verboten un-
berührt. Sie obliegen den Grundstücks-
eigentümerinnen und -eigentümern 
oder den Grundstücksbesitzerinnen 
und -besitzern ausschließlich im Rah-
men des Zumutbaren und sind vor ih-
rer Durchführung der unteren Natur-
schutzbehörde anzuzeigen. Maßnah-
men zur Abwehr einer unmittelbar dro-
henden gegenwärtigen Gefahr sind der 
unteren Naturschutzbehörde nachträg-
lich unverzüglich anzuzeigen. 

 1. die bestimmungsgemäße Nutzung von Haus- 
und Hofgrundstücken sowie Sport- und Spiel-
flächen bzw. -plätzen; 

 

 2. die Überwachung, Wartung, Unterhaltung 
und Instandsetzung rechtmäßiger baulicher 
Anlagen, Straßen und Wege, Park- und Stell-
plätze, Schienenwege, Freizeiteinrichtungen, 
Anlagen der Wasserwirtschaft und des Hoch-
wasserschutzes sowie Ver- und Entsorgungs-
leitungen;  

Instandsetzungen sind vor ihrer Durchfüh-
rung der unteren Naturschutzbehörde einen 
Monat im Voraus anzuzeigen; 

Die Unberührtheit umfasst auch das 
für die Durchführung der Maßnahmen 
erforderliche Betreten und Befahren 
der Flächen sowie sonstige Handlun-
gen, die im unmittelbaren Zusammen-
hang mit den Maßnahmen stehen. 

Bezüglich notwendiger Form- und Pfle-
geschnitte wird auf die Bestimmungen 
des § 39 Abs. 5 BNatSchG verwiesen. 

Bei Wegebaumaßnahmen ist darauf zu 
achten, dass ausschließlich Material 
verwendet wird, welches dem Ein-
bauort entspricht. 

 3. Schilder, die auf die Schutzausweisung hin-
weisen oder Notfallpunkte ausweisen, der 
Besucherlenkung oder der Information über 
das Schutzgebiet dienen; 

Die Kennzeichnung von Naturschutz-
gebieten erfolgt durch die untere Na-
turschutzbehörde oder von ihr Beauf-
tragter. 

Bezüglich der Markierung von Wan-
derwegen wird auf die DVO-LNatSchG 
NRW verwiesen. 
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 4. bauliche Anlagen, Entnahmen und Einleitun-
gen, die im Rahmen einer wasserrechtlichen 
Zulassung genehmigt werden; 

Dies gilt auch für Maßnahmen im Zu-
sammenhang mit der Nutzung der Ge-
othermie. 

 5. die Unterhaltung von oberirdischen Gewäs-
sern nach den im Wasserhaushaltsgesetz 
festgelegten Bewirtschaftungszielen auf 
Grundlage eines Gewässerunterhaltungspla-
nes; 

Hinsichtlich der Inhalte der Gewäs-
serunterhaltung und der erforderli-
chen Abstimmung zwischen den Trä-
gern der Gewässerunterhaltung und 
den unteren Wasser- und Naturschutz-
behörden wird auf den RdErl. „Natur-
schutz und Landschaftspflege in was-
serrechtlichen Verfahren und bei was-
serwirtschaftlichen Maßnahmen“ 
(MELF vom 26.11.1984) verwiesen. 

Die zuständige Wasserbehörde setzt 
sich über die Inhalte der Gewässerun-
terhaltung mit der gleichgeordneten 
Naturschutzbehörde ins Benehmen. 

 6. die folgenden Tätigkeiten im Rahmen einer 
landwirtschaftlichen Bodennutzung im Sinne 
des BNatSchG in Verbindung mit LNatSchG 
NRW gemäß den Grundsätzen der guten 
fachlichen Praxis sowie nach Maßgabe der 
nachfolgenden Bestimmungen: 

 

 a) die Errichtung von ortsüblichen dauerhaf-
ten Weidezäunen oder Kulturzäunen bis 
1,6 m Höhe, von temporären Elektrozäu-
nen sowie von Herdenschutzzäunen in 
Wolfsgebieten entsprechend der Förder-
richtlinien Wolf des Landes NRW;  

Als ortsüblich gelten Weidezäune oder 
auch Kulturzäune aus Draht, Litzen 
oder Bänder, Knotengittergeflecht 
oder Holzkoppelzäune in dunkler Farb-
gebung, sofern auf Dauer errichtet, 
nur mit Holzpfosten und ohne Beton-
fundament. 

Gewässerquerungen bedürfen der be-
sonderen Abstimmung mit der Was-
serbehörde. 

 b) Flächen außerhalb der befestigten oder für 
die bestimmungsgemäße Nutzung gekenn-
zeichneten Straßen und Wege, Park- bzw. 
Stellplätze oder Hofräume zu befahren und 
landwirtschaftliche Geräte dort abzustellen; 
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 c) schonende Form- und Pflegeschnitte zur Be-
seitigung des Zuwachses von Gehölzen in 
der Zeit vom 01. Oktober bis 28. Februar so-
wie ein Zurückdrängen des Wurzelwerkes 
im Rahmen der ordnungsgemäßen Boden-
bearbeitung;

Dies trifft auch auf Strukturen zu, die 
mit öffentlichen Mitteln gefördert 
wurden. 

 d) bei aktueller oder zukünftiger Teilnahme an
landwirtschaftlichen Extensivierungspro-
grammen oder dem Vertragsnaturschutz: 
die Wiederaufnahme der rechtmäßig ausge-
übten Nutzung nach Ablauf des Programms;

Der Rhein-Sieg-Kreis empfiehlt eine 
Fortführung der landwirtschaftlichen 
Extensivierungsprogramme oder die 
Bewirtschaftung/ Pflege im Rahmen 
des Vertragsnaturschutzes. 

 e) das Aufstellen und der Betrieb von mobilen
Melkständen, Viehtränken und landschafts-
angepassten Gatteranlagen für den Vieh-
fang außerhalb des Kronentraufbereichs 
von Bäumen und außerhalb von gesetzlich 
geschützten Biotopen im Sinne des 
BNatSchG und LNatSchG NRW sowie von 
Quellen, Feuchtbereichen und feuchten 
Hochstaudenfluren;

 

 7. die folgenden Tätigkeiten im Rahmen der 
forstwirtschaftlichen Nutzung im Sinne des 
BNatSchG und LNatSchG NRW gemäß den 
Grundsätzen einer nachhaltigen und ord-
nungsgemäßen Forstwirtschaft nach Landes-
forstgesetz NRW sowie nach Maßgabe der 
nachfolgenden Bestimmungen: 

 

 a) die Errichtung und Wartung von notwendi-
gen ortsüblichen Kulturzäunen im Wald bis 
2 m Höhe, längstens jedoch für die Dauer 
von 10 Jahren; 

innerhalb der Verbreitungsgebiete für Rot-
wild und Damwild nach DVO LJG NRW und 
bei Weisergattern für den notwendigen Zeit-
raum; 

bei Knotengeflechtzäunen nur in Kombina-
tion mit Hilfen für die Wildkatze; 

Der Einsatz von Knotengeflechtzäunen 
sollte möglichst vermieden werden. 
Überkletterhilfen aus Holz oder Durch-
lässe mildern das Verletzungsrisiko für 
Wildkatzen ab. Die Errichtung von Hor-
dengattern aus Holz wird empfohlen. 

Sofern die Zäune und Gatter ihren 
Zweck erfüllt haben, sind diese zurück-
zubauen. Das Zaunmaterial ist zu ent-
fernen und sachgerecht zu entsorgen, 
um das Verletzungsrisiko von Wildtier-
arten zu verringern. 
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 b) Flächen außerhalb der befestigten oder für 
die bestimmungsgemäße Nutzung gekenn-
zeichneten Straßen und Wege, Park- bzw. 
Stellplätze oder Hofräume zu befahren; 

 

 c) das Fällen und Entnehmen von erkrankten 
oder von Schädlingen befallenem Bäumen 
zum Schutz benachbarter Bäume vor forst-
wirtschaftlich relevanter Erkrankung bzw. 
Schädlingsbefall (Sanitärhieb) sowie für die 
Entnahme von Kalamitätsholz; 

Kalamitäten sind großflächige Ausfälle 
von Waldbeständen, die durch Mas-
senerkrankungen oder durch Witte-
rungsextreme hervorgerufen werden. 
Das Verbot Nr. 32 (Kahlschlagsverbot 
in Laubwäldern) ist zu beachten. 

 
d) Wiederaufforstungen von Nadel- und Nadel-

mischwäldern im Privatwald mit Roteiche, 
Schwarzkiefer, Edelkastanie und Walnuss 
mit einem Anteil von insgesamt bis zu 30 %. 

Nadelmischwälder sind Waldbestände 
mit einem Anteil an Nadelbäumen im 
Ober- und Unterstand von zusammen 
mindestens 50 %. 

Die eingeschränkte Unberührtheit 
dient der schnellen Wiederbestockung 
von Kalamitätsflächen und der Be-
gründung klimastabiler Wälder. 

Der Anteil an Experimentierbaumarten 
richtet sich nach dem Waldbaukon-
zept NRW. 

 8. die folgenden Tätigkeiten im Rahmen der 
ordnungsgemäßen Ausübung der Jagd ein-
schließlich des Jagdschutzes im Sinne des 
Landesjagdgesetzes Nordrhein-Westfalen so-
wie nach Maßgabe der nachfolgenden Best-
immungen: 

 

 a) Flächen außerhalb der befestigten oder für 
die bestimmungsgemäße Nutzung gekenn-
zeichneten Straßen und Wege, Park- bzw. 
Stellplätze oder Hofräume zu befahren; 

 

 b) wildlebende Tiere zu fangen, zu töten, im 
Rahmen einer Bewegungsjagd zu beunruhi-
gen, ihnen nachzustellen, zu ihrem Fang ge-
eignete Vorrichtungen anzubringen oder au-
ßerhalb von gesetzlich geschützten Bioto-
pen zu kirren oder zu füttern; 

Bezüglich der Kirrung oder Fütterung 
wird auf die Bestimmungen des Jagd-
rechts verwiesen. 

 c) offene Ansitzleitern, Hochsitze sowie ge-
schlossene Jagdkanzeln für die ordnungsge-

Ansitzeinrichtungen sollen zweckdien-
lich, klein, möglichst unauffällig und 
dem Landschaftsbild angepasst in nicht 
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mäße Ausübung der Jagd außerhalb von ge-
setzlich geschützten Biotopen im Sinne des 
BNatSchG und LNatSchG NRW sowie von 
Quellen, Feuchtbereichen und feuchten 
Hochstaudenfluren zu errichten oder zu än-
dern;  

in einem ausreichenden Arbeiten zur Errich-
tung/Änderung von Ansitzeinrichtungen in 
einem Radius von 100 m um Horstbäumen 
in der Zeit vom 01. August bis Ende Februar 
des Folgejahres; 

übermäßiger Anzahl errichtet werden. 
Dies gilt sowohl für den jeweiligen 
Standort als auch für die Bauausfüh-
rung. 

Horste sind Brutstätten von Störchen, 
Reihern, Greifvögeln und Kolkraben. 

Gemäß Dienstanweisung „Artenschutz 
im Wald“ (MULNV NRW 2021) beträgt 
ein ausreichender Abstand zu Horst-
bäumen vom Schwarzstorch 300 m, 
vom Rot- und Schwarzmilan sowie vom 
Wespenbussard 200 m.  

Die Verbote Nr. 23 (Störungsverbot), 
Nr. 4 (Schutz der Fortpflanzungs- und 
Ruhestätten) und Nr. 25 (Horst- und 
Höhlenbäume) sind zu beachten. 

 9. die folgenden Tätigkeiten im Rahmen der 
ordnungsgemäßen Ausübung der Fischerei 
im Sinne des LFischG unter Beachtung des 
BNatSchG und Wasserrechts: 

 

 a) wildlebende Tiere zu fangen, zu töten, ihnen 
nachzustellen oder zu ihrem Fang geeignete 
Vorrichtungen anzubringen; 

 

 10. die folgenden Tätigkeiten im Rahmen der 
ordnungsgemäßen Ausübung der Imkerei: 

 

 a) Flächen außerhalb der befestigten oder für 
die bestimmungsgemäße Nutzung gekenn-
zeichneten Straßen und Wege, Park- bzw. 
Stellplätzen oder Hofräumen zu befahren; 

 

 b) Bienenstöcke aufzustellen;  

 11. der gesetzmäßige Einsatz von Ordnungs-, 
Hilfs- und Rettungsdiensten; 

 

 12. Maßnahmen zur Gefahrenabwehr durch Be-
dienstete von Behörden und behördlich Be-
auftragte; 

 

 13. die von der unteren Naturschutzbehörde an-
geordneten oder zugelassenen Schutz-, 
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Pflege-, Erhaltungs-, Entwicklungs- und Siche-
rungsmaßnahmen; 

 14. die von der zuständigen Behörde angeordne-
ten oder gesetzlich zugelassene Bekämp-
fungsmaßnahmen gegen invasive Arten im 
Sinne des BNatSchG sowie Maßnahmen der 
zuständigen Behörde im Umgang mit dem 
Wolf nach BJagdG, BNatSchG und Landes-
recht; 

Dies umfasst z.B. Maßnahmen zur Be-
kämpfung von Bisam und Nutria sowie 
zum Management des Wolfes und zur 
Abwendung von Schäden oder im Inte-
resse der Gesundheit oder der öffent-
lichen Sicherheit. 

 15. Maßnahmen im Sinne des § 4 BNatSchG, die 
für dieFunktionssicherung die für die Funkti-
onssicherung der bestimmungsgemäßen Nut-
zung erforderlich sind; 

Dies sind Flächen, die dem Zwecke der 
Verteidigung, internationalen Ver-
pflichtungen und dem Zivilschutz, der 
Bundespolizei, des öffentlichen Ver-
kehrs, der Binnenschifffahrt, der Ver- 
und Entsorgung, dem Hochwasser-
schutz oder der Telekommunikation 
dienen. 

 16. die vor Inkrafttreten dieses Landschaftsplans 
rechtmäßig und ordnungsgemäß ausgeübten 
Tätigkeiten und Nutzungen aufgrund rechts-
kräftiger Genehmigungen oder aufgrund ei-
gentumsrechtlichen Bestandsschutzes in der 
bisherigen Art und im bisherigen Umfang.  

Dies gilt auch innerhalb der Geltungs-
dauer einer Veränderungssperre nach 
§ 48 Abs. 3 LNatSchG NRW vom Zeit-
punkt der Beteiligung der Bürgerinnen 
und Bürger gemäß § 16 LNatSchG 
NRW. 

2.4.2-0 c) Regelungen für Ausnahmen   

 Ausnahmen nach § 23 LNatSchG NRW:  

 Die untere Naturschutzbehörde kann nach 
pflichtgemäßem Ermessen auf Antrag für nach-
folgend genannte Maßnahmen und Vorhaben 
eine Ausnahme von den Verboten erteilen. 

Die Ausnahmen können auch für Vorhaben er-
teilt werden, die gebietsspezifischen Verboten 
unterliegen. 

 

 

 

Die Ausnahmen umfassen Sachver-
halte und Tätigkeiten/ Maßnahmen, 
die über die in den Unberührtheits-
klauseln genannten hinausgehen.  

Die Ausübung des pflichtgemäßen Er-
messens erfolgt mit der Maßgabe, 
dass die Maßnahmen und Vorhaben 
dem Schutzzweck nicht oder nur un-
wesentlich entgegenstehen. 

Die Ausnahme soll mit Auflagen oder 
Bedingungen, befristet oder widerruf-
lich erteilt werden, wenn dadurch er-
reicht werden kann, dass die Wirkun-
gen der beantragten Maßnahmen und 
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Vorhaben dem Schutzzweck nicht oder 
nur unwesentlich entgegenstehen. 

Die Ausnahme ist zu versagen, sofern 
das beantragte Vorhaben auch unter 
Berücksichtigung möglicher Auflagen 
nicht mit dem Schutzzweck vereinbar 
ist. 

 1. nach § 62 BauO NRW genehmigungsfreie 
Vorhaben; 

 

 2. den geringfügigen Ausbau von Verkehrswe-
gen;  

Hierunter fallen z. B. Kurvenbegradi-
gungen, eine bestandsorientierte An-
passung von Straßen an aktuell gültige 
Regelprofile, der Anbau und Ausbau 
von Radwegen sowie Bushaltestellen, 
die Elektrifizierung des Fahrbetriebes 
des schienengebundenen Verkehrs so-
wie temporäre Verkehrssteuerungen. 

 3. den Ausbau von Verkehrswegen für 
Radpendlerrouten und Bussonderspuren; 

Radpendlerrouten sind hochwertige 
Radverbindungen für den Alltags- und 
Berufsverkehr. Gegenüber den Rad-
schnellwegen (RSV) nach StrWG NRW 
ist der Ausbaustandard reduziert. 
Radpendlerrouten sollen Teil eines 
überregionalen Verkehrskonzeptes 
sein. 

Verkehrswege sind Wege, die dem öf-
fentlichen Verkehr dienen. 

 4. auf bebauten Hausgrundstücken Einfriedun-
gen aus Pflanzen sowie sockellose Einfriedun-
gen aus Baumaterialien, die sich in das Land-
schaftsbild einfügen bis 1,5 m Höhe; 

Die vom BfN geführten gebietsfrem-
den Gefäßpflanzen gem. Internetpor-
tal: Neobiota.de, Stichwort: Invasivi-
tätsbewertung sind ausgeschlossen. 

 5. notwendige Einfriedungen von Rohstoffab-
baustätten sowie von Flächen gemäß § 4 
BNatSchG; 

 

 6. das Verlegen oder Ändern ober- oder unterir-
discher Leitungen; 

Dies gilt auch für Drainageleitungen. 

 7. die Errichtung von ortsüblichen dauerhaften 
Weidezäunen oder Kulturzäunen bis 1,6 m 
Höhe, von temporären Elektrozäunen sowie 

Als ortsüblich gelten Weidezäune oder 
auch Kulturzäune aus Draht, Litzen 
oder Bänder, Knotengittergeflecht 
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von Herdenschutzzäunen in Wolfsgebieten 
entsprechend der Förderrichtlinie Wolf des 
Landes NRW; 

oder Holzkoppelzäune in dunkler Farb-
gebung; sofern auf Dauer errichtet nur 
mit Holzpfosten und ohne Betonfun-
dament. 

Gewässerquerungen bedürfen der be-
sonderen Abstimmung mit der Was-
serbehörde. 

 8. der Wiederaufbau oder die Instandsetzung 
der durch eine Katastrophe zerstörten oder 
beschädigten baulichen Anlagen, Straßen, 
Wege und sonstige Verkehrsanlagen, Anla-
gen der Wasserwirtschaft und des Hochwas-
serschutzes, Leitungen oder anderer notwen-
diger Versorgungseinrichtungen in den ers-
ten zwei Jahren nach Eintritt des Katastro-
phenfalls bzw. in einem nach § 246c BauGB 
bestimmten Wiederaufbaugebiet 

a) an gleicher Stelle in angepasster Weise 
oder, 

b)  geringfügig vom bisherigen Standort ver-
setzt in gleicher oder angepasster Weise; 

Eine Ausnahme soll z. B. auch dann er-
teilt werden, wenn für die Wiederher-
stellung ein von der bisherigen Bau-
weise abweichendes technisches Ver-
fahren genutzt werden soll. 

 9. die Wiederherstellung der Nutzbarkeit und 
Funktionsfähigkeit von durch eine Katastro-
phe erheblich geschädigten Flächen in den 
ersten sechs Monaten nach Eintritt des Kata-
strophenfalls bzw. in einem nach § 246c 
BauGB bestimmten Wiederaufbaugebiet so-
wie sonstige Maßnahmen, die aufgrund ge-
setzlicher und untergesetzlicher Regelungen 
zur Katastrophenbewältigung ergriffen wer-
den müssen; 

Die Wiederherstellung von Flächen 
orientiert sich am rechtmäßigen vor-
maligen Zustand. 

 10. Ruhebänke entlang von Wegen zu errichten; Sitzbänke und Landschaftsliegen sollen 
in der Ausführung auf deren Funktion 
beschränkt sein. 

 11. Unterhaltungsmaßnahmen an oberirdischen 
Gewässern; 

Dies gilt für Unterhaltungsmaßnah-
men, die als Eingriff in Natur und 
Landschaft gelten. 

 12. das Anlegen, Beseitigen oder Verändern 
oberirdischer Gewässer und von baulichen 
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Anlagen zum Hochwasserschutz oder zur Be-
seitigung von Niederschlags- und Abwasser; 

 13. den Grundwasserstand abzusenken; Maßnahmen, die den Landschaftswas-
serhaushalt beeinflussen und zur Be-
einträchtigung grundwasserabhängi-
ger Biotope nicht nur im Einzelfall füh-
ren können, sind hiervon nicht erfasst. 

 14. Veranstaltungen; Für regelmäßig durchgeführte Sport- 
und Freizeit- sowie Brauchtumsveran-
staltungen der Kommunen und ortsan-
sässigen Vereine kann eine mehrjäh-
rige Ausnahme erteilt werden. Die 
Kommunen führen für diese Veran-
staltungen eine aktuelle Liste. 

Soweit Wald betroffen ist, ist die be-
absichtigte Veranstaltung gemäß Lan-
desforstgesetz zusätzlich rechtzeitig 
vor Beginn beim Landesbetrieb Wald 
und Holz NRW anzuzeigen. 

 

 15. Bäume mit unbesetzten Horsten, Großhöh-
lenbäume sowie Uraltbäume zu fällen; 

Ausnahmen können erteilt werden, 
sofern die Regelungen des Arten-
schutzrechtes nicht entgegenstehen.  

Auf die Förderrichtlinie (FöRL) Privat- 
und Körperschaftswald wird hingewie-
sen. 

 16. die Nutzung einer Brachfläche; Die Interessen an einer wirtschaftli-
chen Nutzung der Grundfläche sind im 
Sinne des LNatSchG NRW angemessen 
zu berücksichtigen. 

 17. die Beseitigung von Gehölzen; Alleen sind nach Landesrecht gesetz-
lich geschützt. 

 18. das Verbrennen von Schlagabraum und Ge-
hölzschnitt; 

Sollte das Verbleiben des Schlag-
abraums oder Gehölzschnittes auf der 
Fläche nicht möglich sein, ist zunächst 
zu prüfen, ob eine Verwertung tech-
nisch möglich und wirtschaftlich zu-
mutbar ist. Das Verbrennen von 
Schlagabraum im Wald ist nur aus 
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Forstschutzgründen möglich und beim 
zuständigen Forstamt zu beantragen. 
Das Verbrennen von Gehölzschnitt au-
ßerhalb des Waldes ist bei den zustän-
digen örtlichen Ordnungsbehörden zu 
beantragen bzw. zu melden. 

 19. den Neubau von Wegen, die nicht dem öf-
fentlichen Verkehr gewidmet sind, oder de-
ren Überführung in eine höhere Ausbaustufe; 

Dies gilt ebenfalls für Wirtschafts-
wege, die überwiegend land- und 
forstwirtschaftlichen Zwecken dienen 
und keine überregionale Bedeutung 
haben. 

 20. Veränderungen der Fels-, Boden- oder Gelän-
degestalt; 

Hierunter fallen auch Maßnahmen zur 
Erhaltung und Instandsetzung sowie 
Exploration von Bodendenkmälern 
nach den Vorschriften des DSchG 
NRW. 

 21. Holzernte- und -rückearbeiten an Gewässern, 
in Auen-, Bruch- und Sumpfwäldern vorzu-
nehmen; 

Zugelassen werden kann der über die 
Unberührtheitsregelungen hinausge-
hende Einsatz von Motorfahrzeugen 
mit bodenschonender Technik wie 
bspw. Raupenbändern. 

 22. Erstaufforstungen und Waldumwandlungen; Für Erstaufforstungen und Waldum-
wandlungen (Änderung der Bodennut-
zungsart) ist eine Genehmigung der 
zuständigen Forstbehörde erforder-
lich. 

 

 23. Beeinträchtigung von gesetzlich geschützten 
Biotopen im Sinne des BNatSchG und 
LNatSchG NRW sowie von Quellen, Feuchtbe-
reichen und feuchten Hochstaudenfluren; 

 

 24. Maßnahmen, die aufgrund von gesetzlichen 
oder aufgrund eines Gesetzes erlassenen Re-
gelungen erforderlich sind; 

 

 25. Maßnahmen zur Gefahrenvorsorge; Als Gefahrenvorsorge werden Maß-
nahmen bezeichnet, welche zur Ge-
fahrenabwehr im Vorfeld einer kon-
kreten Gefahr dienen. Hierzu zählen 
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auch Maßnahmen des vorbeugenden 
Brandschutzes. 

 26. Maßnahmen oder Vorhaben, die mit den vor-
her genannten Fallkonstellationen nach Art, 
Umfang und Auswirkung auf den Schutz-
zweck vergleichbar sind; 

 

 27. die Neuerteilung oder Verlängerung von bis-
her rechtmäßigen Genehmigungen oder Er-
laubnissen in gleicher Art und gleichem Um-
fang. 

 

 

2.4.2-1  
bis 
2.4.2-34 

Flächenhafte geschützte 
Landschaftsbestandteile im Plangebiet 

 

 Schutzzweck:  

Die Festsetzung als geschützte Landschaftsbe-
standteile erfolgt insbesondere 

a) zur Erhaltung von Gehölzbeständen, Feldge-
hölzen und Obstwiesen sowie Strukturele-
menten, die das Landschaftsbild und die Sied-
lungsränder beleben und gliedern;  

b) als Lebens- und Rückzugsraum von Pflanzen 
und Tieren in einer intensiv genutzten Land-
schaft; 

c) als Biotopverbundelemente und Trittsteinbio-
tope. 

 

 Zur Erreichung des Schutzzweckes gelten die für 
flächenhafte geschützte Landschaftsbestand-
teile unter 2.4.2-0 festgesetzten allgemeinen 
Verbote einschließlich der dort genannten Un-
berührtheitstatbestände sowie Regelungen zu 
Ausnahmen, sowie die Pflege- und Entwick-
lungsmaßnahmen gemäß Ziff. 5. 

 

2.4.2-1 

D1 

 

Geländekante Entlang einer kleinen Geländekante 
nördlich Weilerhof steht eine Gehölz-
gruppe aus Rosskastanie (Aesculus hip-
pocastanum), Hybrid-Pappel (Populus 
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spec.) und Wildpflaumen (Prunus do-
mestica). 

2.4.2-2 

B2 

 

Obstwiese 

Folgende Maßnahme wird festgesetzt: 

5.1/2.4.2-2 

Fachgerechte Pflege der Obstbäume und exten-
sive Nutzung der Obstwiese. 

Die Obstwiese ist einer der wenigen 
Gehölzbestände in dem Retentions-
raum westlich von Lülsdorf. Sie glie-
dert und belebt das Landschaftsbild.  

Obstwiesen bieten zahlreichen Tier- 
und Pflanzenarten einen Lebensraum 
(z. B. Vögeln und Insekten).  

Zur langfristigen Erhaltung ist ein re-
gelmäßiger, fachgerechter Schnitt der 
Obstbäume und eine regelmäßige 
Mahd des Grünlandes (zweimal pro 
Jahr) erforderlich. 

Im Zuge der Anlage des Retentions-
raums ist die Fläche zur Kompensa-
tion des Eingriffs erweitert worden. 

2.4.2-3 

D2, D3 

 

Alter Baumbestand 

Folgende Maßnahme wird festgesetzt:  
5.1/2.4.2-3 

Schutz der Bäume vor Verbiss und Trittschäden 
bei Pferdebeweidung oder Paddocknutzung. 

Am Südrand der Ortschaft Uckendorf 
sind entlang der K 24 eine alte Berg-
ahorn-Baumreihe sowie alte Baum-
gruppen und zwei parkartige Garten-
grundstücke mit altem Baumbestand 
erhalten. Die Bäume westlich der 
Straße sind in einen Reitplatz und 
Paddocks integriert und besitzen 
kaum Unterwuchs. 

2.4.2-4  

D3 

Kleine Feldgehölzinsel Kleines Feldgehölz in der Ackerflur 
östlich von Niederkassel. Das Gehölz 
gliedert und belebt das Landschafts-
bild und dient als Biotopverbundele-
ment. 

2.4.2-5 

C3 

 

Obstwiese Niederkassel 

Folgende Maßnahme wird festgesetzt:  
5.1/2.4.2-5 

• Fachgerechte Pflege der Obstbäume und 
extensive Nutzung der Obstwiese. 

 

Obstwiesen bieten zahlreichen Tier- 
und Pflanzenarten einen Lebensraum 
(z. B. Vögel und Insekten).  

Zur langfristigen Erhaltung ist ein re-
gelmäßiger, fachgerechter Schnitt der 
Obstbäume und eine regelmäßige 
Mahd des Grünlandes (zweimal pro 
Jahr) erforderlich. 
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2.4.2-6 
bis 
2.4.2-9 

D3 

Kleine Feldgehölzinseln 

 

Vier unterschiedlich ausgeprägte 
kleine Feldgehölze in der Ackerflur 
zwischen Rheidt, Niederkassel und U-
ckendorf. Die Gehölze gliedern und 
beleben das Landschaftsbild und die-
nen als Biotopverbundelemente. 

2.4.2-10 

E3  

Feldgehölz im Lohfeld Das Feldgehölz gliedert und belebt 
das Landschaftsbild, dient als Lebens-
raum vieler Pflanzen und Tiere und als 
Biotopverbundelement. 

2.4.2-11 

D4 

Wäldchen Am nördlichen Siedlungsrand von 
Rheidt 

2.4.2-12 
und 
2.4.2-13 

D3, D4 

Kleine Feldgehölzinseln 

 

Zwei unterschiedlich ausgeprägte 
kleine Feldgehölze in der Ackerflur 
östlich von Rheidt. Die Gehölze glie-
dern und beleben das Landschaftsbild 
und dienen als Biotopverbundele-
mente. 

2.4.2-14 
bis 
2.4.2-16  

D4 

Obstbrachen, Obstwiesen, Obstgärten östlich 
Rheidt

Folgende Maßnahme wird festgesetzt: 
5.1/2.4.2-14 - 16

• Fachgerechte Pflege der Obstbäume und 
extensive Unternutzung der Obstwiesen.

Es handelt sich um drei Parzellen, die 
als Obstgarten genutzt werden. Eine 
fachgerechte Pflege der Obstbäume 
ist erforderlich. 

Obstwiesen bieten zahlreichen Tier- 
und Pflanzenarten einen Lebensraum 
(z. B. Vögeln und Insekten). Zur lang-
fristigen Erhaltung ist ein regelmäßi-
ger, fachgerechter Schnitt der Obst-
bäume und eine regelmäßige Mahd 
des Grünlandes (zweimal pro Jahr) er-
forderlich. 

2.4.2-17 

D4 

Feldgehölz Am nordöstlichen Siedlungsrand von 
Rheidt; Festsetzung gemäß Bebau-
ungsplan 158 Rh „Obstgarten“ 

2.4.2-18 
bis 
2.4.2-23 

D4, E4 

Feldgehölze östlich Rheidt Die sechs unterschiedlich ausgepräg-
ten Feldgehölze gliedern und beleben 
das Landschaftsbild, dienen als Le-
bensraum vieler Pflanzen und Tiere 
und als Biotopverbundelemente. 
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2.4.2-24 
bis 
2.4.2-27 

D4 

Obstwiesen, Obstgärten nördlich Mondorf 

Folgende Maßnahme wird festgesetzt: 

5.1/2.4.2-24 - 27

Fachgerechte Pflege der Obstbäume und exten-
sive Unternutzung der Obstwiesen.

Es handelt sich um vier Parzellen, die 
als Obstgarten genutzt werden. Eine 
fachgerechte Pflege der Obstbäume 
ist erforderlich. 

Obstwiesen bieten zahlreichen Tier- 
und Pflanzenarten einen Lebensraum 
(z. B. Vögeln und Insekten). Zur lang-
fristigen Erhaltung ist ein regelmäßi-
ger, fachgerechter Schnitt der Obst-
bäume und eine regelmäßige Mahd 
des Grünlandes (zweimal pro Jahr) er-
forderlich. 

2.4.2-28 
und 
2.4.2-29 
D4 

Feldgehölze nördlich Mondorf Die Feldgehölze gliedern und beleben 
das Landschaftsbild, dienen als Le-
bensraum vieler Pflanzen und Tiere 
und als Biotopverbundelement. 

2.4.2-30 
und 
2.4.2-31 

D4, D5 

 

Obstwiesen, Obstgärten östlich Mondorf 

Folgende Maßnahme wird festgesetzt: 

5.1/2.4.2-30 - 31

Fachgerechte Pflege der Obstbäume und exten-
sive Unternutzung der Obstwiesen.

Es handelt sich um zwei Parzellen, die 
als Obstgarten genutzt werden. Eine 
fachgerechte Pflege der Obstbäume 
ist erforderlich. 

Obstwiesen bieten zahlreichen Tier- 
und Pflanzenarten einen Lebensraum 
(z. B. Vögeln und Insekten). Zur lang-
fristigen Erhaltung ist ein regelmäßi-
ger, fachgerechter Schnitt der Obst-
bäume und eine regelmäßige Mahd 
des Grünlandes (zweimal pro Jahr) er-
forderlich. 

2.4.2-32 
und 
2.4.2-33 

D5, E5 

Feldgehölze östlich Mondorf Es handelt sich um zwei ehemalige 
Obstgärten, die wegen Nutzungsauf-
gabe brachgefallen sind und sich als 
Feldgehölz entwickelt haben. Die 
Feldgehölze gliedern und beleben das 
Landschaftsbild, dienen als Lebens-
raum vieler Pflanzen und Tiere und als 
Biotopverbundelemente. 

2.4.2-34 Jüdischer Friedhof Mondorf 

Die Festsetzung als geschützter Landschaftsbe-
standteil erfolgt insbesondere 

Der Jüdischer Friedhof Mondorf ist 
wertgebendes Merkmal des Kultur-
landschaftsbereichs „Jüdischer Fried-
hof bei Mondorf“ (Fachbeitrag Kultur-
landschaft zum Regionalplan Köln, 
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a) wegen seiner kulturlandschaftlichen Bedeu-
tung, 

b) zur Belebung, Gliederung und Pflege des 
Orts- und Landschaftsbildes. 

KLB 437). Er liegt an einem von einer 
Lindenreihe gesäumten Weg, umge-
ben von Wiesen und Weiden an der 
Kleinbahntrasse von Siegburg nach 
Lülsdorf.  

Kulturlandschaftliches und denkmal-
pflegerisches Ziel im Rahmen der Re-
gionalplanung ist eine erhaltende Kul-
turlandschaftsentwicklung, insbes. 

• Bewahren des Kulturland-
schaftsgefüges.  

Um 1883 (1833 laut Handbuch Histo-
rische Stätten NRW) wurde der Fried-
hof in der Lerchenstraße zwischen 
Mondorf und Bergheim eingerichtet. 
Der Begräbnisplatz wurde bis 1940 
belegt.  

Der baumbestandene Begräbnisplatz 
ist von einer efeubewachsenen 
Mauer umgeben, die Eingangspforte 
ist verschlossen. Daher ist der Fried-
hof nicht öffentlich zugänglich, kann 
aber durch die Pforte oder über die 
Mauer eingesehen werden. 

 Unberührt von den allgemeinen und gebiets-
spezifischen Verboten bleibt: 

die für die Unterhaltung des Baudenkmals erfor-
derlichen Tätigkeiten. 
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3. Zweckbestimmung von Brachflächen 

3 Zweckbestimmung für Brachflächen  

  Es werden keine Festsetzungen ge-
troffen, da die Nutzung oder Pflege 
bestimmter Grundstücke durch Ver-
botstatbestände einschließlich Unbe-
rührtheiten und Ausnahmen sowie 
Entwicklungs- oder Pflegemaßnah-
men ausreichend geregelt wird. 

 

4. Besondere Festsetzungen für die forstliche Nutzung 

4 Besondere Festsetzungen für die 
forstliche Nutzung 

 

  Die Festsetzungen für die forstliche 
Nutzung sind unter der Ziffer 2.1 Na-
turschutzgebiete (allgemein) einge-
fügt. 
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5. Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen 

5 Entwicklungs-, Pflege- und 
Erschließungsmaßnahmen 

Die im Landschaftsplan festgesetzten 
Entwicklungs-, Pflege- und Erschlie-
ßungsmaßnahmen werden einem 
Schutzgebiet oder einem Maßnahmen-
raum zugeordnet, ohne eine be-
stimmte Grundstücksfläche festzuset-
zen. Nach § 25 LNatSchG NRW obliegt 
deren Durchführung dem Rhein-Sieg-
Kreis. Die Maßnahmen werden nach 
Verfügbarkeit der erforderlichen Mittel 

umgesetzt.  

Die Durchführung forstlicher Maßnah-
men einschließlich der Zuständigkeit 

zum Abschluss von vertraglichen Ver-
einbarungen werden laut § 25 
LNatSchG NRW auf den Landesbetrieb 
Wald und Holz übertragen.  Auf den ge-
meinsamen RdErl. „Zusammenarbeit 
zwischen Naturschutz- und Forstbehör-
den bei der Wahrnehmung der Belange 
von Naturschutz und Landschaftspflege 
im Wald“ wird verwiesen. 

Die Umsetzung von Maßnahmen auf 
privaten Flächen wie auch auf Flächen 
im öffentlichen Eigentum erfolgt vor-
rangig durch vertragliche Regelungen 
auf freiwilliger Basis. Nach §§ 27 und 28 
LNatSchG NRW können im Rahmen des 
Zumutbaren festgesetzte Entwicklungs- 
und Pflegemaßnahmen den Grund-
stückseigentümerinnen und -eigentü-
mern auch aufgegeben werden oder 
gegen eine angemessene Entschädi-
gung eine Duldung begründet werden. 

Bei der Umsetzung von Maßnahmen 
mit Relevanz für Still- und Fließgewäs-
ser sollen die Ziele der Gewässerbe-
wirtschaftung gemäß WHG und WRRL 
berücksichtigt werden. 

Bei der Umsetzung von Maßnahmen 
mit Relevanz für Still- und Fließge-
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5.1  Anlage, Wiederherstellung oder Pflege naturnaher Lebensräume 

wässer sollen die Ziele der Gewässer-
bewirtschaftung gemäß WHG und 
WRRL berücksichtigt werden. Auf das 
aktuelle Maßnahmenprogramm 2022-
2027 wird in generalisierter Form 
Bezug genommen. 

Informationen finden sich auf dem 
Internet-Portal: flussgebiete.nrw, 
Stichwort: Sieg NRW und dem 
Geoportal: ELWAS-WEB. 

Die für die FFH-Gebiete entwickelten 
MAKOs enthalten auschließlich 
naturschutzfachlich begründeten 
Maßnahmen-Vorschläge und sind für 
Dritte nicht rechtsverbindlich. Für 
landeseigene, kreiseigene und zum 
Zweck des Naturschutzes geförderte 
Flächen haben die MAKOs einen 
verwaltungsinternen verbindlichen 
Richtliniencharakter. 
 

5.1 Anlage, Wiederherstellung oder Pflege 
naturnaher Lebensräume 

 

 Naturschutzgebiete  

 NSG 2.1-1 „Lülsdorfer Weiden“  

5.1/2.1-1/1 Umwandlung nicht bodenständiger und 
nicht standortgerechter Wald- und Gehölz-
bestände in einheimische standorttypische 
Laubwälder, insbesondere in die für das Ge-
biet charakteristischen FFH-Lebensraumty-
pen Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwäl-
der (91E0) und Hartholzauenwälder (91F0); 

Die zu verwendenden Baum- und Ge-
hölzarten sind im Anhang 6.2 aufge-
führt. 

 

5.1/2.1-1/2 Entfernung von Naturverjüngung von nicht 
bodenständigen Gehölzen und Bekämpfung 
von Neophyten; 

 

5.1/2.1-1/3 Wiederherstellung naturnaher hydrologi-
scher Bedingungen; 
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5.1/2.1-1/4 Durchführung der Deichmahd in Abstim-
mung mit der unteren Naturschutzbehörde. 

 

Das Mahdregime ist unter Berücksichti-
gung der Belange der Wasserwirtschaft 
so zu gestalten, dass die Artenvielfalt 
und Artenzusammensetzung einer ar-
tenreichen Tieflandwiese erhalten und 
gefördert werden. 

5.1/2.1-1/5 Innerhalb der Grenzen des FFH-Gebietes: 

die erforderlichen Maßnahmen zur Erhal-
tung bzw. Erreichung eines guten Erhal-
tungszustandes der LRT und Arten nach 
Standarddatenbogen.  

Die aktuell gültigen MAKOs bilden hier-
für nicht rechtsverbindliche, fachlich 
begründete Maßnahmenvorschläge ab. 

 NSG 2.1-2 „ Kiesgrube Ranzel “  

5.1/2.1-2/1 Offenhaltung von vegetationsarmen Rohbo-
den- und Pionierstandorten durch regelmä-
ßige Freistellung von Gehölzen und bei Be-
darf Abschieben des Oberbodens; 

 

5.1/2.1-2/2 Sicherung, Optimierung und Neuanlage von 
Stillgewässern im Sinne des Artenschutzes; 

 

5.1/2.1-2/3 Erhaltung der gehölzarmen südexponierten, 
wärmeliebenden Böschungen durch regel-
mäßige Freistellung von Gehölzen und 
Pflege; 

 

5.1/2.1-2/4 Unterhaltung der Einzäunung des gesamten 
Gebietes zur Durchsetzung des Betretungs-
verbotes. 

 

 NSG 2.1-3 „Weilerhofer See  

5.1/2.1-3/1 Erhaltung der Stillgewässer mit ausgedehn-
ten Flachwasserbereichen und der entspre-
chenden natürlichen Vegetation sowie der 
temporären vegetationsarmen Kleingewäs-
ser; 

 

5.1/2.1-3/2 Erhaltung des abwechslungsreichen Reliefs 
aus Steilufern, ebenen Rohbodenflächen 
und geneigten Kiesböschungen; 

 

5.1/2.1-3/3 Erhaltung der vegetationsarmen Rohboden-
standorte durch regelmäßige Freistellung 
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von Gehölzen und bei Bedarf Abschieben 
des Oberbodens; 

5.1/2.1-3/4 Erhaltung der gehölzarmen südexponierten, 
wärmeliebenden Böschungen durch regel-
mäßige Freistellung von Gehölzen und 
Pflege; 

 

5.1/2.1-3/5 Unterhaltung der Einzäunung des gesamten 
Gebietes zur Durchsetzung des Betretungs-
verbotes. 

 

 NSG 2.1-4 „Uckendorf“  

5.1/2.1-4/1 Pflege des Gebietes nach Vorgaben des 
Pflege- und Entwicklungsplanes; 

 

5.1/2.1-4/2 Unterhaltung der Einzäunung des gesamten 
Gebietes zur Durchsetzung des Betretungs-
verbotes. 

 

 

 

 

 

 NSG 2.1-5 „Stockemer See“  

5.1/2.1-5/1 Pflege der ehemaligen Trockenabgrabung 
(Flurstück 109) als Lebensraum für Tier- und 
Pflanzenarten nährstoffarmer, trockenwar-
mer Standorte; 

Die Pflege sollte in der bisherigen 
Weise fortgesetzt werden.  

Für den Bereich westlich des Weges 
mit dem ehemaligen Kalksandstein-
werk und den angrenzenden Abgra-
bungsgewässern ist vom Rhein-Sieg-
Kreis ein Maßnahmenkonzept aufge-
stellt, mit dem Privateigentümer abge-
stimmt und mit Datum vom 23.12.2013 
als Rekultivierung rechtsverbindlich 
festgesetzt worden.  

Der Abriss der verbliebenen Anlagen-
teile und des Wohngebäudes erfolgt 
bis Ende 2034. Die Straße durch das 
Naturschutzgebiet soll langfristig besei-
tigt werden. 

5.1/2.1-5/2 Pflege des Stockemer Sees mit seinen Ufer- 
und Böschungsbereichen insbesondere zur 
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• Erhaltung der Stillgewässer mit ausge-
dehnten Flachwasserbereichen und 
der entsprechenden natürlichen Ve-
getation und der vegetationsarmen 
Kleingewässer, 

• Erhaltung des abwechslungsreichen 
Reliefs aus Steilufern, ebenen Rohbo-
denflächen und geneigten Kiesbö-
schungen, 

• Erhaltung der vegetationsarmen Roh-
bodenstandorte durch regelmäßige 
Freistellung von Gehölzen und Ab-
schieben des Oberbodens, 

• Erhaltung der gehölzarmen, südexpo-
nierten, wärmeliebenden Böschun-
gen durch regelmäßige Freistellung 
von Gehölzen und Pflege; 

5.1/2.1-5/3 Unterhaltung der Einzäunung des gesamten 
Gebietes zur Durchsetzung des Betretungs-
verbotes; 

 

5.1/2.1-5/4 Umsetzung eines Maßnahmenkonzepts für 
den Bereich des Kalksandsteinwerkes und 
der nördlich und südlich angrenzenden Ab-
grabungsgewässer. 

 

 NSG 2.1-6 „Stockem Nord “  

5.1/2.1-6/1 Pflege des renaturierten Bereiches 
(„Stockem Ost“) nach den Vorgaben der un-
teren Naturschutzbehörde; 

 

5.1/2.1-6/2 Unterhaltung der Einzäunung des gesamten 
Gebietes zur Durchsetzung des Betretungs-
verbotes. 

 

 NSG 2.1-7 „Kiesgrube Fuchskaule“  

5.1/2.1-7/1 Pflege des Gebietes nach den Vorgaben der 
unteren Naturschutzbehörde sowie der Re-
kultivierungspläne; 

 

5.1/2.1-7/2 Einzäunung bzw. Unterhaltung der Einzäu-
nung des gesamten Gebietes zur Durchset-
zung des Betretungsverbotes. 
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 NSG 2.1-8 „Mondorfer See“  

5.1/2.1-8/1 Erhaltung der vegetationsarmen Rohboden-
standorte durch regelmäßige Freistellung 
von Gehölzen und bei Bedarf Abschieben 
des Oberbodens; 

 

5.1/2.1-8/2 Schaffung von temporären vegetationsar-
men Kleingewässern; 

 

5.1/2.1-8/3 Unterhaltung der Einzäunung des gesamten 
Gebietes zur Durchsetzung des Betretungs-
verbotes. 

 

 Landschaftsschutzgebiete  

 LSG 2.2-1 „Rheinaue“  

5.1/2.2-1/1 Umwandlung nicht bodenständiger und 
nicht standortgerechter Wald- und Gehölz-
bestände in standorttypische klimaresiliente 
Laubwälder, insbesondere in die für das Ge-
biet charakteristischen FFH-Lebensraumty-
pen Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwäl-
der (91E0) und Hartholzauenwälder (91F0); 

Die zu verwendenden Baum- und Ge-
hölzarten sind im Anhang 6.2 aufge-
führt. 

 

5.1/2.2-1/2 Erhaltung, Pflege und Entwicklung der vor-
handenen Grünlandflächen; 

 

5.1/2.2-1/3 Durchführung der Deichmahd in Abstim-
mung mit der unteren Naturschutzbehörde; 

Das Mahdregime ist unter Berücksichti-
gung der Belange der Wasserwirtschaft 
so zu gestalten, dass die Artenvielfalt 
und Artenzusammensetzung einer ar-
tenreichen Tieflandwiese erhalten und 
gefördert wird. 

5.1/2.2-1/4 Erstellung eines Konzeptes zur Freizeitlen-
kung für die naturverträgliche Erholung, das 
die Aspekte Bootsverkehr und Anlegestellen, 
Hundeauslauf, Grill- und Lagerplätze, Bolz- 
und Spielplätze sowie Fahrradwegenetz be-
inhaltet und natur- und erholungsverträgli-
che Regelungen erarbeitet. 

 

5.1/2.2-1/5 Innerhalb der Grenzen des FFH-Gebietes: Die aktuell gültigen MAKOs bilden hier-
für nicht rechtsverbindliche, fachlich 
begründete Maßnahmenvorschläge ab. 
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die erforderlichen Maßnahmen zur Erhal-
tung bzw. Erreichung eines guten Erhal-
tungszustandes der LRT und Arten nach 
Standarddatenbogen. 

 LSG 2.2-2 „Landschaftskorridore“  

5.1/2.2-2/1 Durchführung der Deichmahd in Abstim-
mung mit der unteren Naturschutzbehörde; 

Das Mahdregime ist unter Berücksichti-
gung der Belange der Wasser-wirt-
schaft so zu gestalten, dass die Arten-
vielfalt und Artenzusammensetzung ei-
ner artenreichen Tieflandwiese erhal-
ten und gefördert wird. 

5.1/2.2-2/2 Pflege der z.T. brachgefallenen Obstwiesen 
sowie Nachpflanzung und Anpflanzung von 
Obstbäumen; 

Für die Nachpflanzungen sollen bevor-
zugt Hochstämme alter, regionaler 
Obstsorten gewählt werden. 

5.1/2.2-2/3 Erhaltung und Pflege von Altgehölzen, ggf. 
artgleiche Nachpflanzung; 

 

5.1/2.2-2/4 Extensivierung von Grünland und Förderung 
von artenreichem Grünland. 

 

 LSG 2.2-3 „Liburer See“  

5.1/2.2-3/1 Renaturierung des Gebietes mit dem Rekulti-
vierungsziel Biotop- und Artenschutz nach 
Abschluss der Auskiesung. 

Der Liburer See liegt zu einem großen 
Teil im Stadtgebiet Köln. Eine Nachaus-
kiesung (Vertiefung des Sees) ist auch 
für das Gebiet im Rhein-Sieg-Kreis bis 
2030 genehmigt. 

Es liegt ein Rekultivierungsplan vor, der 
als Ziel den Biotop- und Artenschutz 
auf 100% der Fläche hat. 

 Geschützter Landschaftsbestandteil 2.4.1  

5.1/2.4.1-3 Fachgerechte Pflege der Obstbäume und ex-
tensive Mahd der Grasflur unter den Bäu-
men. 

Die Obstbaumreihe mit etwa 20 Obst-
hochstämmen soll erhalten bleiben. Sie 
gliedert und belebt das Landschaftsbild 
und ist wertvoll für Insekten und Vögel. 

 Flächenhafte geschützte Landschaftsbe-
standteile 2.4.2 

5.1/2.4.2-2 Fachgerechte Pflege der Obstbäume und ex-
tensive Nutzung der Obstwiese. 
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5.1/2.4.2-3 Schutz der Bäume vor Verbiss und Trittschä-
den bei Pferdebeweidung oder Paddocknut-
zung. 

 

5.1/2.4.2-5 Fachgerechte Pflege der Obstbäume und ex-
tensive Nutzung der Obstwiese. 

 

5.1/2.4.2-
14-16 

Fachgerechte Pflege der Obstbäume und ex-
tensive Nutzung der Obstwiesen. 

 

5.1/2.4.2-
24-27 

Fachgerechte Pflege der Obstbäume und ex-
tensive Nutzung der Obstwiesen. 

 

5.1/2.4.2-
30-31 

Fachgerechte Pflege der Obstbäume und ex-
tensive Nutzung der Obstwiesen. 
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5.2  Maßnahmen zur Anlage naturnaher Lebensräume in einem 
abgegrenzten Landschaftsraum 

5.2 Maßnahmen zur Anlage naturnaher 
Lebensräume in einem abgegrenzten 
Landschaftsraum 

 

 Gemäß § 13 Abs. 1 Satz 2 LNatSchG NRW 
wird festgesetzt:  

In dem im Folgenden näher bezeichneten 
und in der Festsetzungskarte dargestellten 
Teilraum 5.2 sind die in dem „Biodiversitäts-
konzeptes zur Förderung der Arten der offe-
nen Feldflur“ (RSK 2018) beschriebenen art-
spezifischen Maßnahmen durchzuführen. 
Alle Maßnahmen auf landwirtschaftlichen 
Nutzflächen werden nach Prüfung des Ein-
zelfalls im Einvernehmen mit den Eigentü-
mern und Bewirtschaftern der betroffenen 
Flächen realisiert. 

Zielarten sind: 

- Rebhuhn 

- Feldlerche 

- Kiebitz 

- Wachtel 

- Feldhase 

Die intensiv ackerbaulich genutzten Be-
reiche des Plangebiets werden zu ei-
nem Maßnahmenraum zusammenge-
fasst, in dem das Entwicklungsziel 2 
"Anreicherung einer im Ganzen erhal-
tenswerten, landwirtschaftlich genutz-
ten Offenlandschaft insbesondere 
durch produktionsintegrierte Maßnah-
men" umgesetzt wird. Der Maßnah-
menraum wird auch auf die Teilflächen 
mit dem Entwicklungsziel 1.2 ausge-
dehnt, die von großen Ackerflächen ein-
genommen werden. 

Der Verzicht auf die Flächenbindung er-
möglicht die erforderliche Flexibilität, 
um entsprechende Maßnahmen einver-
nehmlich mit den Bewirtschaftern und 
Eigentümern auch auf wechselnden Flä-
chen umsetzen zu können. 

In dem „Biodiversitätskonzeptes zur 
Förderung der Arten der offenen Feld-
flur“ (RSK 2018) sind artspezifische Vor-
zugsräume der Zielarten mit einem je-
weiligen Aufwertungspotential defi-
niert. Die dort genannten artspezifi-
schen Maßnahmen sollen in den jewei-
ligen Vorzugsräumen umgesetzt wer-
den. Die Maßnahmen sollen den Zielar-
ten ermöglichen, stabile Populationen 
zu behalten oder aufzubauen. 

  Der festgesetzte Maßnahmenraum um-
fasst rund 1.679 ha.  

Davon sind etwa 4 % des Maßnahmen-
raumes mit Gehölzstrukturen bestan-
den (einschließlich der geschützten 
Landschaftsbestandteile gemäß § 39 
LNatSchG NRW).  
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Des Weiteren sind im Maßnahmenraum 
gehölzfreie Strukturen vorhanden. Da-
bei handelt es sich um Krautsäume, 
Blüh- und Ackerrandstreifen, die von 
der Stiftung Rheinische Kulturland-
schaft vertraglich mit Landwirten ver-
einbart worden sind, und Grünlandflä-
chen, die im Rahmen des Kulturland-
schaftsprogramms gepflegt werden, so-
wie um die Anlage von Säumen, Acker-
randstreifen und Blühstreifen im Rah-
men von umgesetzten Kompensations-
maßnahmen. 

Der übrige Teil des Maßnahmenraumes 
wird überwiegend intensiv landwirt-
schaftlich genutzt. 

Bereiche, die an den Maßnahmenraum 
angrenzen, wie der Golfplatz, zwei 
Friedhöfe und Kleingärten sowie meh-
rere Abgrabungen mit ihren Gehölz-
strukturen, krautigen Flächen und Ge-
wässern dienen als ergänzende Tritt-
steinbiotope und Lebensräume und sor-
gen für eine zusätzliche Vernetzung von 
Lebensräumen. 

Der Maßnahmenraum hat mit seinen 
weiträumigen Blickbeziehungen zwi-
schen Rhein und Siebengebirge und sei-
ner guten Infrastruktur darüber hinaus 
eine große Bedeutung für die siedlungs-
nahe Erholung.  

Neben der Förderung der Tierarten der 
offenen Feldflur sollen gefährdete 
Ackerwildkräuter der Roten Liste NW 
erhalten werden. 

  Für den Artenschutz wirksame Struktu-
ren sollten Gesamtflächenanteile von 
5 bis 10 % des Maßnahmenraumes ein-
nehmen. Annähernd 5 % sind bereits im 
Maßnahmenraum vorhanden. Eine wei-
tere Anreicherung mit produktionsinte-
grierten Maßnahmen speziell für die 
Zielarten auf mindestens 2 % der Acker-
flächen wird angestrebt.  
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Die Böden in großen Teilen des Plange-
bietes sind verschlämmungsgefährdet. 
In Verbindung mit Geländereliefierung 
kommt es kleinräumig zu erhöhter Ero-
sionsgefährdung. Insbesondere dort 
sollen die Möglichkeiten zur Förderung 
verschlämmungs- und erosionsmin-
dernder Bewirtschaftungsformen ge-
nutzt werden. 

 Im Maßnahmenraum sollen die Verbundbe-
ziehungen für Arten der Stillgewässer durch 
Erhalt und Optimierung von Wanderkorrido-
ren gestärkt werden. Ein engmaschiges Netz 
aus vegetationsarmen Offenlandflächen, 
mageren Säume, Kleingewässer sollte ge-
schaffen werden. 

Zielarten sind: 

- Kreuzkröte, 

- Wechselkröte. 

Kernbereich des Verbundschwerpunk-
tes Stillgewässer mit besonderer Be-
deutung im zielartenbezogenen Bio-
topverbund sind die Kiesgruben. Die 
Ausstattung der Verbundflächen mit 
Laichgewässern und geeigneten Landle-
bensräumen für Amphibien sollte durch 
punktuelle Maßnahmen auf freiwilliger 
Basis verbessert werden.  

 Die Verbundbeziehungen für die Arten der 
Magerrasen und Trockenheiden sollen durch 
die Förderung magerer Säume gestärkt wer-
den. 

Zielart ist: 

- Zauneidechse. 

Kernbereiche des Biotopverbundes Tro-
cken- und Magerrasen sind die Kiesgru-
ben. Die Maßnahmen können punktuell 
und auf freiwilliger Basis umgesetzt 
werden. 

 Pflege, Nachpflanzung und Anpflanzung 
von Gehölzen 

 

 Zusätzlich zu den beschriebenen produkti-
onsintegrierten Maßnahmen ist im Maßnah-
menraum auch die Pflege und ggf. Nach-
pflanzung der vorhandenen Hecken und 
Baumgruppen geboten sowie in Einzelfällen 
eine weitere Anreicherung der Maßnahmen-
räume mit Feldgehölzen, Hecken, Gebü-
schen und Einzelbäumen anzustreben.  

Alle Maßnahmen auf landwirtschaftlichen 
Nutzflächen werden ausschließlich im Ein-
vernehmen mit den Eigentümern und Be-
wirtschaftern der betroffenen Flächen reali-
siert.  

In erster Linie sollen die beschriebenen 
produktionsintegrierten Maßnahmen 
umgesetzt werden. Die Anlage von Ge-
hölzen (Feldgehölze, Hecken, Gebü-
sche, Einzelbäume als Ansitzwarten für 
Greifvögel etc.) kommt insbesondere 
auf „Restflächen“ und zur Eingrünung in 
Betracht. 

Südlich Niederkassel quert eine Nato- 
Produktfernleitung in Ost-West-Rich-
tung. Ein Streifen beidseits dieser Lei-
tungstrasse ist von tiefwurzelndem Be-
wuchs freizuhalten. 
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Auswirkungen von Maßnahmen auf Ver- 
und Entsorgungsleitungen, angrenzende Flä-
chen sowie Drainagesysteme sind bei der 
Detailplanung und Umsetzung zu berück-
sichtigen. 
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6. Anhang 

6.1 Invasive und potenziell invasive Baumarten 

Stand 16.04.2025 

* Potenziell gefährdete Sonderstandorte sind zum einen offene, ursprünglich baumfreie oder 
baumarme Felsstandorte und Blockmeere wie beispielsweise flachgründige, nährstoffarme Fels-
rücken, Silikat-Trockenrasen, Silikat-Blockmeere und andere Waldgrenzstandorte, zum anderen 
trocken-warme Eichen- und Eichen-Mischwälder auf sauren basenarmen Bergland-Standorten, 
insbesondere im submontanen Bereich (AMMER et al. (2016): Empfehlungen für den Anbau einge-
führter Waldbaumarten – Gemeinsames Papier von Forstwissenschaft und Naturschutz [Deut-
sche Verband Forstlicher Versuchs- und Forschungsanstalten (DVFFA) und Bundesamt für Natur-
schutz (BfN)]. Naturschutz und Landschaftsplanung 48 (5), S. 168–172). 
Weitere Informationen: Bundesamt für Naturschutz, Stichwörter: Gebietsfremde 
Baumarten/Invasivität und Neobiota.de, Stichwörter: Invasivitätsbewertung, Gefäßpflanzen 

  

6 Anhang (Hinweise) 

6.1 Invasive und potenziell invasive Baumarten in Anlehnung an die Bewertung 
des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) 

 Küsten-Kiefer (Pinus contorta)  

 Schwarz-Kiefer (Pinus nigra)   

 Weymouth-Kiefer (Pinus strobus)  

 Douglasie (Pseudotsuga menziesii)*  

 Eschen-Ahorn (Acer negundo)  

 Götterbaum (Ailanthus altissima)  

 Schmalblättrige Ölweide (Elaeagnus angustifolia)  

 Pennsylvanische Esche (Fraxinus pennsylvanica)  

 Amerikanische Gleditschie (Gleditsia triacanthos)  

 Chinesischer Blauglockenbaum (Paulownia tomentosa)  

 Bastard-Pappel (Populus x canadensis)  

 Späte Traubenkirsche (Prunus serotina)  

 Roteiche (Quercus rubra)  

 Essigbaum (Rhus hirta)  

 Robinie (Robinia pseudoacacia)  
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6.2 Waldbaumarten der FFH-Waldlebensraumtypen 

 

Waldlebensraumtypen nach Natura 2000 mit diagnostischen Hauptbaumarten 
sowie Neben- und Pionierbaumarten  

Code Lebensraumtyp Hauptbaumart Neben- und Pionierbaumarten 

9110 Hainsimsen-Buchenwald Rotbuche Sandbirke, Hainbuche, Traubenei-
che, Stieleiche, Salweide, Vogel-
beere Vogelbeere (über 200 m ü. 
NN Bergahorn) 

9160 Sternmieren-Eichen-Hainbu-
chenwald 

Hainbuche, Stieleiche Feldahorn, Sandbirke, Rotbuche, 
Esche, Vogelkirsche, Traubenei-
che, Salweide, Winterlinde, Flat-
terulme, Feldulme 

9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchen-
wald 

Hainbuche, Traubeneiche, 
Stieleiche 

Feldahorn, Spitzahorn, Esche, Vo-
gelkirsche, Mehlbeere, Speierling, 
Elsbeere, Winterlinde 

91E0* Erlen-Eschen- und Weich-
holz-Auen-wälder 

Erlen-Eschen-Auenwälder: 
Schwarzerle, Moorbirke, 
Esche, Traubenkirsche  

Weichholz-Auenwälder: 
Schwarzpappel, Silber-
weide, Bruchweide, Hohe 
Weide 

Erlen-Eschen-Auenwälder: Bruch-
weide (über 200 m ü. NN Berg-
ahorn, Bergulme) 

91F0 Hartholz-Auenwälder Esche, Stieleiche, Flat-
terulme, Feldulme 

Schwarzerle, Holzapfel, Schwarz-
pappel, Vogelkirsche, Traubenkir-
sche 

* prioritärer Lebensraumtyp gemäß der FFH-RL (MKULNV NRW (2021): Waldbaukonzept NRW, Anhang 11 - 

Kartieranleitung NRW 

 

Quelle: MKULNV NRW (2021): Waldbaukonzept NRW, Anhang 11. 

6.2 Waldbaumarten der FFH-Waldlebensraumtypen 
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6.3 Experimentierbaumarten gemäß Waldbaukonzept NRW  

 
MKULNV NRW (2021): Waldbaukonzept NRW. 

 

6.3 Experimentierbaumarten  

 Atlaszeder (Cedrus atlantica)  

 Baumhasel (Corylus colurna)  

 Edelkastanie (Castanea sativa)  

 Libanonzeder (Cedrus libani)  

 Riesenlebensbaum (Thuja plicata)  

 Walnuss (Juglans regia)  
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7 Verfahrensablauf 

Aufstellungsbeschluss und dessen Bekanntmachung 

Der Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises hat gemäß § 14 Abs. 1 LNatSchG NRW in Verbin-
dung mit § 20 Abs. 1 LNatSchG NRW am 30.09.2021 die 1. Änderung des Landschafts-
planes Nr. 1 „Niederkassel“ beschlossen.  

Der Beschluss des Kreistages vom 30.09.2021 zum Verfahren nach § 14 LNatSchG die-
ses Landschaftsplanes wurde ortsüblich bekannt gemacht. Die öffentliche Bekanntma-
chung wurde durch Bereitstellung der Dokumente im Internet gemäß § 17 der Haupt-
satzung des Rhein-Sieg-Kreises am 27.04.2022 vollzogen. Auf die Bereitstellung und 
die Internetadresse wurde in den regionalen Tageszeitungen hingewiesen. 
 
Siegburg, den 02.02.2024 
gez. Schuster 
Landrat  

 

Beschluss der frühzeitigen Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger sowie der Träger  
öffentlicher Belange 

Der Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises hat am 28.09.2023 die frühzeitige Beteiligung der 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 15 LNatSchG NRW sowie der Bürgerinnen und 
Bürger gemäß § 16 LNatSchG NRW zum Vorentwurf der 1. Änderung des Landschafts-
planes Nr. 1 „Niederkassel“ beschlossen.  
 
Siegburg, den 02.02.2024 
gez. Schuster 
Landrat 

 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange  

Die frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 15 Abs. 1 
LNatSchG NRW zur 1. Änderung des Landschaftsplanes Nr. 1 „Niederkassel“ hat in der 
Zeit vom 02.11.2023 bis 22.12.2023 stattgefunden. 
 
Siegburg, den 02.02.2024 
gez. Schuster 
Landrat 
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Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger 

Die Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger wurde 
durch Bereitstellung der Dokumente im Internet gemäß § 17 der Hauptsatzung des 
Rhein-Sieg-Kreises am 13.10.2023 vollzogen. Auf die Bereitstellung und die Internet-
adresse wurde in den regionalen Tageszeitungen hingewiesen. 

Die frühzeitige Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger gemäß § 16 LNatSchG NRW zur 
1. Änderung des Landschaftsplanes Nr. 1 „Niederkassel“ hat in der Form der öffentli-
chen Auslegung in der Zeit vom 23.10.2023 bis 22.12.2023 stattgefunden.  
 
Siegburg, den 02.02.2024 
gez. Schuster 
Landrat 

 

Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Strategischen Umweltprü-
fung 

Die Behörden– und Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 9 Abs. 1 LNatSchG NRW i. V. m. 
§ 41 UVPG und § 42 Abs. 1 UVPG zum Vorentwurf der 1. Änderung des Landschaftspla-
nes Nr. 1 „Niederkassel“ hat im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Be-
lange nach § 15 Abs. 1 LNatSchG NRW und der Beteiligung der Bürgerinnen und Bür-
ger nach § 16 LNatSchG NRW stattgefunden.  

Den Behörden wurde eine Äußerungsfrist gemäß § 41 UVPG bis zum 22.12.2023 ein-
geräumt. Der Öffentlichkeit wurde eine Äußerungsfrist gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 UVPG 
bis zum 22.12.2023 eingeräumt. 
 
Siegburg, den 02.02.2024 
gez. Schuster 
Landrat 

 

Beschluss der öffentlichen Auslegung  

Der Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises hat am 02.07.2025 die öffentliche Auslegung des 
Entwurfs der 1. Änderung des Landschaftsplanes Nr. 1 „Niederkassel“ gemäß § 17 
Abs 1 LNatSchG NRW beschlossen.  
 
Siegburg, den  _________________  
 
 
 ____________________________  
Sebastian Schuster 
Landrat 
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Öffentliche Auslegung 

Die Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung wurde durch Bereitstellung der 
Dokumente im Internet gemäß § 17 der Hauptsatzung des Rhein-Sieg-Kreises am 
14.08. 2025 vollzogen. Auf die Bereitstellung und die Internetadresse wurde in den 
regionalen Tageszeitungen hingewiesen. 

Die Träger öffentlicher Belange nach § 15 LNatSchG NRW wurden von der Auslegung 
benachrichtigt. 

Der Entwurf der 1. Änderung des Landschaftsplanes Nr. 1 „Niederkassel“ hat gemäß 
§ 17 Abs. 1 LNatSchG NRW in der Zeit vom 25.08.2025 bis 10.10.2025 öffentlich aus-
gelegen.  
 
Siegburg, den  _________________  
 
 
 ____________________________  
Sebastian Schuster 
Landrat 

 

Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung im Rahmen der Strategischen Umweltprü-
fung 

Die Behörden– und Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 9 Abs. 1 LNatSchG NRW i.V.m. 
§ 41 UVPG und § 42 Abs. 1 UVPG zum Entwurf der 1. Änderung des Landschaftsplanes 
Nr. 1 „Niederkassel“ hat im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 17 Abs. 1 
LNatSchG stattgefunden. Der Öffentlichkeit wurde eine Äußerungsfrist gemäß § 42 
Abs. 3 Satz 2 UVPG bis zum 10.10.2025 eingeräumt. 
 
Siegburg, den  _________________  
 
 
 ____________________________  
Sebastian Schuster 
Landrat 
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Beschluss der erneuten öffentlichen Auslegung  

Der Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises hat am __________ die während der öffentlichen 
Auslegung gemäß § 17 LNatSchG vorgebrachten Anregungen und Bedenken geprüft, 
abgewogen und hierüber einen Beschluss gefasst sowie die erneute öffentliche Ausle-
gung des 2. Entwurfs des Landschaftsplanes Nr. 1 „Niederkassel“ gemäß § 17 Abs. 2 
LNatSchG NRW beschlossen.  
 
Siegburg, den  _________________  
 
 
 ____________________________  
Sebastian Schuster 
Landrat 

 

Erneute öffentliche Auslegung 

Die Bekanntmachung der erneuten öffentlichen Auslegung wurde durch Bereitstellung 
der Dokumente im Internet gemäß § 17 der Hauptsatzung des Rhein-Sieg-Kreises am 
__________ vollzogen. Auf die Bereitstellung und die Internetadresse wurde in den  
regionalen Tageszeitungen hingewiesen. 

Die Träger öffentlicher Belange nach § 15 LNatSchG NRW wurden von der Auslegung 
benachrichtigt. 

Der 2. Entwurf des Landschaftsplanes Nr. 1 „Niederkassel“ hat gemäß § 17 Abs. 1 
LNatSchG NRW in der Zeit vom __________ bis __________ öffentlich ausgelegen.  
 
Siegburg, den  _________________  
 
 
 ____________________________  
Sebastian Schuster 
Landrat 
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Satzungsbeschluss 

Der Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises hat am __________ die während der öffentlichen 
Auslegung gemäß § 17 LNatSchG vorgebrachten Anregungen und Bedenken geprüft, 
abgewogen und hierüber einen abschließenden Beschluss gefasst. 

Der Landschaftsplan Nr. 1 „Niederkassel“ wurde gemäß § 7 Abs. 3 LNatSchG NRW in 
Verbindung mit den §§ 5 und 26 der Kreisordnung für das Land NRW vom Kreistag des 
Rhein-Sieg-Kreises am __________ als Satzung beschlossen. 
 
Siegburg, den  _________________  
 
 
 ____________________________  
Sebastian Schuster 
Landrat 

 

Anzeige 

Der Landschaftsplan Nr. 1 „Niederkassel“ wurde gemäß § 18 Abs. 1 LNatSchG NRW der 
höheren Naturschutzbehörde angezeigt. Es wird bestätigt, dass der Landschaftsplan 
ordnungsgemäß zustande gekommen ist. Es wird keine Verletzung von Rechtsvor-
schriften geltend gemacht. 
 
Köln, den  ____________________  
 
 
 ____________________________  
Bezirksregierung Köln 

 

Bekanntmachung der Durchführung des Anzeigeverfahrens 

Gemäß § 19 LNatSchG NRW wurde die Durchführung des Anzeigeverfahrens des Land-
schaftsplanes Nr. 1 „Niederkassel“ am __________ ortsüblich bekannt gemacht. Die 
Bekanntmachung wurde durch Bereitstellung der Dokumente im Internet gemäß § 17 
der Hauptsatzung des Rhein-Sieg-Kreises am __________ vollzogen. Auf die Bereitstel-
lung und die Internetadresse wurde in den regionalen Tageszeitungen hingewiesen. 
Mit der Bekanntmachung ist der Landschaftsplan Nr. 1 „Niederkassel“ am __________ 
in Kraft getreten. 
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Siegburg, den  _________________  
 
 
 ____________________________  
Sebastian Schuster 
Landrat 
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8 Aufhebung bestehender Vorschriften 

Der am 11.04.1992 in Kraft getretene Landschaftsplan Nr. 1 Niederkassel (für den Be-
reich des Rheidter Werthes), sowie der am 30.06.2017 in Kraft getretene Landschafts-
plan Nr. 1 Niederkassel, Neuaufstellung, wird mit In-Kraft-Treten der Satzung des 
Landschaftsplanes Nr. 1 Niederkassel, 1. Änderung, aufgehoben. 

 



Rhein-Sieg-Kreis  |  Der Landrat
Kaiser-Wilhelm-Platz 1  |  53721 Siegburg
Telefon 02241 13-0

Titelfoto: ©Rhein-Sieg-Kreis

Stand: 03/2026
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